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Bayerischer
Landtag

19. Wahlperiode 06.06.2025 Drucksache 19/7035

Antrag

der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iber die
Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 6. Juni 2025 um Zustimmung des Bayerischen
Landtags gemal Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern zu nachstehen-
dem Staatsvertrag gebeten:

Abkommen

zur Anderung des Abkommens
Uber die Zentralstelle der Lander fir Sicherheitstechnik

Das Land Baden-Wrttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

— nachstehend ,Lander“ genannt —

schlieBen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden
Korperschaften, nachstehendes Abkommen zur Anderung des Abkommens uber die
Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik:

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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Anderung
des Abkommens
Uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

Das Abkommen Uber die Zentralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik vom
16. Dezember 1993, das zuletzt durch Abkommen vom 20. Juli 2015 geéandert worden
ist, wird wie folgt geéndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
,(1) 1Die Tatigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmen

1. des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und des besonderen Produktsi-
cherheitsrechts in den folgenden Bereichen:

a) Aerosolpackungen,

b) umweltbelastende Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen,

¢) Maschinen,

d) Spielzeug,

e) Sportboote und Wassermotorrader,
f) einfache Druckbehélter,

g) Gerédte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&fen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen,

h) Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb be-
stimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt,

i) Aufzlige und Sicherheitsbauteile flr Aufzlige,

j) Druckgerate,

k) personliche Schutzausrustungen und

I) Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe,

2. des Gefahrgutbeforderungsgesetzes und der auf diesem Gesetz beruhen-
den Rechtsverordnungen,

3. des Sprengstoffrechts,

4. der Abkommen der Europaischen Gemeinschaft oder der Européischen
Union mit Drittstaaten Uber die gegenseitige Anerkennung von Konformi-
tatsbewertungen,

5. des Gesetzes Uber Gberwachungsbediirftige Anlagen und der auf diesem
Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen sowie

6. der Rohrfernleitungsverordnung,

in der jeweils glltigen Fassung, den in der Bundesrepublik Deutschland erreich-
ten Stand der Produkt- und Anlagensicherheit sowie des Arbeitsschutzes zu
halten und zu verbessern, auch im Hinblick auf den sicheren Transport geféhr-
licher Giter. 2Die Tétigkeit der ZLS im Rahmen der Abkommen der Europai-
schen Gemeinschaft oder der Europaischen Union mit Drittstaaten Uber die ge-
genseitige Anerkennung von Konformitatsbewertungen hat dartiber hinaus zum
Ziel, inlandischen Prif- und Zertifizierungsstellen die Mdglichkeit zu eréffnen,
nach dem Recht der Drittstaaten zu prufen.”

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) 'Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Lander im Bereich der Befugniser-
teilung, Anerkennung, Zulassung, Notifizierung und Benennung sowie der Uber-
wachung und Aufsicht von
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c)

d)

1. Konformitatsbewertungsstellen und GS-Stellen nach dem Produktsicher-
heitsrecht, soweit die unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Bereiche
betroffen sind,

2. benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,

3. benannten Stellen und zugelassenen Priifstellen nach der Ortsbewegliche-
Druckgerate-Verordnung,

4. Prifstellen fir Rohrfernleitungsanlagen nach der Rohrfernleitungsverord-
nung sowie

5. Prufstellen als zugelassene Uberwachungsstellen nach dem Gesetz iiber
Uberwachungsbediirftige Anlagen sowie der auf diesem Gesetz beruhen-
den Rechtsverordnungen.

2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch folgende Aufgaben:

1. Erarbeitung von Anforderungen, die an die in Satz 1 genannten Stellen zu
stellen sind,

2. Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall,

3. Erarbeitung von Leitlinien fur die Anforderungen sowie Anerkennung von
Regelwerken, die bei der Prifung, Inspektion und Zertifizierung zu beachten
sind.”

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,Gemeinschaft” die Woérter ,oder der
Europaischen Union“ eingefiigt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) 1Die ZLS volizieht die koordinierenden Aufgaben der Marktiiberwa-
chungsbehdrden der Lander insbesondere im Sinne von Artikel 13, Artikel 30,
Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 lber Marktiiberwa-
chung und die Konformitat von Produkten sowie zur Anderung der Richtlinie
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011
(ABI. L 169 vom 25.06.2019, S. 1) im Rahmen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
und 3 genannten Bereiche. 2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere folgende
Aufgaben:

1. zentraler Ansprechpartner fir oberste Marktiiberwachungsbehdrden ande-
rer Mitgliedstaaten,

2. zentraler Ansprechpartner fir die Generalzolldirektion fir alle Fragen der
Marktiberwachung,

3. Bereitstellung der fur die Marktiiberwachung erforderlichen Normen,

4. Koordinierung von formellen Einwanden der Lander gegen harmonisierte
Normen,

5. Ansprechpartner fur die Produktinfostellen der Bundesanstalt fir Material-
forschung und -prifung,

6. Koordinierung der Gerateuntersuchungsstellen der Lander und Geschéfts-
stelle des Arbeitskreises der Gerateuntersuchungsstellen der Lander,

7. Koordinierung und Unterstiitzung der Marktiiberwachung bei der Uberwa-
chung des Online-Handels,

8. Erarbeitung von Marktiberwachungsauftragen aufgrund von RAPEX/Safety-
Gate-Meldungen oder sonstigen Informationen,

9. Unterstitzung der Marktiberwachungsbehérden der Lander bei Vollzugs-
und Amtshilfefragen,

10. Koordinierung von organisatorischen ICSMS-Anfragen und technische Un-
terstitzung fur die Marktiberwachungsbehdrden der Lander.”
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e) In Absatz 5 werden nach dem Wort ,vollzieht* die Wérter ,in den in Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereichen® eingefigt und die Worter ,im
Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes® werden durch die Wor-
ter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Ab-
satz 2 des Marktiberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1
bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den diesen Vorschriften vorge-
henden Regelungen der in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020 angefihr-
ten Harmonisierungsrechtsvorschriften, jeweils” ersetzt.

f) In Absatz 6 werden nach dem Wort ,vollzieht* die Worter ,in den in Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 genannten Bereichen” eingefligt und die Wor-
ter ,im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes” werden durch
die Wérter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8
Absatz 2 des Marktiiberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Ab-
satz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den diesen Vorschriften
vorgehenden Regelungen der in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020 an-
geflhrten Harmonisierungsvorschriften, jeweils“ ersetzt.

g) Absatz 7 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Woérter ,vom Bundesrat benannten EG-Richtlinienver-
treter” durch die Worter ,Beauftragten des Bundesrates in Beratungsgre-
mien der EU (Richtlinienvertreter) in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3
genannten Bereichen® ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Richtlinien” die Wérter ,und Verordnungen
der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union* eingefiigt.

h) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

»(8) Die Lander werden ermachtigt, durch Verwaltungsabkommen mit ein-
stimmiger Zustimmung des Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche Aufga-
ben in den in Absatz 1 genannten Bereichen zu ubertragen.*

2. Artikel 3 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort ,Beirat* die Worter ,gemaf Artikel 4
Absatz 6“ eingefligt und die Worter ,ab dem Haushalt 1993“ gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Landeranteile werden gemaRl dem jeweils gultigen Koénigsteiner
Schlissel errechnet.”

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Juni“ durch das Wort ,September* ersetzt.
d) Absatz 5 wird aufgehoben.
3. Artikel 4 wird wie folgt gefasst:
JArtikel 4
Beirat

(1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur Mitwirkung der Lander wird
ein Beirat eingerichtet.

(2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied sowie eine Stellvertretung und
entsendet das Mitglied oder die Stellvertretung in den Beirat.

(3) 'Der Beirat gibt sich eine Geschaftsordnung. 2Die Geschaftsordnung und
deren Anderung sind mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der L&ander zu beschlie-
Ren.

(4) Der Beirat ist Uber die Tatigkeit der ZLS zu informieren. 2Zu diesem Zweck
erstellt die ZLS spéatestens bis zum 31. Marz des laufenden Jahres einen Jahres-
bericht lber das Vorjahr. 3Auf Verlangen des Beirats oder eines seiner Mitglieder
sind dem Beirat oder dem einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfliigung zu
stellen oder Akteneinsicht zu gewéhren.

(5) Der Beirat erarbeitet Richtlinien fur die Tatigkeit der ZLS. 2Die ZLS legt
diese Richtlinien ihrer Tétigkeit zugrunde.
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(6) 'Der Beirat berat den von der ZLS erstellten Haushaltsentwurf vor und gibt
eine Empfehlung ab. ?Zur Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der
Lander ist eine einstimmige Empfehlung notwendig.

(7) Wedes Land hat eine Stimme. 2Der Beirat ist beschlussfahig, wenn in der
Sitzung mindestens die Halfte der Lander durch ein ordentliches Mitglied oder die
Stellvertretung vertreten ist. 3Der Beirat fasst seine Beschliisse mit der Mehrheit von
zwei Dritteln aller anwesenden Lander, wenn in diesem Abkommen nichts Anderes
geregelt ist.

(8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rederecht, soweit sie in fach-
spezifischen Belangen berihrt sind.

(9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch samtliche Lander ist méglich, wenn
nicht mehr als drei Lander widersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.

(10) Der Beirat wahlt aus seiner Mitte ein Mitglied, das fiir die Dauer von zwei
Jahren den Vorsitz flhrt. 2Ebenfalls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die die
Stellvertretung wahrnimmt.

(11) 'Der Beirat tritt mindestens einmal jahrlich zu einer ordentlichen Sitzung
zusammen. ?Auf Antrag von mindestens drei Landern muss er zu einer auf3eror-
dentlichen Sitzung zusammentreten. 3Das vorsitzfihrende Mitglied beruft die Sit-
zungen ein und leitet sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt.”

4. In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und die Worter ,erstmals zum
31. Dezember 1995 gestrichen.

§2

Weitere Anderung
des Abkommens lber die Zentralstelle der Lander
fir Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander fir Si-
cherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkommens
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefligt:

.4. Prufstellen fur Tanks nach der Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt,”.

2. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.

8§83
Inkrafttreten

1Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Verkiindung in den Landern in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Fur das Land Baden-Wirttemberg:
Stuttgart, den 13.11.2024

Fur den Freistaat Bayern:
Munchen, den 19.11.2024

Fir das Land Berlin:
Berlin, den 26.03.2025

Fur das Land Brandenburg:
Potsdam, den 12.11.2024

Fir die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 04.11.2024

Fur die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 03.12.2024

Fir das Land Hessen:
Wiesbaden, den 28.08.2024

Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin, den 17.12.2024

Fir das Land Niedersachsen:
Hannover, den 09.10.2024

Thekla Walker

Ministerin fur Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft

Thorsten Glauber

Der Staatsminister fir Umwelt
und Verbraucherschutz

Kai Wegner
Regierender Burgermeister

Ursula Nonnemacher
Ministerin

Claudia Bernhard

Senatorin fir Gesundheit,
Frauen und Verbraucher-
schutz

Anna Gallina

Senatorin fir Justiz und
Verbraucherschutz

Heike Hofmann

Hessische Ministerin fiir
Arbeit, Integration, Jugend
und Soziales

Stefanie Drese

Ministerin fiir Soziales,
Gesundheit und Sport

Dr. Andreas Philippi

Minister flir Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Gleichstel-
lung
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Fir das Land Nordrhein-Westfalen:

Dusseldorf, den 12.05.2025

Fir das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 29.10.2024

Fir das Saarland:
Saarbriicken, den 05.11.2024

Fir den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 22.01.2025

Fir das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 23.12.2024

Fir das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 13.11.2024

Fur den Freistaat Thiringen:
Erfurt, den 02.12.2024

Karl-Josef Laumann

Minister fir Arbeit, Gesund-
heit und Soziales

Katrin Eder

Ministerin fir Klimaschutz,
Umwelt, Energie und Mobilitat

Dr. Magnus Jung

Minister fir Arbeit, Soziales,
Frauen und Gesundheit

Michael Kretschmer
Ministerprasident

Petra Grimm-Benne

Ministerin flr Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Gleich-
stellung

Aminata Touré

Ministerin fur Soziales,
Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstel-
lung (MSJFSIG) des Lan-
des Schleswig-Holstein

Heike Werner
Ministerin
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Begriindung des Abkommens zur Anderung des Abkommens iiber
die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik

A. Allgemeines zur Anderung des Abkommens

Die Anderung des (staatsvertraglichen) Abkommens (iber die Zentralstelle der Lander
fur Sicherheitstechnik (ZLS) verfolgt folgende Zielsetzungen:

Durch das Inkrafttreten des neugefassten Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und
des Gesetzes iiber iiberwachungsbediirftige Anlagen (UANIG) sind einzelne Gesetzes-
verweisungen und Begrifflichkeiten im Staatsvertrag nicht mehr zutreffend und mussen
angepasst bzw. erganzt werden.

Weiterer Anderungsbedarf ergibt sich zudem durch das neue Marktiiberwachungsge-
setz vom 9. Juni 2021 (MUG), das der Durchfihrung der neuen EU-Marktiberwa-
chungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/1020) dient. Die bisher im ProdSG enthal-
tenen Bestimmungen zum Recht der Marktliberwachung wurden entnommen und in
einem eigenen Gesetz, dem MUG, neu gefasst.

Zuséatzlich werden im Rahmen dieses Anderungsabkommens Aufgaben, die bereits im
Konzeptpapier von 2013 niedergelegt wurden und von der ZLS in den letzten Jahren
wie vereinbart nach und nach tGbernommen worden sind, staatsvertraglich fixiert. So
werden die neuen Aufgaben der ZLS aufgrund des zuletzt am 02.03.2023 geanderten
Gesetzes Uber explosionsgefahrliche Stoffe in das geanderte Abkommen aufgenom-
men. Das Konzeptpapier (,Optimierung des Vollzugs im Bereich des Gerate- und Pro-
duktsicherheitsgesetzes - Konzept fir eine Zentralstelle der Lander fir Marktiberwa-
chung unter dem Dach der Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik®) wurde erst-
mals im September 2009 von der ZLS erstellt und beinhaltete Aufgaben im Bereich der
Marktiberwachung, die, beginnend ab dem 01.01.2013, bis 2017 auf die ZLS Ubertra-
gen wurden. Das Konzeptpapier wurde in verschiedenen Gremien der Lander (Arbeits-
ausschuss Marktiberwachung (AAMU), Landerausschuss fur Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnik (LASI) sowie dem Beirat) vorgestellt, diskutiert und letztlich beschlossen.
Im gleichen Zug wird der Vertragstext um veraltete Textbausteine bereinigt, die ihre
Bedeutung fir die heutige Arbeit der ZLS verloren haben.

AuRerdem soll bei der ZLS eine neue Vollzugsaufgabe staatsvertraglich verankert wer-
den. So soll mit Wirkung vom 01. Januar 2026 die Zulassung von Prufstellen fir Tanks
nach der Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn und Binnenschiffart tbernommen
werden.

Im Rahmen des Aufgabenbereichs ,Sprengen” soll die ZLS die Richtlinienvertretung
und dazugehorige Marktiiberwachungsaufgaben Gibernehmen.

B. Anpassung an neues ProdSG — UANIG

Das Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des
Rechts der Gberwachungsbeddrftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 wurde am 30. Juli 2021
im Bundesgesetzblatt veroffentlicht (BGBI. | S. 3146 ff.). Mit Inkrafttreten des Gesetzes
haben sich folgende Anderungen ergeben:

Das Produktsicherheitsgesetz wurde neu gefasst und an die Marktiberwachungsver-
ordnung (EU) 2019/1020 und das bereits veroffentlichte Marktliberwachungsgesetz
(MUG) angepasst.

Erlassen wurde ferner das neue Gesetz iiber (iberwachungsbediirftige Anlagen (UANIG).
Es regelt den sicheren Betrieb von Uberwachungsbedurftigen Anlagen. Mit den separa-
ten Regelungen zu Aspekten der Marktiiberwachung und des Betriebs von tberwa-
chungsbeddrftigen Anlagen wird das neue ProdSG damit zu einem Gesetz, das aus-
schlief3lich die Produktsicherheit regelt.

Die geénderten Rechtsvorschriften traten rickwirkend zum 16. Juli 2021 in Kraft. Da
die ZLS ihre Vollzugsaufgaben nach geltendem Recht vollziehen muss und vollzieht
(vgl. Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens Uber die ZLS), nimmt die ZLS ihre dies-
beziglichen Aufgaben bereits seit 16. Juli 2021 nach dem neuen ProdSG, UAnIG und
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MUG wahr. Im Nachgang werden nun auch die Formulierungen des Abkommens an
das neue ProdSG, UANIG und MG angepasst.

Die seit dem 16. Juli 2021 in Kraft getretenen Anderungen sind weitestgehend durch
die Aufteilung der bisherigen Inhalte des ProdSG auf das neue ProdSG, UAnIG und
MUG bedingt und haben so gut wie keine Auswirkungen auf den Vollzug. Die Anderun-
gen des ProdSG bereinigen das Gesetz lediglich im Hinblick auf die unmittelbar gelten-
den Marktuberwachungsregelungen der Verordnung (EU) 2019/1020 und des MuG.
Das neue UANIG verursacht ebenfalls keine Vollzugsschwierigkeiten, da es die vormals
in Abschnitt 9 des ProdSG enthaltenen Regelungen zwar redaktionell neu fasst, inhalt-
lich jedoch unverandert fortfiihrt. Durch die Ubernahme von Regelungen, die bisher in
Landerverordnungen getroffen sind, und durch den Wegfall entsprechender auf die Lan-
der ausgestellter Verordnungserméchtigungen ist daher von einer Vereinfachung des
Vollzugs und einer Entlastung der Vollzugsbehérden auszugehen (vgl. auch die Begriin-
dung zu Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur
Neuordnung des Rechts der Uberwachungsbedurftigen Anlagen, BT-Drs. 19/28406).

C. Zu den einzelnen Anderungen
. Zugl
1. Zu Nummer 1 — Artikel 2

Der Produktbereich ,Gefahrstoffrecht® (ehemals Spiegelstich 5) wird mangels prakti-
scher Relevanz aus dem Katalog der Zustandigkeitsbereiche entfernt. Nach der Erst-
fassung des Staatsvertrages hatte die ZLS tatsachlich Aufgaben im Bereich des Ge-
fahrstoffrechts wahrgenommen. Mittlerweile wurden diese an andere Stellen abgege-
ben, sodass der Bereich fur die ZLS keine praktische Relevanz mehr innehat. Es be-
stehen in diesem Bereich weitreichende Sonderzusténdigkeiten anderer Behdrden.

Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzahlung ersetzt, um eine bessere
Zitierfahigkeit und Ubersichtlichkeit zu férdern.

a) Zu Nummer 1la) — Artikel 2 Absatz 1
aa) Satz 1 Nummer 1

Der Begriff des ,Produktsicherheitsgesetzes” wird durch ,allgemeines Produktsicher-
heitsrecht und besonderes Produktsicherheitsrecht® ersetzt, wobei die einzelnen Pro-
duktbereiche, fur welche die ZLS zustandig sein soll, explizit genannt werden. So wird
die Zustandigkeit der ZLS eindeutig und abschlieRend geregelt und der weite Bereich
des Produktsicherheitsrechts eingegrenzt. Gleichzeitig soll die Formulierung ermégli-
chen, zukiinftige Anderungen im Produktsicherheitsrecht - vor allem im Hinblick auf die
bevorstehende Anderung der Rechtsgrundlagen durch die européische Produktsicher-
heitsverordnung — zu erfassen.

bb) Satz 1 Nummer 2

Durch die Aufnahme der auf dem Gesetz Uber die Beférderung gefahrlicher Guter be-
ruhenden Rechtsverordnungen werden samtliche Rechtsgrundlagen auf Bundesebene
erfasst und der Rechtsbereich umfassender definiert. So wird der bereits im Rahmen
der Ortshewegliche-Druckgeréate-Verordnung tatigen ZLS in Zukunft beispielsweise
auch eine Zustandigkeit im Rahmen der Verordnung tber die innerstaatliche und grenz-
Uberschreitende Beférderung gefahrlicher Giter auf der Stral3e, mit Eisenbahnen und
auf Binnengewassern, ermdglicht. AuRerdem werden die Formulierungen im Absatz 1
vereinheitlicht.

cc) Satz 1 Nummer 3

Mit der Ubernahme des allgemeinen Begriffs des ,Sprengstoffrechts” in den Staatsver-
trag werden kinftige Rechtsanderungen flexibel beriicksichtigt. Zudem ermdéglicht die
angestrebte Anpassung auch die Ubertragung von Aufgaben an die ZLS im Bereich
Sprengen, sollten diese Aufgaben in Zukunft au3erhalb des Sprengstoffgesetzes gere-
gelt sein.
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dd)Satz 1 Nummer 4

Es wird ,oder der Europaischen Union“ erganzt, um ausdricklich sowohl alte, von der
Europaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem 01. De-
zember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, geschlossenen Ab-
kommen mit der Europaischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

ee) Satz 1 Nummer 5

Mit der Neuordnung des Rechts der tiberwachungsbedurftigen Anlagen im Jahre 2021
wurde eine neue Rechtsgrundlage fur die Arbeit der ZLS geschaffen, welche in den
Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §§ 34 bis 38 ProdSG a. F.
erfassten Regelungen zum Recht der Gberwachungsbedirftigen Anlagen inhaltlich un-
verandert in das UANIG ibernommen wurden, ist eine entsprechende Aufnahme des
Gesetzes in den Katalog veranlasst. Aufgrund der Abtrennung aus dem ProdSG wird
der Bereich im Gleichklang mit der Ausgliederung der Regelungen gesondert als neue
Nummer 5 aufgenommen. Zur Definition des Bereiches und der rechtlichen Grundlagen
werden der Gesetzestitel genannt und die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsver-
ordnungen aufgenommen. So sollen auch spatere Anderungen der gesetzlichen Grund-
lagen, wie beispielswiese gesonderte Verordnungen auf Grundlage von § 31 UANIG
insbesondere zur Regelung von bestimmten Anlagengruppen, erfasst sein.

ff) Satz 2

Es wird ,oder der Europaischen Union“ erganzt, um ausdricklich sowohl alte, von der
Europaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem 01. De-
zember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon geschlossene Ab-
kommen mit der Europaischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

b) Zu Nummer 1b) — Artikel 2 Absatz 2

Die Anderungen in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 beruhen auf den vergangenen Anderungen
der gesetzlichen Grundlagen im Rahmen der unterschiedlichen Produktbereiche und
der Benutzung unterschiedlicher Terminologie in den einzelnen Gesetzen. Die Geset-
zesanderungen hatten eine Ausweitung der Aufgaben der ZLS zur Folge, welche nun
in den Vertragstext aufgenommen werden. ,Soweit dafiir nicht eine andere Behoérde
zustandig ist* wurde gestrichen, da der Staatsvertrag die Aufgaben der ZLS nunmehr
konkret abschlieBend regelt. Eine Zusténdigkeit anderer Behérden kommt damit nicht
in Betracht.

Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzahlung ersetzt, um eine bessere
Ubersichtlichkeit und Zitierfahigkeit zu erreichen.

aa) Satz 1 Nummer 1

Die vorgenommenen Anpassungen stehen mit dem am 16. Juli 2021 in Kraft getretenen
Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung des
Rechts der Uberwachungsbedirftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 in Zusammenhang:

Der Begriff des ,Produktsicherheitsgesetzes® wird durch den allgemeineren Begriff des
,Produktsicherheitsrechts” ersetzt. Auf diese Weise werden auch die Aufgaben der ZLS
im Bereich des Produktsicherheitsrechts von der Zustandigkeitsregelung des Artikel 2
Absatz 2 Satz 1 Spiegelstrich 1 erfasst, die auBerhalb des ProdSG geregelt sind.
Gleichzeitig wurden die Zustandigkeitsbereiche auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
genannten beschrankt. Durch die geanderte Formulierung werden samtliche bereits exis-
tierende bzw. in Zukunft ergehende Durchflihrungsgesetze zu Verordnungen der EU im
Bereich der Produktsicherheit (z.B. PSA-DG, Gasgerate-DG) einbezogen. Der Bereich
der Uberwachungsbediirftigen Anlagen wird einheitlich zur Ausgliederung aus dem Pro-
duktsicherheitsgesetz als gesonderter Punkt gefasst (Absatz 1 Satz 1 Nummer 5).

bb)Satz 1 Nummer 2

Mit der Ubernahme des allgemeinen Begriffs des ,Sprengstoffrechts* in den Staatsver-
trag werden kiinftige Rechtsanderungen flexibel berticksichtigt. Die ZLS wird hier als
Vertretung der Lander im Bereich Benennung und Uberwachung neben dem Bundes-
ministerium des Innern, fir Bau und Heimat tatig. Nach 8§ 5e SprengG liegt auch dort
eine Zustandigkeit fur diese Bereiche.
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cc) Satz 1 Nummer 3

Im Bereich der ortsbeweglichen Druckgerate (Gefale und Tanks fir die Klasse 2) gibt
es mit der EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) bereits seit langem ein harmonisiertes
System, mit dem Ziel, die Beférderungssicherheit und gleichzeitig den freien Warenver-
kehr dieser Druckgerate zu gewahrleisten und die Tatigkeit von Benannten Stellen zu
regeln.

Es wurde die amtliche Bezeichnung ,Ortsbewegliche-Druckgeréate-Verordnung“ ver-
wendet.

dd)Satz 1 Nummer 5

Mit der Neuordnung des Rechts der tiberwachungsbedurftigen Anlagen im Jahre 2021
wurde eine neue Rechtsgrundlage fur die Arbeit der ZLS geschaffen, welche in den
Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §8§ 34 bis 38 ProdSG a. F.
erfassten Regelungen zum Recht der Gberwachungsbedirftigen Anlagen inhaltlich un-
verandert in das UAnIG ilbernommen wurden, war dieses in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1
als gesonderter Katalogpunkt aufzunehmen.

ee) Streichung Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 alte Fassung

Nach der Neufassung durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 kann aufgrund der Dopplung der
Aufgabennennung zur Vereinfachung und Verkirzung des Vertragstextes Artikel 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 gestrichen werden. Die Nummern 3 und 4 werden daher zu
den Nummern 2 und 3.

¢) Zu Nummer 1c) — Artikel 2 Absatz 3 Satz 1

Es werden die Worter ,,oder der Europaischen Union“ erganzt, um ausdrtcklich sowohl
alte, von der Européaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab
dem 01. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, ge-
schlossenen Abkommen mit der Européischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfas-
sen.

d) Zu Nummer 1d) — Artikel 2 Absatz 4
aa) Satz 1

Die teilweise Aufhebung der Verordnung (EG) Nummer 765/2008 macht einen gean-
derten Verweis auf die entsprechenden Regelungen in der neuen Marktiiberwachungs-
verordnung Verordnung (EU) 2019/1020 erforderlich. Die weiteren Anderungen in Arti-
kel 2 Absatz 4 Satz 1 stehen mit den vorgenommenen Anpassungen betreffend die Auf-
gabenbereiche der ZLS in Zusammenhang. Der Bereich ,Sprengstoff* wird durch den
Verweis auf Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in den Aufgabenbereich aufgenommen.

bb)Satz 2 Nummer 2

Mit dem neu eingefligten Begriff ,Generalzolldirektion“ wird die Uberfiihrung der Bun-
desfinanzdirektionen mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Zollverwaltung vom
3. Dezember 2015 (BGBI. | S. 2178 ff.) zum 01. Januar 2016 in die Generalzolldirektion
Rechnung getragen.

cc) Satz 2 Nummern 3 bis 7

Die in Artikel 2 Absatz 4 neu geschaffenen Nummern 3 bis 7 sehen - mit Ausnahme von
Artikel 2 Absatz 4 Nummer 7 - keine neuen Vollzugsaufgaben fur die ZLS vor. Vielmehr
wird lediglich eine detaillierte Auflistung all derer Aufgaben angestrebt, welche der ZLS
im Verlauf der letzten Jahre stufenweise tbertragen worden sind und seitdem von ihr
vollzogen werden. Diese beruhen im Wesentlichen auf den Vereinbarungen der Lander
im Rahmen des Konzeptpapiers von 2013. Hierzu im Einzelnen:

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3:
Bereitstellung der fir die Marktiiberwachung erforderlichen Normen

Seit 2016 koordiniert die ZLS die Bereitstellung von Normen fir die Marktiberwa-
chungsbehoérden. DIN-Normen kénnen Uber die Online-Plattform PERINORM bestellt
werden. FUr VDE Normen steht seit 2018 die VDE Normenbibliothek zur Verfigung.
Beide Plattformen werden von Mitarbeitern der Marktiiberwachungsbehdrden regelma-
Big genutzt.
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Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4:
Koordinierung von formellen Einwénden gegen harmonisierte Normen

Im Falle von begriindeten Zweifeln an der Sicherheit von Produkten, welche jedoch
grundsatzlich den im Amtsblatt der Européischen Union veroffentlichten Harmonisie-
rungsvorschriften entsprechen, koordiniert die ZLS diese formellen Einwéande der
Marktiiberwachungsbehérden gegen die entsprechende harmonisierte Norm.

Begriindete Zweifel sind dann gegeben, wenn zu vermuten ist, dass ein nach einer ge-
listeten Norm hergestelltes Produkt die Sicherheitsanforderungen gegeniiber der zuge-
horigen Rechtsvorschrift dennoch nicht erftillt, beispielsweise infolge eines Unfalls oder
aufgrund von Produktprifungen im Rahmen der Marktiiberwachung.

Die Rolle der ZLS ist die Unterstiitzung der einsprechenden Marktliberwachungsbe-
horde, indem sie zundchst den gestellten Einwand auf Plausibilitat prift, wofir der zu-
sténdige Richtlinienvertreter eingebunden wird. Erscheint die Argumentation der Markt-
Uberwachungsbehérde nach erstmaliger Bewertung weiterhin nachvollziehbar, so wer-
den geeignete Expertenkreise eingebunden, beispielsweise EKs der Stellen, betroffene
Verbande, ggf. der Arbeitsausschuss Marktiiberwachung (AAMU) oder die Kommission
fur Arbeitsschutz und Normung (KAN). Kommt die ZLS zu der Auffassung, dass der
Einwand gerechtfertigt ist, so leitet sie diesen an die Geschéftsstelle des AfPS bei der
BAUA weiter.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der ZLS und der Marktiiberwachungsbe-
hérde bleiben die Befugnisse gemafl 8 4 Absatz 3 Satz 1 ProdSG und § 5 Absatz 3
Satz 1 ProdSG unberihrt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5

Ansprechpartner fur die Produktinfostelle der Bundesanstalt fir Materialforschung und
— prufung

Die ZLS fungiert bereits seit mehreren Jahren als Anlaufstelle fir die Produktinfostelle
der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung. Die Bundesanstalt fiir Material-
forschung und —prifung ist auf das Fachwissen der Marktiiberwachungsbehérden an-
gewiesen, weshalb entsprechende Anfragen erfolgen. Diese werden zentral tber die
ZLS abgewickelt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6

Koordinierung der Gerateuntersuchungsstellen der Lander und Geschéftsstelle des
Arbeitskreises der Gerateuntersuchungsstellen der Lander

Das Konzept zur Koordinierung von landerubergreifenden Priufmdglichkeiten der Gera-
teuntersuchungsstellen, das der AAMU 2018 verabschiedet hat, wird von der ZLS seit-
dem als Routineaufgabe wahrgenommen.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 7

Koordinierung und Unterstitzung der Marktiiberwachung bei der Uberwachung des
Online-Handels

In der 43. AAMU-Sitzung im November 2021 wurde das Konzept der Projektgruppe
.internethandel” zur Starkung eines landertbergreifenden Vorgehens der Marktiberwa-
chung beim Handel von Produkten im Internet verabschiedet (Top | V.2). Ziel des Kon-
zeptes ist eine effiziente aktive Marktiberwachung im Onlinehandel durch strukturier-
tes, abgestimmtes Handeln. In dem verabschiedeten Konzept wird die ZLS als zentrale
Stelle fur die Recherche im Zusammenhang mit der Marktiberwachung des Online-
Handels eingesetzt. Folgende Aufgaben werden danach bei der ZLS gebindelt:

— Koordinierung der Online-Marktliberwachung,

— Transparenz und Kommunikation mit den Marktiberwachungsbehérden und den
Online-Schnittstellen und

— Sammlung von Vollzugserfahrungen.

Den Bundeslandern soll es ausdriicklich mdglich bleiben, entsprechende Aufgaben
selbststéndig wahrzunehmen.
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dd)Satz 2 Nummer 8

Die Verschiebung des ursprunglichen Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ist eine Folge
der Einfiigung der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7. Der Begriff ,Safety-Gate*
wurde aufgenommen, um der neuen Produktsicherheitsverordnung gerecht zu werden.
Danach wird Rapex modernisiert und damit zu ,Safety-Gate*.

ee) Satz 2 Nummer 9

Die Unterstiitzung der Marktiberwachungsbehorden der Lander durch die Lander be-
schrankt sich nicht auf Vollzugsfragen, sondern umfasst auch Amtshilfefragen, so dass
es notwendig erscheint, letztere hier vertraglich aufzunehmen.

Die Verschiebung des Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 9 ist eine Folge der Einfligung
der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7.

ff) Satz 2 Nummer 10

Durch das Inkrafttreten des neuen Marktiiberwachungsgesetzes (MiG) wurden die Auf-
gaben im Bereich ICSMS an die BAUA Ubertragen, die als nationale Kontaktstelle nun
die Vertretung in den EU-Gremien sowie gegenlber anderen Mitgliedsstaaten Uber-
nimmt. Die tatsachlichen Aufgaben der ZLS betreffen die Koordinierung von Anfragen
und die technische Unterstiitzung bei der Anwendung ICSMS. Die Anfragen sind aus-
schlie3lich organisatorischer Natur und betreffen beispielsweise das Anlegen von Nut-
zerkonten.

Bei der gednderten Nummerierung der Aufgabe im urspringlichen Artikel 2 Absatz 4
Satz 2 Nummer 5 handelt es sich um eine Folgeanderung aufgrund der Einfligung der
Nummern 3 bis 7.

e) Zu Nummer 1le) — Artikel 2 Absatz 5

Aufgrund der Neuregelung des Marktiiberwachungsrechts auf europaischer und natio-
naler Ebene in den letzten Jahren ist Artikel 2 Absatz 5 des Staatsvertrages alte Fas-
sung anzupassen. Genannt werden nunmehr die MarktiberwachungsmalRnahmen
nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 MUG in
Verbindung mit Art. 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 2019/1020 fiir den nicht-harmo-
nisierten Bereich und die speziellen MaRnahmen nach den in Anhang | der Verordnung
(EU) 2019/1020 aufgefuhrten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, sofern
diese Malinahmen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Art. 2 Ab-
satz 1 Verordnung (EU) 2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser Ma3Bhahmen erhalt
die ZLS die Befugnisse nach § 7 MUG in Verbindung mit Art. 14 Absatz 4 und 5 Verord-
nung (EU) 2019/1020 und den in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020 angefiihrten
Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicherheitsrechts und
Sprengstoffrechts.

Der Wille der Lander ist es, dass die Vorschrift nur in Ausnahmefallen zur Anwendung
kommt. Eine Entscheidung durch die ZLS soll nur unter den in der Vorschrift genannten,
engen Voraussetzungen moglich sein.

f)  Zu Nummer 1f) - Artikel 2 Absatz 6

Die vorgenommene Anpassung von Artikel 2 Absatz 6 des ZLS-Staatsvertrages be-
ricksichtigt die in den letzten Jahren vollzogene Neuregelung des Rechts der Markt-
Uberwachung. Genannt werden nunmehr die Markttiiberwachungsmalf3inahmen nach Ar-
tikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 MUG in Verbin-
dung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 2019/1020 fur den nicht-harmoni-
sierten Bereich und die speziellen MaRhahmen nach den in Anhang | der Verordnung
(EU) 2019/1020 angefuhrten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, welche
Teilbereiche des Produktsicherheitsrechtsrechts regelt, sofern diese Mallnahmen den
Bestimmungen den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Art. 2 Ab-
satz 1 Verordnung (EU) 2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser Mal3nahmen erhalt
die ZLS die Befugnisse nach § 7 MUG in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 4 und 5 Ver-
ordnung (EU) 2019/1020 und den in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020 ange-
fuhrten Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicherheits-
rechts und Sprengstoffrechts durch Verweis auf den Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
Nummer 3.
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g) Zu Nummer 1g) - Artikel 2 Absatz 7

Die heutige Tatigkeit der ZLS beruht nicht nur auf EU-Richtlinien, sondern auch auf EU-Ver-
ordnungen. Artikel 2 Absatz 7 Satz 2 tragt dem in seiner neuen Fassung Rechnung. Durch
Verweis auf Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 wird die Tatigkeit auf die Bereiche des Pro-
duktsicherheitsrechts und des Sprengstoffrechts begrenzt.

Es wird in Satz 2 ,oder der Europaischen Union* erganzt, um ausdricklich sowohl alte, von
der Européaischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab dem 01. De-
zember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon geschlossene Abkommen
mit der Europaischen Union als Rechtsnachfolgerin zu erfassen.

h) Zu Nummer 1h) - Artikel 2 Absatz 8

Die in Artikel 2 Absatz 8 angesprochenen Verwaltungsabkommen werden, ebenso wie
der Staatsvertrag, nicht mit der ZLS geschlossen, sondern nur zwischen den Landern.
Insofern ist das Wort ,Landesregierungen® durch das Wort ,Lander” zu ersetzen. Arti-
kel 2 Absatz 8 ist redaktionell an die Formulierung des Staatsvertrags tber die Zentral-
stelle der Lander fir Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)
anzupassen. AuR3erdem soll hervorgehoben werden, dass die Lander nur einstimmig
Uber eine Aufgabenlbertragung nicht hoheitlicher Natur durch Verwaltungsabkommen
entscheiden kdnnen. Zuséatzliche Aufgaben hoheitlicher Natur, welche beispielsweise
den Erlass von Verwaltungsakten durch die ZLS betreffen, sind aufgrund des Vorbe-
halts des Gesetzes nicht durch Verwaltungsabkommen auf die ZLS tbertragbar.

2. Zu Nummer 2 — Artikel 3
a) Zu Nummer 2a) — Absatz 2 Satz 4

Die in Artikel 3 Absatz 2 Satz 4 festgeschriebene, zeitliche Begrenzung ,ab dem Haus-
halt 1993“ hat ihren regulatorischen Zweck erfullt und kann zur Verbesserung der Les-
barkeit ersatzlos gestrichen werden. Im neuen Wortlaut der Vorschrift wird hervorgeho-
ben, dass der Haushaltsentwurf nur einstimmig empfohlen werden kann.

b) Zu Nummer 2b) — Absatz 3

Zur Verkirzung und Vereinfachung des Abkommenstextes wird auf den Koénigsteiner
Schlissel verwiesen, anstatt diesen zu definieren.

c) Zu Nummer 2c) — Absatz 4 Satz 1

In Artikel 3 Absatz 4 wird die Falligkeit der Betrage der Lander nach den Ansatzen des
Haushaltsplans vom 30. Juni auf den 30. September verschoben, da gegen Ende des
dritten Quartals bereits genauere Zahlen zum aktuellen Haushalt vorliegen als zur Jah-
resmitte und somit eine zielgenauere Haushaltsplanerfillung erreicht wird.

d) Zu Nummer 2d) — Streichung des Artikel 3 Absatz 5 alte Fassung
Artikel 3 Absatz 5 ist aufzuheben. Die ,ersten drei Haushaltsjahre” seit der Griindung

der ZLS liegen so lange zurtick, dass der Regelung heute keine eigenstandige Bedeu-
tung mehr zukommt.

3. Zu Nummer 3 — Artikel 4

Die Anderung der Vorschrift soll die Praxis besser darstellen und ausdriicklich die Mog-
lichkeit der Teilnahme von Stellvertretern an Beiratssitzungen hervorheben.

a) Absatz 2

Nach der Anderung miissen die Mitglieder des Beirats nicht mehr zwingend einem be-
stimmten Landesministerium angehoren. Es obliegt nunmehr jedem Land selbst ein
Mitglied und einen Stellvertreter zu benennen, welche mit den Bereichen des Artikel 2
Absatz 1 vertraut sind.

b) Absatz 3

Durch die Geschaftsordnung soll der Beirat die Einzelheiten des Beschlussverfahrens
und der internen Organisation selbst regeln kdnnen. Hierbei sollen etwaige Regelungen
in diesem Abkommen Vorrang haben, soweit dieselbe Materie durch Abkommen und
Geschaftsordnung geregelt werden sollten.
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c) Absatz 4

Der Anspruch auf die Erteilung von Informationen soll dem einzelnen Beiratsmitglied
sowie dem Beirat als Ganzes ermdglichen, auf die die Auskunftsanspriiche Dritter ge-
gen die Lander aufgrund von Informationszugangsgesetzen zu reagieren.

d) Absatz5

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 4 alte Fassung.

e) Absatz 6

Es wird das Vorgehen bezilglich Haushaltsentwiirfen detaillierter dargestellt und eine
Einstimmigkeit bei der Empfehlung festgelegt.

f) Absatz 7

Durch die Anderung soll klargestellt werden, dass Beschliisse grundsétzlich unter An-
wesenheit sémtlicher Lander durch ein ordentliches Mitglied oder den Stellvertreter ge-
fasst werden sollen. Um ein reprasentatives Ergebnis zu erhalten, soll mindestens die
Halfte der Lander zum Zeitpunkt der Beschlussfassung anwesend sein. Grundséatzlich
soll die Entscheidung in dieser Zusammensetzung getroffen werden. Die wesentlichen
Grundlagen des Abstimmungsverfahrens werden damit im Abkommen verankert. Die
Geschaftsordnung kann Zusatzliches regeln.

g) Absatz 8

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 7 alte Fassung.

h) Absatz 9

Zur Beschlussfassung soll ausdricklich ein Umlaufverfahren erméglicht werden. Wird
ein solches durchgefihrt, sollen grundsétzlich alle Lander beteiligt werden. Ein Wider-
spruch wird sowohl durch das ordentliche Mitglied und den Stellvertreter ermoglicht. Um
maoglichst eine Entscheidung durch das ordentliche Mitglied zu erméglichen, sollen Fris-
ten entsprechend angemessen gesetzt werden.

i) Absatz 10

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 9 alte Fassung.

i) Absatz 11

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung. Es handelt sich um Artikel 4 Ab-
satz 10 alte Fassung.

4. Zu Nummer 4 — Artikel 6 Absatz 2 Satz 2

Die in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 vorgesehene, erstmalige Kiindigungsmaoglichkeit des
Staatsvertrages zum 31. Dezember 1995 hat keine tragende Bedeutung mehr und kann
deshalb ersatzlos gestrichen werden.

. Zug?2
1. Zu Nummer 1 —neuer Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

Fir Tanks auRerhalb derer zur Beférderung von Gefahrgut der Klasse 2 hat das inter-
nationale Gefahrgutrecht in Form des Ubereinkommens (ber die internationale Befor-
derung gefahrlicher Guter auf der Stral3e (ADR) und der Ordnung Uber die internatio-
nale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter (RID) lediglich deren materielle Beschaf-
fenheitsanforderungen festgelegt. Bestimmungen zu Priifstellen und zu zusténdigen
Behorden sind bisher ausschlie3lich auf nationaler Ebene vorhanden. Dadurch haben
sich unterschiedliche Praktiken in den Mitgliedsstaaten entwickelt, mit nachteiligen Aus-
wirkungen auf die internationale Tatigkeit von Prifstellen und den Warenverkehr.

Im Sinne einer Vereinheitlichung wurden in Anlehnung an die fiir ortsbewegliche Druck-
gerate geltende EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) neue Regelungen zur gegenseitigen
Anerkennung von Priifstellen fiir Tanks, die nicht fiir die Beférderung von Gefahrgut der
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Klasse 2 vorgesehen sind, sowie flir Tankzulassungen und -prifungen in ADR und RID
aufgenommen.

Fur die Umsetzung dieser internationalen Vorschriften in nationales Recht waren fol-
gende Belange zu regeln:

— Die Festlegung einer zustandigen Behdorde fir die Zulassung von Prifstellen nach
Unterabschnitt 1.8.6.1 in Verbindung mit Absatz 1.8.6.2.2 ADR/RID,

— die Uberwachung der zugelassenen Prifstellen durch die zustandige Behorde nach
Absatz 1.8.6.2.3 ADR/RID,

— die Mdoglichkeit zur Anerkennung auslandischer Prifstellen durch die zustandige
Behorde nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.3 ADR/RID und

— den Vollzug der Meldepflichten nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.2 ADR/RID; dies um-
fasst auch die Verdéffentlichung eines Verzeichnisses der zugelassenen Prifstellen
durch die zustandige Behorde.

Gemal Artikel 83 des Grundgesetzes sind hierfur die Lander zustandig. Das ADR/RID
sieht in Unterabschnitt 1.6.3.54 (festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks
und Kesselwagen) sowie in Unterabschnitt 1.6.4.57 (Tankcontainer) bis zum 31. De-
zember 2032 befristete Ubergangsvorschriften fiir die Umsetzung vor.

Fur eine sachgerechte Umsetzung soll der Vollzug bundeseinheitlich durch eine zentrale
Stelle wahrgenommen werden.

Nach Auffassung der fiir das Gefahrgutrecht zustandigen Ressorts der Lander besitzt
die ZLS die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen, nachdem sie bereits im Rah-
men der TPED vergleichbare Aufgaben als Benennende Behdrde wahrnimmt. Fur die
anzuwendenden Verfahren verweist die TPED auf die EU-Richtlinie 2008/68/EG Uber
die Beforderung gefahrlicher Giter im Binnenland und damit auf die entsprechenden
Regelungen des ADR/RID. Daher wéren die Benannten Stellen nach TPED und die
kinftigen zugelassenen Stellen fur Tanks, die nicht in den Anwendungsbereich der
TPED fallen, faktisch dieselben Priforganisationen.

Zwar kénnten die Ubergangsvorschriften noch bis 31. Dezember 2032 in Anspruch ge-
nommen werden. Die Aufgabenibernahme durch die ZLS soll im Interesse der deut-
schen Priiforganisationen noch vor Ablauf der Ubergangsvorschriften am 31.12.2032
erfolgen, weil diese beabsichtigen, Anerkennungen als Prifstellen im Ausland zu erlan-
gen und hierfir gemaf den neuen Regelungen in ADR/RID eine Zulassung im Inland
zwingend bendtigen. Die Aufgabenibertragung soll allerdings abweichend vom restli-
chen Abkommen erst am 01.01.2026 in Kraft treten.

2. Zu Nummer 2 — Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummern 4 und 5 (alte Fassung)

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Anderung aufgrund der Einfiigung der
Nummer 4.



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizeprasident Tobias Reil}



Protokollauszug
53. Plenum, 24.06.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode 1

Erster Vizeprasident Tobias ReiB: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 e auf:

Antrag der Staatsregierung
auf Zustimmung zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die
Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (Drs. 19/7035)

- Erste Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen damit gleich zur Zuweisung an
den federflhrenden Ausschuss. Ich schlage vor, das Abkommen dem Ausschuss fur

Umwelt und Verbraucherschutz als federfilhrendem Ausschuss zu Uberweisen.
(Unruhe — Glocke des Prasidenten)

Erhebt sich hiergegen Widerspruch? — Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlos-

sen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte 3 und 4 —
Wahl eines Vizeprasidenten und Wahl einer Schriftflihrerin des Bayerischen Landtags
— hat die AfD-Fraktion eine Begrindung der Wahlvorschlage sowie eine gemeinsame
Aussprache beantragt. Hiertiber soll auf Antrag der AfD-Fraktion gemaf § 42 Absatz 2
Satz 2 unserer Geschaftsordnung in der Vollversammlung eine Entscheidung herbei-

gefuhrt werden. Ich lasse daher Gber diesen Antrag abstimmen.

Wer dem Antrag der AfD-Fraktion auf Begrindung und gemeinsame Aussprache zu
den Wahlvorschlagen eines Vizeprasidenten und einer Schriftfihrerin im Hinblick auf
die Tagesordnungspunkte 3 und 4 zustimmen mochte, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Das ist die AfD-Fraktion. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. — Das sind alle

anderen Fraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt.


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
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Bayerischer
Landtag

19. Wahlperiode 30.10.2025 Drucksache 19/8729

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Antrag der Staatsregierung
Drs. 19/7035

auf Zustimmung zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die Zent-
ralstelle der Lander fur Sicherheitstechnik

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter: Volker Bauer
Mitberichterstatterin: Laura Weber
Il. Bericht:

1. Der Staatsvertrag wurde dem Ausschuss fur Umwelt und Verbraucherschutz
federfihrend zugewiesen. Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration hat den Staatsvertrag endberaten.

2. Der federfihrende Ausschuss hat den Staatsvertrag in seiner 27. Sitzung am
9. Oktober 2025 beraten und einstimmig Zustimmung empfohlen.

3. Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Staatsvertrag in seiner 34. Sitzung am 30. Oktober 2025 endberaten und
mit folgendem Stimmergebnis:

CSU: Zustimmung
FREIE WAHLER: Zustimmung
AfD: Enthaltung
B90/GRU: Zustimmung
SPD: Zustimmung
Zustimmung empfohlen.

Alexander Flierl
Vorsitzender

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsubersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfi-

gung.



Bayerischer
Landtag

19. Wahlperiode 25.11.2025 Drucksache 19/9013

Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Antrag der Staatsregierung
Drs. 19/7035, 19/8729

auf Zustimmung zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die Zentral-
stelle der Lander fur Sicherheitstechnik

Der Landtag stimmt gemaf Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern dem
Abkommen zur Anderung des Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander fir Sicher-
heitstechnik zu.

Die Prasidentin
I.V.

Tobias Reil3
I. Vizeprasident

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold



Protokollauszug
64. Plenum, 25.11.2025 Bayerischer Landtag — 19. Wahlperiode

Zweiter Vizeprasident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Antrag der Staatsregierung
auf Zustimmung zum Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die
Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik (Drs. 19/7035)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung.
Der Abstimmung zugrunde liegen das Abkommen auf Drucksache 19/7035 und die
Beschlussempfehlung mit Bericht des federflihrenden Ausschusses fur Umwelt und

Verbraucherschutz auf Drucksache 19/8729.

Gemal § 58 der Geschaftsordnung kann die Abstimmung nur Uber das gesamte
Abkommen erfolgen. Der federfihrende Ausschuss fir Umwelt und Verbraucherschutz
empfiehlt einstimmig Zustimmung. Der endberatende Ausschuss fur Verfassung,

Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung.

Wer dem Abkommen zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. —
Das sind die CSU-Fraktion, die FREIEN WAHLER, die AfD-Fraktion, das BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN und die SPD-Fraktion, also samtliche Fraktionen. Gibt es Ge-
genstimmen? — Keine. Stimmenthaltungen? — Keine. Dann ist diesem Abkommen

zugestimmt worden.
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227-1-1, 611-7-2-F

Gesetz
zur Einfuhrung des
Bayerischen Sportgesetzes sowie
zur Anderung weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
227-1-|

Bayerisches Sportgesetz
(BaySportG)

Art. 1
Ziel

'Ziel dieses Gesetzes ist die nachhaltige Etablierung einer aktiven, sporttreibenden, gesunden und leistungsbereiten
Gesellschaft. 2Uber die verschiedenen Lebensphasen hinweg sollen alle Menschen in Bayern von friiher Kindheit an
bis ins fortgeschrittene Alter fiir Bewegung und Sport gewonnen und begeistert werden. 3Dies soll Bewegungsarmut
entgegenwirken, zu einer gesunden Lebensfiihrung anregen und den sozialen Zusammenhalt stérken. “Zugleich wird
die Grundlage fur zukinftige bayerische spitzensportliche Erfolge geschaffen.

Art. 2
Organisierter Sport

(1) 'Der Freistaat Bayern erkennt die Autonomie der gemeinnitzigen zivilgesellschaftlichen Strukturen im Breiten-
und Nachwuchsleistungssport mit den an ihrer Spitze stehenden Dachorganisationen in ihrer Bedeutung fiir die Ent-
wicklung und Funktionsfahigkeit des Sportsystems an. 2Er unterstiitzt den organisierten Sport, fordert ihn und arbeitet
vertrauensvoll mit ihm zusammen.

(2) Mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Bewegung und Sport in den Bereichen Kinder-, Jugend-, Nach-
wuchsleistungs- und Spitzensport sowie Breitensport geht eine Verantwortung des organisierten Sports, insbesondere
in den Bereichen Diskriminierungsfreiheit und Teilhabe, Integritdt, Schutz vor Gewalt und 6kologische, 6konomische
und soziale Nachhaltigkeit, einher.

Art. 3
Kinder- und Jugendsport
(1) 'Die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und die Bewegungserziehung im organisierten
Sport, in der Kindertagesbetreuung sowie im Schulsport werden vom Freistaat Bayern im besonderen Male unter-

stltzt. 2Der sich aus Art. 57 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) ergebende Auftrag der Gemeinden, den Kinder-
und Jugendsport zu férdern, bleibt unberthrt.
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(2) Durch die Férderung des organisierten Kinder- und Jugendsports sollen Kinder und Jugendliche flir Bewegung
und Sport begeistert und im Sport entsprechend ihren Talenten zielgerichtet unterstitzt werden.

(3) 'Durch gezielte altersgerechte und entwicklungsangemessene Bewegungsangebote in Kindertageseinrichtungen
und in der Kindertagespflege wird die motorische Entwicklung geférdert und friihzeitig ein positives Verhaltnis zu kor-
perlicher Aktivitdt aufgebaut. 2Paddagogisches Personal in der Kindertagesbetreuung wird in der Aus- und Fortbildung
Uber die Bedeutung von Bewegung und Sport informiert und geschult.

(4) "Mittels regelmaRiger und umfassender Bewegungs- und Sportférderung an den Schulen einschlieRlich ent-
sprechender Ganztagsangebote ist Kindern und Jugendlichen die Freude an Bewegung und Sport durch altersspezi-
fische und entwicklungsangemessene Bewegungsinhalte zu vermitteln. 2Der Freistaat Bayern tragt der bedeutenden
Rolle von Bewegung und Sport im Kindes- und Jugendalter auch in der Lehreraus- und -fortbildung Rechnung.

(5) Bayernweit arbeiten Schulen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und der organisierte Sport be-
darfsgerecht zusammen und vernetzen sich regional.

(6) An den Hochschulen bilden Forschung und Lehre in der Sportwissenschaft und angrenzenden Disziplinen eine

Grundlage der Ausbildung fur die Sport- und Bewegungserziehung sowie -férderung.
Art. 4
Nachwuchsleistungs- und Spitzensport

(1) 'Durch die auf die Spitzensportstrukturen ausgerichtete Forderung des Leistungssports auf Landesebene soll
Athletinnen und Athleten zu zukiinftigen spitzensportlichen Erfolgen verholfen werden. 2Hierzu zahlen insbesondere
Erfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und vergleichbaren Wett-
kadmpfen von herausgehobener Bedeutung.

(2) 'Der Freistaat Bayern fordert den nachhaltigen, erfolgsorientierten und langfristigen Leistungsaufbau sowie die
flachendeckende systematische Talentfindung, -entwicklung und -bindung durch den organisierten Sport. Er unter-
stutzt die Vereinbarkeit von Bildung und Beruf mit der leistungssportlichen Entwicklung in seiner Zustandigkeit fir die
Schulen und Hochschulen sowie als Dienstherr und Arbeitgeber.

Art. 5

Breitensport

(1) 'Breitensport ist die Sportausiibung fir jedermann als Freizeitbeschaftigung. 2Er umfasst den organisierten und
nicht organisierten Sport einschlieBlich des Gesundheitssports.

(2) 'Der Freistaat Bayern unterstitzt Bewegungs- und Sportangebote des organisierten Sports, die der Gesunder-
haltung der Bevdlkerung auch im weiteren Lebensverlauf dienen und die individuelle Lebensqualitat verbessern. 2Der
Auftrag der Gemeinden nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 GO, den Breitensport zu férdern, bleibt unberihrt.

Art. 6

Inklusion im Sport

(1) 'Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sport ist weiter auszubauen. ?Der Freistaat Bayern erkennt
die Vorbildfunktion des Sports fir die Inklusion an.

(2) Der Freistaat Bayern setzt sich durch die Schaffung wirksamer Anreize fiir die weitere Offnung des organisierten
Sports sowie die Teilhabe und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung sowie deren Gesundheit ein und
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arbeitet vertrauensvoll mit dem organisierten Behindertensport zusammen.

(3) Durch Sportwettkdmpfe von herausgehobener Bedeutung, barrierefreie Sportinfrastruktur und inklusive Sport-
angebote, die Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, wird die inklusive Wirkung des Sports in
Bayern gestarkt.

Art. 7

Integration und
gesellschaftliche Teilhabe

'Der Freistaat Bayern erkennt die Rolle des Sports fir die Integration und gesellschaftliche Teilhabe an und setzt
sich fUr deren Gelingen durch Sport ein. 2Er unterstutzt niedrigschwellige Bewegungs- und Sportangebote und starkt
die Vernetzung des organisierten Sports mit rtlichen Strukturen.

Art. 8
Ehrenamt

(1) '"Tragende Saule und wesentliches Element des organisierten Sports ist das Ehrenamt. 2Die Arbeit der ehren-
amtlich Engagierten im organisierten Sport soll vom Freistaat Bayern gewurdigt, unterstitzt und erleichtert werden.

(2) 'Alle Menschen sind moglichst friihzeitig fur das Ehrenamt im Sport zu gewinnen und zu begeistern. 2lhr ehren-
amtliches Engagement ist langfristig zu sichern.

Art. 9

Sportanlagen und
Bewegungsraume

'Der Freistaat Bayern setzt sich fiir die bedarfsgerechte Gestaltung, die Schaffung und den Erhalt natirlicher Be-
wegungsraume sowie einer bewegungsfreundlichen Umgebung und vereinseigener oder von Staat oder Kommunen
getragener Sportanlagen und Bewegungsrdume als Grundlage eines vielseitigen und zuganglichen Bewegungs- und
Sportangebots ein. 2Der Freistaat Bayern soll bei Abwagungen sowie Planungsvorhaben die Bedeutung von Bewe-
gung und Sport nach MalRgabe der Gesetze und unter Berlcksichtigung seiner Leistungsféhigkeit miteinbeziehen.
3Den Kommunen wird empfohlen, bei Abwagungen sowie Planungsvorhaben die Bedeutung von Bewegung und Sport
nach MaRgabe der Gesetze und unter Beriicksichtigung ihrer Leistungsfahigkeit miteinzubeziehen. “Dies gilt auch
bei den im Benehmen mit den Schulleitungen zu treffenden Entscheidungen der Schulaufwandstrager geman Art. 14
Abs. 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) liber die Nutzung von Schulsportanlagen insbeson-
dere durch Sportvereine unter Wahrung der schulischen Belange.

Art. 10
SportgroBveranstaltungen
(1) 'SportgroRveranstaltungen in Bayern kdnnen dazu beitragen, das Bewusstsein flr die Bedeutung von Bewe-
gung und Gesundheit in der Gesellschaft sowie deren Leistungsbereitschaft zu erh6hen und den sozialen und interkul-
turellen Austausch zu starken. 2Der Freistaat Bayern legt bei deren Durchfiihrung Wert auf Nachhaltigkeit.
(2) Der Freistaat Bayern setzt sich zum Ziel, Bayern als weltoffenen Gastgeber fur Olympische und Paralympische

Spiele, Welt- oder Europameisterschaften und vergleichbare internationale Wettkdmpfe von herausgehobener Bedeu-
tung weiter zu etablieren.
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Art. 11
Fordergegenstinde und -grundsitze

(1) Zur Erfullung seiner gesellschaftlichen Funktion férdert der Freistaat Bayern den organisierten Sport insbesondere

in den Bereichen:

1.

2.

3.

4.

Sportbetrieb der Vereine und Verbande,
Sportinfrastruktur,

Sportgrofveranstaltungen,

Inklusion im Sport und Integration durch Sport.

(2) Die staatliche Férderung soll Anreize dafiir setzen, dass der organisierte Sport seiner besonderen gesellschaft-

lichen Verantwortung insbesondere in Bezug auf folgende Aspekte gerecht wird:

1.

2.

3.

4.

Diskriminierungsfreiheit und gesellschaftliche Teilhabe,
Integritat des Sports,
Schutz vor Gewalt,

Okologische, 6konomische und soziale Nachhaltigkeit.

Art. 12

Bayerischer
Landessportbeirat

(1) 'Zur Beratung des Landtags, der Staatsregierung und aller mit Sportangelegenheiten befassten Stellen und

Einrichtungen in allen grundsétzlichen Fragen des Sports wird ein Landessportbeirat gebildet. 2Er nimmt aktiv an der
Weiterentwicklung der bayerischen Sportlandschaft teil.

(2) 'Der Landessportbeirat setzt sich aus 29 auf dem Gebiet des Sports erfahrenen Personen zusammen. 214 Mit-

glieder werden von den Fraktionen der im Landtag vertretenen Parteien entsprechend ihrem Starkeverhaltnis fir die
Dauer der jeweiligen Legislaturperiode des Landtags nominiert. *Die 15 weiteren Mitglieder werden fir den gleichen
Zeitraum von den jeweiligen auf dem Gebiet des Sports tatigen Verbanden, Vereinen und Kérperschaften des éffentli-
chen Rechts vorgeschlagen und vom Landtag bestatigt:

1.

drei Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V.,

zwei Vertreter des Bayerischen Jugendrings, wobei einer dieser Vertreter von der Bayerischen Sportjugend im
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. benannt wird,

ein Vertreter des Bayerischen Sportschitzenbunds e.V.,

ein Vertreter des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Bayern e.V.,
ein Vertreter der Deutschen Wandervereine,

ein Vertreter des Bayerischen Landkreistags,

ein Vertreter des Bayerischen Stadtetags,
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8. ein Vertreter des Bayerischen Gemeindetags,
9. ein Vertreter des Bayerischen Sportarzteverbands e.V.,
10. ein Vertreter der Vereine der bayerischen Sportpresse,
11. ein Vertreter des Arbeitskreises Sportwissenschaft und Sport der Universitaten in Bayern,
12. ein Vertreter der Sportlehrer.
(3) 'Die Tatigkeit im Landessportbeirat ist ehrenamtlich. 2Zu den Beratungen des Landessportbeirats sind das
Staatsministerium des Innern, fur Sport und Integration (Staatsministerium) und die sonst beteiligten Staatsministerien
einzuladen. ®Die Mitglieder des Landessportbeirats erhalten Reisekosten nach den Vorschriften des Bayerischen Reise-

kostengesetzes (BayRKG), falls ihnen keine hdhere Verglitung zusteht.

(4) 'Der Landessportbeirat gibt sich eine Geschéftsordnung. 2Das Staatsministerium fihrt die Geschafte.

Art. 13
Umsetzungsstrategie

Zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes erstellt die Staatsregierung im engen Austausch mit dem organisierten
Sport, dem Bayerischen Landessportbeirat sowie weiteren betroffenen Akteuren eine Umsetzungsstrategie fur den
staatlichen Bereich als sportpolitisches Gesamtkonzept. 2Auf der Basis des Gesamtkonzepts ergreift die Staatsregierung
im Rahmen der vorhandenen Stellen und Mittel MalBnahmen zur Umsetzung.

Art. 14
Ausschluss der Klagbarkeit
'Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch die in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes begriindeten Férderungen, Unterstlitzungen oder Angebote nicht begriindet. 2Rechte aus Art. 12 Abs. 3 Satz 3
bleiben hiervon unberihrt. *Samtliche finanzwirksamen MaRnahmen erfolgen nach Mallgabe des Staatshaushalts.
“Mafinahmen der Kommunen erfolgen nach Maf3gabe ihrer jeweiligen Haushaltssatzung.

Art. 15

Ubergangsregelung fiir den
Bayerischen Landessportbeirat

Auf Mitglieder des Landessportbeirats, deren Amtszeit am oder vor dem 31. Dezember 2025 begonnen hat, ist
Art. 2 des Gesetzes Uber den Bayerischen Landessportbeirat in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung bis
zum Ablauf ihrer Amtszeit weiter anzuwenden.

§2

Anderung des
Bayerischen Grundsteuergesetzes

Art. 8 des Bayerischen Grundsteuergesetzes (BayGrStG) vom 10. Dezember 2021 (GVBI. S. 638, BayRS 611-7-2-F),
das zuletzt durch Art. 9 des Gesetzes vom 21. April 2023 (GVBI. S. 128) gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:
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1.

Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) '"Abweichend von Abs. 1 Satz 1 sind Anspriiche aus dem Grundsteuerschuldverhaltnis zu erlassen, so-
weit Wirtschaftsglter als Sportanlage genutzt, aber aufgrund von § 2 Abs. 2 BewG nicht zu einer wirtschaftlichen
Einheit zusammengefasst werden. 2Die auf den Grund und Boden entfallende Grundsteuer ist bis zu dem Betrag
zu erlassen, der sich unter Anwendung dieses Gesetzes ergabe, wenn die Wirtschaftsglter zu einer einzigen
wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst worden wéaren und der sich dabei fiur den Grund und Boden ergebende
Grundsteuerbetrag auf die einzelnen wirtschaftlichen Einheiten nach dem Verhaltnis ihrer Anteile an der Gesamt-
flache des als Sportanlage genutzten Grund und Bodens aufgeteilt worden ware. *Die Erlassmoglichkeit nach den
Abs. 1 und 2 bleibt unberihrt.”

Folgender Abs. 4 wird angeflgt:

»(4) '§ 35 Abs. 1 und 2 GrStG gilt entsprechend. ?Die Gemeinde kann auf eine jahrliche Wiederholung des
Antrages verzichten. *Der Verzicht steht unter Vorbehalt des Widerrufs. “Der Steuerschuldner ist verpflichtet, eine
Anderung der maRgeblichen Verhéltnisse bei der Gemeinde anzuzeigen. *Die Anzeige ist eine Steuererklarung im
Sinne der Abgabenordnung. ®Die Frist fiir die Abgabe dieser Anzeige betragt drei Monate und beginnt mit Ablauf

des Kalenderjahres, in dem sich die tatsdchlichen Verhaltnisse geandert haben. "Der Antrag eines Erlasses nach
Abs. 3 sowie die Anzeige nach Satz 4 sind unter Mitwirkung des Nutzers abzugeben.*

§3
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Das Gesetz Uiber den Bayerischen Landessportbeirat in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 227-1-1)

verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 260 der Verordnung vom 26. Méarz 2019 (GVBI. S. 98)
geandert worden ist, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auler Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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1132-4-S

_Gesetz
zur Anderung des
Gesetzes uiber den Bayerischen Maximiliansorden fur
Wissenschaft und Kunst

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Gesetz Uiber den Bayerischen Maximiliansorden fur Wissenschaft und Kunst in der in der Bayerischen Rechts-

sammlung (BayRS 1132-4-S) verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 12 der Verordnung vom
26. Méarz 2019 (GVBI. S. 98, 599) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Der Uberschrift wird die Angabe ,(Maximiliansordensgesetz — MaxOG)* angefiigt.
Art. 1 wird wie folgt gedndert:
a) Folgende Uberschrift wird eingeflgt:

.Bayerischer Maximiliansorden
fur Wissenschaft und Kunst".

b) In Satz 1 wird die Angabe ,geschaffen” durch die Angabe ,verliehen* ersetzt.
In Art. 2 wird folgende Uberschrift eingefuigt:
,Ordensinhaber*.
In Art. 3 wird folgende Uberschrift eingefigt:
LAbteilungen®.
In Art. 4 wird folgende Uberschrift eingefugt:

~Gestaltung der Ordenszeichen,
Trageweise®.

In Art. 5 wird folgende Uberschrift eingefugt:

»Verleihung®“.
Art. 6 wird wie folgt gedndert:
a) Folgende Uberschrift wird eingeflgt:

»vorschlagsberechtigung,
Ordensbeirat®.

b) InAbs. 1 wird die Angabe ,beiden Abteilungen des Ordens” durch die Angabe ,Ordensgemeinschaft® ersetzt.
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8.

10.

Art. 7 wird wie folgt gedndert:

a) Folgende Uberschrift wird eingeflgt:

,=Jrkunde, Bekanntmachung".

b) In Satz 2 wird die Angabe ,Staatsanzeiger” durch die Angabe ,Bayerischen Ministerialblatt* ersetzt.

In Art. 8 wird folgende Uberschrift eingefugt:

,Ordensstatut®.
Art. 9 wird wie folgt gedndert:
a) Folgende Uberschrift wird eingeflgt:
Jnkrafttreten®.
b) InAbs. 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.
c) Abs. 2 wird aufgehoben.
§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2012-1-1-1

Gesetz
zum Schutz vor
Drohnenuberfliigen in Bayern

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBI. S. 397,
BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBI. S. 247) geéndert worden ist, wird
wie folgt gedndert:
1. Nach Art. 29 wird folgender Art. 29a eingeflgt:
LArt. 29a

Einsatz technischer Mittel gegen
unbemannte Luftfahrtsysteme oder Fahrzeugsysteme

(1) 'Zur Abwehr

1. einer Gefahr oder

2. einer drohenden Gefahr fir ein bedeutendes Rechtsgut,

die von einem unbemannten Luftfahrtsystem oder einem unbemannten Fahrzeugsystem ausgeht, kann die Polizei
unmittelbaren Zwang einschlieBlich technischer Mittel gegen das System, dessen Steuerungseinheit oder Steue-
rungsverbindung einsetzen, soweit die Abwehr der Gefahr auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich er-
schwert ware. 2Eine Androhung der MalRnahme kann unterbleiben, soweit sie geeignet ware, die Erreichung des
Ziels der Maflnahme zu beeintréachtigen oder Unbefugten Aufschluss Ulber die eingesetzten technischen Mittel zu
ermdglichen, oder wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr der Gefahr notwendig ist. °Ein
durch die MafRnahme drohender Schaden an dem unbemannten Luftfahrtsystem oder Fahrzeugsystem bleibt aufier

Betracht. “Die Pflicht zur Wahrung der Sicherheit des bemannten Luftverkehrs bleibt unberiihrt.

(2) 'Die Polizei kann firr die Erkennung oder Bestatigung der in Abs. 1 Satz 1 genannten Gefahren technische
Mittel einsetzen. 2Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.”

2. Art. 47 Abs. 4 wird aufgehoben.
3. Art. 78 wird wie folgt geandert:
a) InAbs. 3 wird nach der Angabe ,Luftfahrzeuge,“ die Angabe ,technische Gerate,“ eingefiigt.
b) Abs. 4 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»' Waffen sind die dienstlich zugelassenen Hieb-, Schuss- und sonstigen Waffen sowie Elektroimpulsgerate.”

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,kdnnen auf Anordnung® durch die Angabe ,, , deren Bestandteile und Munition
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kénnen vor der dienstlichen Zulassung mit Zustimmung*“ ersetzt.

cc) InAbs. 5 Satz 1 wird nach der Angabe ,Explosivmittel sind“ die Angabe ,dienstlich zugelassene® eingefiigt.
4. Art. 100 wird wie folgt gefasst:
LArt. 100

Einschrankung von Grundrechten
Auf Grund dieses Gesetzes kénnen die Grundrechte auf Leben und kérperliche Unversehrtheit, Freiheit der
Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes und Art. 102 Abs. 1 der Verfassung), auf Versammlungs-
freiheit (Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 113 der Verfassung), des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses (Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) sowie auf Freiztgigkeit (Art. 11 des Grund-

gesetzes und Art. 109 der Verfassung) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes und
Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) eingeschrankt werden.*

§2

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2025 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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_Gesetz
zur Anderung der
Gemeindeordnung und
weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung der
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS
2020-1-1-1), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Nach Art. 21 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefigt:
»(1a) Ein Anspruch auf die Nutzung einer &ffentlichen Einrichtung besteht nicht fur Veranstaltungen, bei denen

1. Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen,
oder

2. antisemitische Inhalte
zu erwarten sind.“
2. Dem Art. 53 wird folgender Abs. 3 angefugt:
,(3) 'Der Gemeinderat kann in seiner Geschéaftsordnung regeln, dass die oder der Vorsitzende gegen Mit-
glieder, welche im Rahmen einer Sitzung die Ordnung erheblich stéren, mit Zustimmung des Gemeinderats ein
Ordnungsgeld bis zu 500 €, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 €, festsetzen kann. 2Ein Wiederholungsfall im Sinn

von Satz 1 liegt vor, wenn gegentber dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung bereits ein Ordnungsgeld festge-
setzt wurde.”

3. Art. 89 wird wie folgt geandert:
a) InAbs. 2a Satz 3 wird die Angabe ,Umwandlungsbeschluss® durch die Angabe ,Formwechselbeschluss* ersetzt.
b) Nach Abs. 2a wird folgender Abs. 2b eingefugt:

»,(2b) 'Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem ausschlieRlich ein Kom-
munalunternehmen beteiligt ist, kann unter Auflésung ohne Abwicklung sein Vermdgen als Ganzes auf das
Kommunalunternehmen im Weg der Vollubertragung libertragen. 2§ 176 UmwG ist mit der MaRgabe entspre-
chend anzuwenden, dass keine Gegenleistung fiir die Ubertragung zu gewahren ist. *Bei der entsprechenden
Anwendung des § 13 Abs. 1 UmwG muss auf Seiten des Kommunalunternehmens die Gemeinde dem Uber-
tragungsvertrag zustimmen.*

4. Art. 90 wird wie folgt gedndert:

a) InAbs. 2 Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe ,Erlal* durch die Angabe ,Erlass, die Anderung oder die Aufhebung*
ersetzt.
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b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:

,(4) 'Die Unternehmenssatzung kann vorsehen, dass aus dem Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats
ein oder mehrere Ausschiisse flr bestimmte Angelegenheiten gebildet werden. 2Ein Ausschuss des Verwal-
tungsrats erledigt die ihm Ubertragenen Angelegenheiten an Stelle des Verwaltungsrats (beschlielender Aus-
schuss), soweit die Unternehmenssatzung nichts anderes bestimmt. *Entscheidungen nach Abs. 2 Satz2 und 3
kénnen nicht auf einen beschliefenden Ausschuss des Verwaltungsrats (ibertragen werden. “Die Anzahl der
Mitglieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats richtet sich nach der Unternehmenssatzung. °Fiir die Mit-
glieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats und dessen Vorsitz gelten Abs. 2 Satz 5 bis 7 und Abs. 3
entsprechend.”

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

5. Art. 94 Abs. 4 wird aufgehoben.

§2

Anderung der
Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 826, BayRS

2020-3-1-1), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

Nach Art. 15 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefugt:
»(1a) Ein Anspruch auf die Nutzung einer &ffentlichen Einrichtung besteht nicht fur Veranstaltungen, bei denen

1. Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen,
oder

2. antisemitische Inhalte
zu erwarten sind.”
Dem Art. 47 wird folgender Abs. 3 angefigt:

,(3) 'Der Kreistag kann in seiner Geschaftsordnung regeln, dass die oder der Vorsitzende gegen Kreisratinnen
und Kreisrate, welche im Rahmen einer Sitzung die Ordnung erheblich stéren, mit Zustimmung des Kreistags ein
Ordnungsgeld bis zu 500 €, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 €, festsetzen kann. 2Ein Wiederholungsfall im Sinn
von Satz 1 liegt vor, wenn gegentber dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung bereits ein Ordnungsgeld festge-
setzt wurde.”

Art. 77 wird wie folgt gedndert:
a) InAbs. 2a Satz 3 wird die Angabe ,Umwandlungsbeschluss® durch die Angabe ,Formwechselbeschluss* ersetzt.
b) Nach Abs. 2a wird folgender Abs. 2b eingefugt:

»,(2b) 'Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem ausschlieRlich ein Kommunal-
unternehmen beteiligt ist, kann unter Auflésung ohne Abwicklung sein Vermégen als Ganzes auf das Kommunal-
unternehmen im Weg der Vollibertragung ubertragen. 2§ 176 UmwG ist mit der MaRgabe entsprechend
anzuwenden, dass keine Gegenleistung fiir die Ubertragung zu gewéhren ist. *Bei der entsprechenden
Anwendung des § 13 Abs. 1 UmwG muss auf Seiten des Kommunalunternehmens der Landkreis dem Uber-
tragungsvertrag zustimmen.*
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4. Art. 78 wird wie folgt geadndert:

a) InAbs. 2 Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe ,Erlal“ durch die Angabe ,Erlass, die Anderung oder die Aufhebung*
ersetzt.

b) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:

,(4) 'Die Unternehmenssatzung kann vorsehen, dass aus dem Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats
ein oder mehrere Ausschiisse flr bestimmte Angelegenheiten gebildet werden. 2Ein Ausschuss des Verwal-
tungsrats erledigt die ihm Ubertragenen Angelegenheiten an Stelle des Verwaltungsrats (beschlielender Aus-
schuss), soweit die Unternehmenssatzung nichts anderes bestimmt. *Entscheidungen nach Abs. 2 Satz2 und 3
kénnen nicht auf einen beschliefenden Ausschuss des Verwaltungsrats ibertragen werden. “Die Anzahl der
Mitglieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats richtet sich nach der Unternehmenssatzung. °Fiir die Mit-
glieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats und dessen Vorsitz gelten Abs. 2 Satz 5 bis 7 und Abs. 3
entsprechend.”

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

§3

Anderung der
Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 850, BayRS
2020-4-2-1), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Nach Art. 15 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefugt:

»(1a) Ein Anspruch auf die Nutzung einer &ffentlichen Einrichtung besteht nicht fur Veranstaltungen, bei denen

1. Inhalte, die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkirherrschaft billigen, verherrlichen oder rechtfertigen,
oder

2. antisemitische Inhalte

zu erwarten sind.“
2. InArt. 30 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,Satz 1“ gestrichen.
3. Dem Art. 44 wird folgender Abs. 3 angefugt:

,(3) 'Der Bezirkstag kann in seiner Geschéaftsordnung regeln, dass die oder der Vorsitzende gegen Bezirks-
ratinnen und Bezirksrate, welche im Rahmen einer Sitzung die Ordnung erheblich stéren, mit Zustimmung des
Bezirkstags ein Ordnungsgeld bis zu 500 €, im Wiederholungsfall bis zu 1 000 €, festsetzen kann. 2Ein Wieder-
holungsfall im Sinn von Satz 1 liegt vor, wenn gegeniiber dem Mitglied innerhalb derselben Sitzung bereits ein
Ordnungsgeld festgesetzt wurde.*

4. Art. 75 wird wie folgt gedndert:
a) InAbs. 2a Satz 3 wird die Angabe ,Umwandlungsbeschluss® durch die Angabe ,Formwechselbeschluss* ersetzt.

b) Nach Abs. 2a wird folgender Abs. 2b eingefugt:

»,(2b) 'Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem ausschlielich ein Kommunal-
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5.

1.

unternehmen beteiligt ist, kann unter Auflésung ohne Abwicklung sein Vermégen als Ganzes auf das Kommunal-
unternehmen im Weg der Vollibertragung Ubertragen. 2§ 176 UmwG ist mit der MaRgabe entsprechend anzu-
wenden, dass keine Gegenleistung fiir die Ubertragung zu gewahren ist. *Bei der entsprechenden Anwendung
des § 13 Abs. 1 UmwG muss auf Seiten des Kommunalunternehmens der Bezirk dem Ubertragungsvertrag
zustimmen.*

Art. 76 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

In Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe ,ErlaR” durch die Angabe ,Erlass, die Anderung oder die Aufhebung®
ersetzt.

Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:

,(4) 'Die Unternehmenssatzung kann vorsehen, dass aus dem Kreis der Mitglieder des Verwaltungsrats
ein oder mehrere Ausschiisse flr bestimmte Angelegenheiten gebildet werden. 2Ein Ausschuss des Verwal-
tungsrats erledigt die ihm Ubertragenen Angelegenheiten an Stelle des Verwaltungsrats (beschlielender Aus-
schuss), soweit die Unternehmenssatzung nichts anderes bestimmt. *Entscheidungen nach Abs. 2 Satz2 und 3
kénnen nicht auf einen beschliefenden Ausschuss des Verwaltungsrats (ibertragen werden. “Die Anzahl der
Mitglieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats richtet sich nach der Unternehmenssatzung. °Fiir die Mit-
glieder eines Ausschusses des Verwaltungsrats und dessen Vorsitz gelten Abs. 2 Satz 5 bis 7 und Abs. 3
entsprechend.”

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

§4

Anderung des
Gesetzes liber die
kommunale Zusammenarbeit

Das Gesetz Gber die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni
1994 (GVBI. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-1), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI.
S. 385, 586) gedndert worden ist, wird wie folgt geéndert:

Art.

a)

b)

Art.

a)

b)

c)

29 wird wie folgt geandert:

In Satz 1 wird die Angabe ,Verbandvorsitzende* durch die Angabe ,Verbandsvorsitzende“ ersetzt.
In Satz 2 wird die Angabe ,Verbandsausschul3“ durch die Angabe ,Verbandsausschuss® ersetzt.
49 wird wie folgt geandert:

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angeflgt:

»2Satz 1 gilt auch fir die Verschmelzung eines Kommunalunternehmens oder eines gemeinsamen Kom-
munalunternehmens mit einem anderen gemeinsamen Kommunalunternehmen.*

In Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 wird die Angabe ,Umwandlungsbeschluss” durch die Angabe ,Formwechselbeschluss®
ersetzt.

Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingeflgt:
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»(5) 'Ein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft, an dem ausschlief3lich ein gemeinsames
Kommunalunternehmen beteiligt ist, kann unter Aufldsung ohne Abwicklung sein Vermogen als Ganzes auf
das gemeinsame Kommunalunternehmen im Weg der Vollibertragung Ubertragen. 2§ 176 UmwG ist mit der
Mafgabe entsprechend anzuwenden, dass keine Gegenleistung fur die Ubertragung zu gewahren ist. *Bei
der entsprechenden Anwendung des § 13 Abs. 1 UmwG miissen dem Ubertragungsvertrag auf Seiten des
gemeinsamen Kommunalunternehmens dessen samtliche Trager zustimmen.*

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und in Satz 3 Halbsatz 1 wird nach der Angabe ,Kommunalunternehmen* die
Angabe ,nach Abs. 4 eingefiigt.

3. Art. 50 wird wie folgt geéndert:
a) Nach Abs. 6 wird folgender Abs. 7 eingefugt:
»(7) 'Soweit nach der Unternehmenssatzung die Bildung eines oder mehrerer Ausschisse des Verwaltungs-
rats vorgesehen ist, sind die gemal Art. 26 Abs. 1 anwendbaren Vorschriften mit der Mal3gabe entsprechend
anzuwenden, dass sich die Zusammensetzung und der Vorsitz eines Ausschusses nach der Unternehmens-

satzung richten. 2Die Vorschrift des Art. 31 Abs. 1 Satz 5 gilt insoweit entsprechend. *Abs. 6 bleibt unberihrt.*

b) Die bisherigen Abs. 7 und 8 werden die Abs. 8 und 9.

§5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2024-1-1

_Gesetz
zur Anderung des
Kommunalabgabengesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

In Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April
1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-1-1), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573)
geandert worden ist, wird nach der Angabe ,Ubernachtungsteuer” die Angabe ,, , eine Verpackungssteuer* eingefiigt.

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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Gesetz
zur Anderung
dienstrechtlicher Vorschriften

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen Beamtengesetzes

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBI. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch

Verordnung vom 7. Oktober 2025 (GVBI. S. 547) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In Art. 15 Halbsatz 2 wird die Angabe ,im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat*
gestrichen.

Art. 19 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 19
Feststellung der Eignung*.
b) Der Wortlaut wird Abs. 1.
c) Folgender Abs. 2 wird angeflgt:

»(2) 'Zur Feststellung der Verfassungstreue eines Bewerbers oder einer Bewerberin kénnen die Ernen-
nungsbehdrden vor Einstellungen in bestimmte, durch Verordnung der Staatsregierung néher bezeichnete
Fachlaufbahnen und fachliche Schwerpunkte das Landesamt fiir Verfassungsschutz um Auskunft ersuchen,
ob und gegebenenfalls welche Erkenntnisse vorliegen, die Zweifel daran begriinden kénnen, dass der Bewerber
oder die Bewerberin Gewéhr dafir bietet, jederzeit fur die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne
des Grundgesetzes einzutreten. 2Hierzu tibermittelt die Ernennungsbehérde dem Landesamt fiir Verfassungs-
schutz Namen, Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht und Staatsangehdrigkeit
des Bewerbers oder der Bewerberin. 3Die vom Landesamt fiir Verfassungsschutz tibermittelten Daten werden
so zu den Bewerbungs- oder Einstellungsunterlagen genommen, dass sie mittels verschlossenen Umschlags
oder durch technische und organisatorische MalRnahmen vor dem Zugriff Unbefugter geschutzt sind. “Die
Séatze 1 bis 3 gelten entsprechend fiir die erstmalige Berufung in ein Richterverhaltnis sowie vor der erstmaligen
Ubertragung eines Amtes in durch die Verordnung nach Satz 1 néher bezeichneten Fachlaufbahnen und
fachlichen Schwerpunkten.®

In Art. 81 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,, ; ihre Ubernahme ist vor Aufnahme dem oder der unmittelbaren
Dienstvorgesetzten schriftlich anzuzeigen® gestrichen.

Art. 86 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,§ 41 Satz 1 BeamtStG" durch die Angabe ,§ 41 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG* ersetzt.
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5.

1.

b)

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 41 Satz 1 BeamtStG* durch die Angabe ,§ 41 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG*
ersetzt.

In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,§ 41 Satz 3 BeamtStG* durch die Angabe ,§ 41 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG*
ersetzt.

Art. 87 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,entsprechende Dienstbefreiung“ durch die Angabe ,entsprechender Freizeit-
ausgleich® ersetzt.

bb) Nach Satz 2 werden die folgenden Séatze 3 und 4 eingefugt:

~Bei Teilzeitbeschaftigung sind die fiinf Stunden anteilig zu kiirzen. *Der Dienstherr kann den Freizeit-
ausgleich einseitig anordnen.*

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5, die Angabe ,die Dienstbefreiung“ wird durch die Angabe ,der Freizeit-
ausgleich® und die Angabe ,ihrer* durch die Angabe ,seiner” ersetzt.

Abs. 5 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,und 3“ gestrichen und die Angabe ,entsprechende Dienstbefreiung“ wird durch
die Angabe ,entsprechender Freizeitausgleich® ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefiigt:

».Bei Teilzeitbeschéftigten ist die Grenze von drei Unterrichtsstunden entsprechend dem Verhaltnis der
ermafigten zur regelmafRigen Unterrichtspflichtzeit herabzusetzen.*

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, die Angabe ,die Dienstbefreiung“ wird durch die Angabe ,der Freizeit-
ausgleich® und die Angabe ,ihrer* durch die Angabe ,seiner” ersetzt.

dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

In Art. 103 Satz 1 Nr. 2 wird nach der Angabe ,Art. 8 Abs. 1 die Angabe ,Satz 1“ eingefligt.

In Art. 108 Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe ,oder fir die Priifung der Kindergeldberechtigung“ gestrichen.

In Art. 110 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe ,Erkrankungen® die Angabe ,, , Wohnungsfiirsorge*“ eingefugt.

In Art. 145 Abs. 2 Halbsatz 1 wird nach der Angabe ,§ 50 BeamtStG* die Angabe ,, , Art. 19 Abs. 2“ eingeflgt.

§2

Weitere Anderung des
Bayerischen Beamtengesetzes

Art. 89 Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBI. S. 500, BayRS 2030-1-1-F),
das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geandert worden ist, wird wie folgt geadndert:

In Nr. 1 werden die Angabe ,18 Jahren® durch die Angabe ,14 Jahren® und die Angabe ,acht Stunden® durch die
Angabe ,zwolf Stunden® ersetzt.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 645

2.

In Nr. 2 wird die Angabe ,acht Stunden® durch die Angabe ,zwdlf Stunden® ersetzt.

§3

Anderung des
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das

zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 28. April 2025 (GVBI. S. 107) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1.

In Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe ,14“ durch die Angabe , 13" ersetzt.
In Art. 21 Abs. 1 Satz 4 und 5 wird jeweils die Angabe ,auf Probe oder” gestrichen.
Dem Art. 36 Abs. 5 wird folgender Satz 7 angefiigt:
»Sind mehrere Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschaftigt und erreichen sie zusammen nicht die regelméaRige
Arbeitszeit bei Vollbeschéftigung, werden ihre regelmaRigen Arbeitszeiten fir die Anwendung des Art. 6 zusam-
mengerechnet.”
Art. 61 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Satz 3“ durch die Angabe ,Satz 5“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird die Angabe ,eine Dienstbefreiung” durch die Angabe ,ein Freizeitausgleich ersetzt.
b) Abs. 5 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefligt:

~Der Mehrarbeitsverglitungssatz fiir Beamte und Beamtinnen der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 gilt
entsprechend fur Staatsanwalte und Staatsanwaltinnen der Besoldungsgruppen R 1 und R 2.*

bb) Die bisherigen Satze 3 und 4 werden die Satze 4 und 5.

Art. 97 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

~Satz 2 gilt fir Dienstanfanger und Dienstanfangerinnen

1. des technischen Dienstes fiir Vermessung und Geoinformation sowie des technischen Dienstes fir Landliche
Entwicklung mit der Mal3gabe, dass ab dem zweiten Ausbildungsjahr 66 v. H. und ab dem dritten Ausbildungs-
jahr 72 v. H. und

2. des feuerwehrtechnischen Dienstes mit der MaRgabe, dass ab dem zweiten Ausbildungsjahr 66 v. H.

der Bemessungsgrundlage gewahrt werden.”

Dem Art. 108 wird folgender Abs. 14 angefiigt:
»(14) 'Berechtigte in Teilzeit im Sinn des Art. 36 Abs. 5 Satz 4, deren Arbeitszeit zusammen nicht mindes-

tens die regelmaRige Arbeitszeit bei Vollbeschaftigung erreicht, erhalten fir den Zeitraum vom 1. Januar 2024
bis 31. Dezember 2025 den Orts- und Familienzuschlag dieses Gesetzes in der am 1. Januar 2026 geltenden
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Fassung, sofern sie ihren Anspruch innerhalb des genannten Zeitraums geltend gemacht haben, ohne dass tber

ihren Anspruch schon abschlieRend entschieden worden ist. 2Eine Nachzahlung nach Satz 1 erfolgt friihestens

mit Wirkung vom 1. Januar des Haushaltsjahres, in dem ein Antrag gestellt oder Widerspruch eingelegt wurde.”
7. Art. 111 wird wie folgt gedndert:

a) Nr. 1 wird aufgehoben.

b) Nr. 2 wird Nr. 1.

c) Nr. 3 wird Nr. 2 und vor der Angabe ,Art. 109 Abs. 1, 2 und 4“ wird die Angabe ,Art. 108 Abs. 14, eingefuigt.

d) Nr. 4 wird Nr. 3 und die Angabe ,Abs. 14" wird durch die Angabe ,Abs. 13" ersetzt.

8. In Anlage 9 wird in der Spalte ,Mehrarbeit (ohne Schuldienst) Besoldungsgruppen“ die Angabe ,A 13 bis A 16“
durch die Angabe ,A 13 bis A 16, R 1 und R 2" ersetzt.

§4

Weitere Anderung des
Bayerischen Besoldungsgesetzes

In Art. 2 Abs. 3 Nr. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 764,
BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 3 dieses Gesetzes geandert worden ist, wird die Angabe ,60b“ durch die
Angabe ,60a, 108 Abs. 12 ersetzt.

§5

Weitere Anderung des
Bayerischen Besoldungsgesetzes

In Art. 31 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBI.
S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird die Angabe
,Halbsatz 1“ gestrichen.

§6

Anderung des
Bayerischen Reisekostengesetzes

Das Bayerische Reisekostengesetz (BayRKG) vom 24. April 2001 (GVBI. S. 133, BayRS 2032-4-1-F), das zuletzt
durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 313) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. InArt. 6 Abs. 6 Satz 1 Nr. 4 wird nach der Angabe ,Fahrrads” die Angabe ,oder elektrisch betriebenen, zweiradrigen
Fahrzeugs” eingeflgt.

2. Art. 26 wird wie folgt geandert:
a) Der Uberschrift wird die Angabe ,, , Verordnungserméchtigung® angefligt.

b) In Satz 4 wird die Angabe ,der Dienstreise“ durch die Angabe ,von Reisen und Dienstgangen, deren Kosten
nach Mafigabe dieses Gesetzes durch den Freistaat Bayern zu tragen sein kdnnen,* ersetzt.
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§7

Anderung des
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 528, 764, BayRS
2033-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) gedndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. Art. 83 Abs. 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»*Ab dem Kalenderjahr, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1 erfiillt sind oder in dem der oder die Versorgungs-

berechtigte die Altersgrenze nach Art. 129 Satz 1, Art. 143 Abs. 2 BayBG erreicht, ist das Verwendungseinkommen

mit einem Zwélftel des Jahresbezugs je Kalendermonat anzusetzen.*

2. InArt. 114h Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,Abs. 14“ durch die Angabe ,Abs. 13“
ersetzt.

§8

Weitere Anderung des
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 528, 764, BayRS
2033-1-1-F), das zuletzt durch § 7 dieses Gesetzes geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Art. 13 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 5 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird jeweils die Angabe ,Inhaber der“ durch die Angabe ,im Haushaltsplan ausgewiesenen®
ersetzt sowie nach der Angabe ,57 v.H. des jeweiligen Grundgehalts fiir* die Angabe ,weitere” eingefiigt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:
»-Bei der Berechnung sind die sich ergebenden Stellenbruchteile aufzurunden.”
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
b) Abs. 6 wird aufgehoben.
c) DieAbs. 7 und 8 werden die Abs. 6 und 7.
2. Art. 62 wird wie folgt geandert:
a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

».Die einmalige Unfallentschadigung betragt bei einer Minderung der Erwerbsfahigkeit von

1. mindestens 50 v. H. 90 000 €,
2. mindestens 60 v. H. 108 000 €,
3.  mindestens 70 v. H. 126 000 €,
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4. mindestens 80 v. H. 144 000 €,

5. mindestens 90 v. H. 162 000 €
und

6. 100v.H. 180 000 €.

b) Abs. 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Nr. 1 wird die Angabe ,60 000 €" durch die Angabe ,108 000 € ersetzt.
bb) In Nr. 2 wird die Angabe ,20 000 €" durch die Angabe ,36 000 €" ersetzt.

cc) In Nr. 3 wird die Angabe ,10 000 €" durch die Angabe ,18 000 € ersetzt.

§9

Weitere Anderung des
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

Art. 84 Abs. 5 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410,
528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 8 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird aufgehoben.
§10
Inkrafttreten
'Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft:
1. § 7 mit Wirkung vom 1. Januar 2024,
2. §2am 1. September 2027 und

3. §5am 1. September 2028.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2129-4-1-U

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Bodenschutzgesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Art. 15 des Bayerischen Bodenschutzgesetzes (BayBodSchG) vom 23. Februar 1999 (GVBI. S. 36, BayRS
2129-4-1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 9. Dezember 2020 (GVBI. S. 640) geandert worden ist, wird wie folgt
gefasst:
JArt. 15

Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz trat am 1. Marz 1999 in Kraft und wurde als § 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zum
Schutz des Bodens in Bayern vom 23. Februar 1999 (GVBI. S. 36) verklindet.

(2) Art. 13a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 auf3er Kraft.*

§2

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2025 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2170-9-G

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Landespflegegeldgesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Bayerische Landespflegegeldgesetz (BayLPflGG) vom 24. Juli 2018 (GVBI. S. 613, 625, BayRS 2170-9-G),
das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 28. April 2025 (GVBI. S. 107) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. Art. 2 Abs. 4 wird wie folgt gedndert:
a) In Satz 1 wird die Angabe ,1 000 Euro“ durch die Angabe ,500 € ersetzt.

b) In Satz 2 wird nach der Angabe ,wird“ die Angabe ,bis zum 31. Januar des auf das Pflegegeldjahr folgenden
Kalenderjahres* eingefligt.

c) Folgender Satz 5 wird angefligt:
~Erhalt der Rechtsnachfolger des Leistungsempféngers die Leistung innerhalb von drei Monaten nach
dem Ableben des Leistungsempfangers, so ist seitens der zustandigen Behoérde von einer Riickforderung
abzusehen.”
2. Art. 3 wird wie folgt gedndert:
a) Der Wortlaut wird Abs. 1 und in Satz 1 wird die Angabe ,schriftlich“ durch die Angabe ,in Textform* ersetzt.

b) Folgender Abs. 2 wird angefiigt:

»(2) Das Landesamt stellt zur Beantragung des Landespflegegelds ein elektronisches Formular zur Ver-
fligung, das bei der Antragstellung verwendet werden soll.*

3. Art. 4 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 4

Zustandigkeit, Verfahren,
Rechtsweg*.

b) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,'Zur Uberpriifung der Anspruchsberechtigung kann das Landesamt die in § 34 Abs. 1 Satz 1 BMG genannten
Merkmale des Antragstellers verarbeiten.*

4. Dem Art. 6 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefiigt:

»Ist ein Antrag bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 bei dem Landesamt eingegangen, so ist fir die Bemessung
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des Anspruchs fur das am 31. Dezember 2025 endende Pflegegeldjahr Art. 2 Abs. 4 Satz 1 in der am 31. Dezem-
ber 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.*

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2241-1-WK

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Archivgesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Bayerische Archivgesetz (BayArchivG) vom 22. Dezember 1989 (GVBI. S. 710, BayRS 2241-1-WK), das
durch § 16a des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 (GVBI. S. 521) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1. Art. 1 wird wie folgt gefasst:
SArt. 1
Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt die Anbietung und Archivierung von Unterlagen.”
2. Art. 2 wird wie folgt geadndert:
a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»/Archivgut sind alle von den Archiven als archivwiirdig bestimmten und {ibernommenen Unterlagen.*
b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

.(2) Archivwiirdig sind Unterlagen, die fir die historische Uberlieferungsbildung, Wissenschaft und
Forschung oder berechtigte Interessen der Biirger von bleibendem Wert sind.*

c) InAbs. 3 wird die Angabe ,umfallt durch die Angabe ,umfasst* ersetzt und nach der Angabe ,machen® wird
die Angabe ,, , lesbar zu halten® eingefigt.

3. Art. 4 wird wie folgt gedndert:
a) InAbs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe ,Art. 6 bis 11“ durch die Angabe ,die Art. 6 bis 10“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 2 wird vor der Angabe ,Art. 9 und 10“ die Angabe ,die“ eingefiigt und die Angabe ,dal¥“ wird
durch die Angabe ,dass"” ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

»(5) 'Die staatlichen Archive beraten die Behdrden, Gerichte und sonstigen 6ffentlichen Stellen des Frei-
staates Bayern bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen sowie bei allen Archivgut betreffenden
Entscheidungen. 2Das zustandige staatliche Archiv soll vor der Einfiihrung und wesentlichen Anderungen
informationstechnischer Systeme zur Erstellung, Verwaltung und Speicherung digitaler Unterlagen angehort
werden, um eine kiinftige Archivierung sicherzustellen. ®Die staatlichen Archive kédnnen im Rahmen ihrer
Leistungsfahigkeit nichtstaatliche Archiveigentimer bei der Sicherung und Nutzbarmachung ihres Archivguts
beraten, soweit daran ein offentliches Interesse besteht. “Die staatlichen Archive sollen im Rahmen ihrer Leis-
tungsfahigkeit kommunale Archive bei der Sicherung und Nutzbarmachung ihres Archivguts beraten, soweit
daran ein offentliches Interesse besteht.”
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Art. 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) 'Die staatlichen Archive werden bei der Erfiillung ihrer Aufgaben nach Art. 4 Abs. 5 Satz 3 und 4 von ehrenamt-

lichen Archivpflegern unterstiitzt. 2Die ehrenamtlichen Archivpfleger beraten und unterstiitzen kommunale Archive
bei der Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts. 3Sie kdnnen nichtstaatliche Archiveigentimer bei der
Sicherung und Nutzbarmachung ihres Archivguts unterstitzen, soweit daran ein 6ffentliches Interesse besteht.”

Art. 6 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

d)

e)

Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

»,1. personenbezogene Daten enthalten, einschliellich Daten nach den Art. 9 und 10 der Verordnung
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung — DSGVO),".

Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 und 3 eingeflgt:
»(2) Werden anbietungspflichtige Stellen in eine nichtstaatliche Tragerschaft tUberflihrt oder deren Auf-
gaben auf eine nichtstaatliche Stelle Ubertragen, haben diese alle Unterlagen, die bei Wirksamwerden der

Anderung abgeschlossen sind, nach Malgabe dieses Artikels anzubieten.

(3) Digitale Unterlagen, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen, sind zu bestimmten, von den
staatlichen Archiven im Einvernehmen mit der abgebenden Stelle festzulegenden Intervallen anzubieten.”

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4 und wird wie folgt geéndert:
aa) In Nr. 2 wird die Angabe ,und“ am Ende durch die Angabe ,, , “ ersetzt.
bb) Nr. 3 wird durch die folgenden Nrn. 3 und 4 ersetzt:
»3. die Auswahl der anzubietenden digitalen Unterlagen im Einzelnen festgesetzt werden und

4. die Anbietung von Unterlagen des Landesamtes fiir Verfassungsschutz (Landesamt) im Einzelnen
geregelt werden.”

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5 und wird wie folgt gefasst:
,(5) Die anbietungspflichtigen Stellen sind befugt, dem zusténdigen staatlichen Archiv Einsicht in alle
Unterlagen zu gewahren, wenn dies fiir die Zwecke der Archivierung oder der Beratung nach Art. 4 Abs. 5

Satz 1 erforderlich ist.”

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 6 und nach der Angabe ,Aufbewahrung“ wird die Angabe ,hach diesem Gesetz*
eingefiigt.

Art. 7 wird wie folgt geéndert:

a)

c)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung ,'* gestrichen.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

In Abs. 2 wird die Angabe ,mul}® durch die Angabe ,muss* ersetzt und die Angabe ,daf’} schutzwirdige Belange®
wird durch die Angabe ,dass schutzwirdige Interessen” ersetzt.

In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,, , wenn sie alter als 30 Jahre sind“ gestrichen.

In Art. 8 Abs. 2 wird vor der Angabe ,Art. 6 und 7“ die Angabe ,die” eingefligt.
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8. Art. 9 wird wie folgt geadndert:

a)

b)

c)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»'Die staatlichen Archive haben die ordnungs- und sachgemaflie dauernde Aufbewahrung, Erhaltung
und Benutzbarkeit des Archivguts und seinen Schutz vor unbefugter Verarbeitung sowie die Wahrung
schutzwirdiger Interessen Betroffener und Dritter und des Geheimnisschutzes sicherzustellen.”

bb) In Satz 2 wird nach der Angabe ,vernichten“ die Angabe ,oder zu I6schen® eingeflgt.

cc) Satz 3 wird aufgehoben.

dd) Satz 4 wird Satz 3, die Angabe ,mit Zustimmung der abgebenden Stelle” wird gestrichen und nach der
Angabe ,vernichten® wird die Angabe ,oder I6schen® eingefuigt.

In Abs. 2 wird die Angabe ,Belange” durch die Angabe ,Interessen” ersetzt.
Folgender Abs. 3 wird angeflgt:
»,(3) Die staatlichen Archive kénnen Findmittel, Archivgut und Reproduktionen von Archivgut nach Ablauf

der Schutzfristen nach Art. 10 Abs. 3 und 4 Satz 3 unter Berlcksichtigung von Art. 10 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 3
veroffentlichen.”

9. Art. 10 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

In der Uberschrift wird die Angabe ,Beniitzung” durch die Angabe ,Benutzung” ersetzt.

In Abs. 1 wird die Angabe ,und der Benultzungsordnung® gestrichen, die Angabe ,Benitzung® wird durch die
Angabe ,Benutzung® ersetzt und nach der Angabe ,Verfliigung® wird die Angabe ,, , soweit sich aus Rechtsvor-
schriften nichts anderes ergibt* eingefiigt.

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,benitzt* durch die Angabe ,benutzt ersetzt und die Angabe ,Benitzung® wird
durch die Angabe ,Benutzung”“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,Benitzung” durch die Angabe ,Benutzung® ersetzt.
cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
»~Die Benutzung ist einzuschranken oder zu versagen, wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines
ihrer Lander gefahrdet wirden,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwirdige Interessen Betroffener oder Dritter entgegen-
stehen,

3. Griinde des Geheimnisschutzes es erfordern,

4. der Erhaltungszustand des Archivguts geféahrdet wiirde oder

5. ein unverhaltnismaRiger Verwaltungsaufwand entstiinde.*

dd) Folgender Satz 4 wird angefugt:
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d)

e)

9)

»Archivgut, das vom Landesamt abgegeben wurde, kann nur im Einvernehmen mit der abgebenden Stelle
benutzt werden.”

Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Absatzes* durch die Angabe ,Abs.” ersetzt, die Angabe , , mit Ausnahme
bereits bei ihrer Entstehung zur Veréffentlichung bestimmter Unterlagen,” wird gestrichen und die Angabe
~Benutzung®“ wird durch die Angabe ,Benutzung”“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,benutzt‘ durch die Angabe ,benutzt* ersetzt.
cc) In Satz 3 wird die Angabe ,90“ durch die Angabe ,100“ ersetzt.
dd) Die Satze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

»tIst auch der Geburtstag nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand festzustellen, so endet die Schutz-
frist 60 Jahre nach Entstehung der Unterlagen. SArchivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften
unterliegt, darf frihestens 60 Jahre nach seiner Entstehung benutzt werden.”

ee) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 eingefligt:

»Die Schutzfristen sind nicht auf Unterlagen anzuwenden, die bereits bei ihrer Entstehung zur Veréffent-
lichung bestimmt waren.”

ff) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7 und die Angabe ,Satze 2 und 4“ wird durch die Angabe ,Satz 2 und 3“
ersetzt.

Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) 'Die Schutzfristen kdnnen im einzelnen Benutzungsfall oder fir bestimmte Archivgutgruppen auf Antrag
durch die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns verkirzt werden, wenn durch Rechtsvorschriften
nichts anderes bestimmt ist und keine Einschrédnkungs- oder Versagungsgriinde gemaf Abs. 2 Satz 3 entge-
genstehen. 2Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkiirzung nur zuldssig, wenn darliber hinaus

1. die Betroffenen zugestimmt haben und sichergestellt ist, dass schutzwiirdige Interessen Dritter nicht
beeintrachtigt werden, oder

2. die Benutzung zur Erreichung des beabsichtigten Forschungs- oder Dokumentationszwecks, zur Schaf-
fung wissenschaftlicher Infrastrukturen oder zur Wahrnehmung berechtigter Belange, die im Uberwie-
genden Interesse einer anderen Stelle oder Person liegen, unerlasslich ist und sichergestellt ist, dass
schutzwirdige Interessen der Betroffenen oder Dritter nicht beeintrachtigt werden.

Die Schutzfristen kdnnen um héchstens 30 Jahre verlangert werden, wenn dies im 6Offentlichen Interesse
liegt oder schutzwiirdige Interessen Betroffener oder Dritter dies erfordern. #Ist das Archivgut bei Behorden,
Gerichten oder sonstigen o6ffentlichen Stellen des Freistaates Bayern entstanden, bedarf die Verklrzung oder
Verlangerung der Schutzfristen der Zustimmung der abgebenden Stelle. *Die Zustimmung ist entbehrlich,
soweit dies durch Vereinbarung mit der abgebenden Stelle festgelegt worden ist.”

Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingeflgt:

»(5) 'Die Benutzung von Archivgut, das von Stellen des Bundes libernommen wurde, richtet sich nach
den jeweiligen Vorschriften des Bundesarchivgesetzes. ?Gleiches gilt fir Unterlagen, die dem Steuergeheim-
nis nach § 30 der Abgabenordnung (AO) oder anderen Geheimhaltungsvorschriften des Bundes unterliegen.”

Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und wird wie folgt gefasst:

»,(6) Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es erwachsen ist oder die es abgegeben haben,
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ist auch innerhalb der Schutzfristen zulassig.”
h) Folgender Abs. 7 wird angefiigt:
»(7) Naheres regelt die Benutzungsordnung.“
10. Art. 11 wird wie folgt gefasst:
SArt. 11

Ablieferung von
Belegexemplaren

"Von jedem Werk, das zu einem erheblichen Teil unter Verwendung von Archivgut eines staatlichen Archivs
verfasst oder erstellt worden ist, ist dem jeweiligen staatlichen Archiv ein Exemplar der Auflage unentgeltlich zu
Uberlassen. 2Ist die Erfiillung dieser Pflicht im Einzelfall nicht zumutbar, kann das staatliche Archiv eine angemessene
Entschadigung gewahren oder auf das Exemplar verzichten.”

11. In Art. 12 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,Benltzung“ durch die Angabe ,Benutzung® ersetzt.
12. Art. 13 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Fur Unterlagen, die unter einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz stehen oder sonstigen
Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, sowie fur personenbezogene Daten einschlieRlich datenschutzrechtlich
gesperrter Daten gelten Art. 6 Abs. 1 Satz 3, Art. 7 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3, Art. 10 Abs. 2 Satz 1
bis 3 Nr. 1 bis 3, Abs. 3 Satz 2 bis 7 und Abs. 4 bis 6 sihnngemaR.*

13. Art. 14 wird wie folgt gedndert:
a) InAbs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,Benutzungsordnungen® durch die Angabe ,Benutzungsordnungen® ersetzt.
b) InAbs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz” durch die Angabe ,Abs.” ersetzt.

14. Art. 15 wird wie folgt gedndert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe ,Bentitzung“ durch die Angabe ,Benutzung® und die Angabe ,Ausschluf’ wird durch
die Angabe ,Ausschluss” ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. die MaBnahmen zur Sicherung der in Art. 10 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 bis 5 aufgezahlten Interessen im Einzelnen
festzulegen.*

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes

Das Bayerische Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK)

verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI.
S. 619) geéndert worden ist, wird wie folgt geadndert:

1.

In Art. 1 Abs. 4 wird nach der Angabe ,Denkmaler“ die Angabe ,einschlief3lich der zu ihnen gehérenden menschlichen
Gebeine, tierischen und sonstigen organischen Uberreste* eingefiigt.

Art. 2 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Die Angabe ,(1)“ wird gestrichen.
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefiigt:
».Das Landesamt fir Denkmalpflege kennzeichnet in der Denkmalliste die Baudenkmaéler, bei denen nur
das Erscheinungsbild erhaltenswiirdig ist, sowie die Bau- und Bodendenkmaler, flr die es eine Zustimmung
zu einem Denkmalpflegewerk erteilt hat.”
cc) Die bisherigen Satze 2 und 3 werden die Sétze 3 und 4.
dd) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefugt:
L Eine Neueintragung von Baudenkmalern, bei denen nur das Erscheinungsbild erhaltenswiirdig ist,
erfolgt nur auf Antrag des Eigentiimers oder in besonders wichtigen Fallen durch das Landesamt fir
Denkmalpflege im Benehmen mit der Gemeinde.*
ee) Die bisherigen Satze 4 und 5 werden die Sétze 6 und 7.
b) Abs. 2 wird aufgehoben.
Art. 5 Satz 6 wird aufgehoben.
Art. 6 wird wie folgt gedndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 Satzteil nach Nr. 2 wird die Angabe ,Erlaubnis.” durch die Angabe ,Erlaubnis, soweit in Abs. 2
und 3 nichts anderes bestimmt ist.” ersetzt.
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b)

bb) Folgender Satz 4 wird angeflgt:

»"Wer ein Baudenkmal, bei dem nur das Erscheinungsbild erhaltungswiirdig ist, verandern will, bedarf der
Erlaubnis nur, wenn sich diese Veranderung auf den Bestand oder das Erscheinungsbild auswirken kann.*

Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 und 3 eingeflgt:

»(2) 'Das Landesamt fiir Denkmalpflege kann regelmaRig wiederkehrenden oder langerfristig vorherseh-
baren Instandhaltungs- und Instandsetzungsmafinahmen an Baudenkmalern im Rahmen einer mehrjahrigen
maximal zehn Jahre umfassenden Unterlage zur Pflege (Denkmalpflegewerk) im Benehmen mit der zustandi-
gen Denkmalschutzbehoérde zustimmen. 2In diesen Fallen bedarf es abweichend von Abs. 1 keiner Erlaubnis
fur Malnahmen in Durchfihrung des Denkmalpflegewerks.

(3) Erlaubnisfrei sind

1. anund in Baudenkmalern

a)

c)

Klchen- und Baderneuerungen, die nicht mit einem Verlust historischer Ausstattungs- und Bauele-
mente, einer Grundrissveranderung oder erheblichen Substanzeingriffen in Mauerwerk und Boden
verbunden sind,

temporare MalRnahmen, die reversibel nur das Erscheinungsbild des Denkmals iber einen Zeit-
raum von héchstens drei Monaten beeintrachtigen,

die Beseitigung von Antennen, Satellitenschusseln, Be- und Entluftungsanlagen sowie von nicht
in die Gebaudeaulenhdlle integrierten Solarenergieanlagen, Sonnenkollektoren und &hnlichen
Anlagen, sofern diese selbst kein Denkmal im Sinne des Art. 1 Abs. 1 sind;

2. in der Nahe von Baudenkmalern die Errichtung, Veranderung oder Beseitigung von

a)

temporaren Malinahmen, die reversibel nur das Erscheinungsbild des Denkmals tber einen Zeit-
raum von héchstens drei Monaten beeintrachtigen,

Terrassenuberdachungen, wenn sie aus dem 6ffentlichen Raum aus nicht sichtbar sind,
Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,

Mauern einschlieBlich Stitzmauern und Einfriedungen, Sichtschutzzdunen und Terrassentrenn-
wanden mit einer Hohe bis zu 2 m mit einem Abstand von mindestens 3 m zum Baudenkmal,

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportpléat-
zen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebaude und Triblinen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung
von Garten dienen, ausgenommen Gebdude und Einfriedungen,

AuBenwandbekleidungen einschliel3lich Malnahmen der Warmeddmmung, Verblendungen und
Verputz baulicher Anlagen ohne Anderung der Farbgebung,

Bedachungen einschlie3lich MalRnahmen der Warmedammung,
Werbeanlagen in Auslagen oder an Schaufenstern, im Ubrigen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?,

Fahrgeschéaften mit einer Hohe bis zu 5 m, die fir Kinder betrieben werden und eine Geschwindig-
keit von hochstens 1 m/s haben,
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c)
d)

e)

k)  Kinderspielplatzen,
1) Freischankflachen bis zu 40 m?,

m) freistehenden Ladestationen flr Elektrofahrzeuge mit einer Héhe bis zu 2 m und einer Breite und
Tiefe bis zu je 0,5 m im Abstand von mindestens 3 m zum Baudenkmal,

n)  Grabdenkmalen auf Friedhofen, Feldkreuzen, Denkmalern und sonstigen Kunstwerken jeweils mit
einer Hohe bis zu 4 m, sofern diese selbst kein Denkmal im Sinne des Art. 1 Abs. 1 sind,

0) unbedeutenden Anlagen oder unbedeutenden Teilen von Anlagen wie Hauseingangsuberdach-
ungen, Markisen, Rollladden, Terrassen, Maschinenfundamente, StralRenfahrzeugwaagen, Pergolen,
Jagerstande, Wildfitterungen, Bienenfreistdnde, Taubenhauser, Hofeinfahrten und Teppichstangen;

3. in der Nahe von Baudenkmalern die Erneuerung von

a)  Spenglerarbeiten wie Regenrinnen und Fallrohren, Verwahrungen an Kaminen, Gauben, Ortgangen,

b) Farbanstrichen,

c) Dachdeckungen,

die sich am vorhandenen Bestand oder einer nachweisbaren alteren Ausflihrung orientieren;

4. in der Nahe von Baudenkmalern die Beseitigung von baulichen Anlagen und Teilen baulicher Anlagen mit
einem Abstand von mindestens 3 m zum Baudenkmal.”

Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden die Abs. 4 und 5.
Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 6 und die Angabe ,1 bis 3* wird durch die Angabe ,1, 4 und 5 ersetzt.

Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 7.

Art. 7 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

d)

In der Uberschrift wird die Angabe ,, , Verordnungserméchtigung* gestrichen.
Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angeflgt:
. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.”
Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
»(2) Art. 6 Abs. 2 gilt entsprechend.”
Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingeflgt:
»(3) Erlaubnisfrei sind
1. das Verlegen, Erneuern und Entfernen folgender Anlagen:

a) Hauseinfuhrungen bei Wasser- und Abwasserleitungen, Stromleitungen, Gasversorgungs- und Fern-
warmeleitungen,

b)  Netzverteiler fur Medien- und Kabelverteiler fir Niederspannungsleitungen,
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10.

c) Medien- und Niederspannungsleitungen bei grabenloser Verlegung im Oberboden;
2. das Verlegen, Erneuern und Entfernen folgender Leitungen:

a) Medien-, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Wasserstoff- und Gasversorgungsleitungen einschlief3lich
Leerrohren und Hausanschliissen vollstandig in bestehenden Leitungsgraben,

b)  Medien- und Niederspannungsstromleitungen im Schlitzverfahren,

¢)  Medien- und Niederspannungsleitungen in StralRen, Gehwegen sowie befestigten Wegen im beste-
henden Strallenkérper mit einer Mindertiefe,

d)  Start- und Zielgruben innerhalb des Oberbodens fiir die grabenlose Verlegung von Medien- und
Niederspannungsleitungen.”

e) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und die Angabe ,und Abs. 2 Satz 2 gelten“ wird durch die Angabe ,gilt* ersetzt.

f)  Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und in Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 2“ durch die Angabe ,Abs. 4 und die
Angabe ,Abs. 3“ wird durch die Angabe ,Abs. 5 ersetzt.

g) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

h) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und in Satz 3 wird die Angabe ,Abs. 3“ durch die Angabe ,Abs. 4“ ersetzt.
Teil 4 wird aufgehoben.

Teil 5 wird Teil 4.

Die Art. 11 bis 14 werden die Art. 10 bis 13.

Art. 15 wird Art. 14 und wird wie folgt geéndert:

a) InAbs. 1 Satz 1 werden die Angabe ,Art. 6, 7 und 10 Abs. 1“ durch die Angabe ,Art. 6 und 7* und die Angabe
»Abs. 5 ist schriftlich“ durch die Angabe ,Abs. 6 ist in Textform® ersetzt.

b) InAbs. 2 Satz 1 und Abs. 3 wird die Angabe ,bis 4“ jeweils durch die Angabe ,und 3“ ersetzt.

c) InAbs. 4 wird die Angabe ,Art. 6, 7, 8 Abs. 2 oder Art. 10 Abs. 1“ durch die Angabe ,Art. 6, 7 oder Art. 8 Abs. 2“
ersetzt und die Angabe ,und eingetragene bewegliche Denkmaler* wird gestrichen.

d) InAbs. 5 wird die Angabe ,oder eingetragene bewegliche Denkmaler” gestrichen.
e) InAbs. 6 wird die Angabe ,zwei Jahre* durch die Angabe ,ein Jahr* ersetzt.
f)  Nach Abs. 6 wird folgender Abs. 7 eingefugt:

»(7) 'Erlaubnisse, Zustimmungen und sonstige Manahmen nach diesem Gesetz gelten auch fiir und
gegen die Rechtsnachfolger, soweit in dem jeweiligen Bescheid nichts anderes bestimmt wird. 2Satz 1 gilt
auch fiir Personen, die ein Besitzrecht nach Erteilung einer Erlaubnis, einer Zustimmung oder nach Erlass
einer sonstigen MaRnahme nach diesem Gesetz an dem Denkmal erlangt haben.*

g) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8.

Art. 16 wird Art. 15 und wie folgt geandert:

a) InAbs. 1 wird die Angabe ,oder eines eingetragenen beweglichen Denkmals” gestrichen.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 661

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

b) InAbs. 2 wird die Angabe ,und von eingetragenen beweglichen Denkmalern® gestrichen.
Art. 17 wird Art. 16 und in Satz 2 wird die Angabe ,Abs. 3“ durch die Angabe ,,Abs. 5 ersetzt.
Teil 6 wird Teil 5.

Art. 18 wird Art. 17 und wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,oder eines eingetragenen beweglichen Denkmals® gestrichen.
b) In Satz 2 wird die Angabe ,oder des eingetragenen beweglichen Denkmals® gestrichen.
Art. 19 wird Art. 18.

Teil 7 wird Teil 6.

Art. 20 wird Art. 19.

Teil 8 wird Teil 7.

Art. 21 wird Art. 20 und Abs. 1 wird wie folgt geadndert:

a) InNr. 2 wird die Angabe ,Art. 6 Abs. 1, Art. 7 Abs. 4 Satz 1 oder Art. 10 Abs. 1 durch die Angabe ,Art. 6 Abs. 1
oder Art. 7 Abs. 5 Satz 1“ ersetzt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe ,oder wer ohne die nach Art. 7 Abs. 2 erforderliche Erlaubnis Arbeiten in einem
Grabungsschutzgebiet durchfiihrt, die Bodendenkmaler gefadhrden kénnen* gestrichen.

c) In Nr. 4 wird die Angabe ,oder Art. 10 Abs. 2“ gestrichen.
d) In Nr. 6 wird die Angabe ,Art. 8 Abs. 5 durch die Angabe ,Art. 9 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.
e) In Nr. 7 wird die Angabe ,,Abs. 6“ durch die Angabe ,Abs. 7“ ersetzt.
Teil 9 wird Teil 8.
Art. 22 wird Art. 21 und wie folgt gefasst:
JArt. 21
Grundrechtseinschrankung

Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Ver-
fassung), der freien Entfaltung der Persodnlichkeit (Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 101 der Verfassung) und
des Eigentums (Art. 14 des Grundgesetzes, Art. 103 der Verfassung) werden durch dieses Gesetz eingeschrankt.”

Art. 23 wird Art. 22.

Art. 24 wird Art. 23 und in Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,oder Uber eingetragene bewegliche Denkmaler” ge-
strichen.

Art. 25 wird Art. 24.

Art. 26 wird Art. 25 und in Abs. 2 werden die Angabe ,Abs. 5 durch die Angabe ,Abs. 7* und die Angabe ,Abs. 4*
durch die Angabe ,Abs. 5* ersetzt.
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§2

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

In Art. 23 Abs. 2 Satz 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-

gust 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI.
S. 254) geandert worden ist, wird die Angabe ,Art. 6 Abs. 3" durch die Angabe ,Art. 6 Abs. 5“ ersetzt.

§3

Anderung des
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes

In Art. 132 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBI.
S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 14 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch

§ 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 632) gedndert worden ist, wird die Angabe ,2025" durch die
Angabe ,2027" ersetzt.

§4

Anderung der
Bayerischen Fernpriifungserprobungsverordnung

In § 12 Abs. 2 der Bayerischen Fernprifungserprobungsverordnung (BayFEV) vom 16. September 2020 (GVBI.
S. 570, BayRS 2210-1-1-15-WK), die zuletzt durch § 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 632) geandert
worden ist, wird die Angabe ,2025" durch die Angabe ,2027“ ersetzt.
§5
Inkrafttreten
'Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die §§ 3 und 4 am 31. Dezem-
ber 2025 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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700-2-W, 2015-1-1-V

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Gesetzes liber
wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der
Zustandigkeitsverordnung

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Anderung des
Bayerischen Gesetzes iiber

wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften

Das Bayerische Gesetz Uber wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften (BayWiVG) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 24. Januar 2005 (GVBI. S. 17, BayRS 700-2-W), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
.Bayerisches Gesetz Uber
wirtschafts-, energiewirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften
(BayWivG)“.
Nach Art. 20 wird folgender Teil 4 eingefugt:
.1eil 4
Beteiligung an
Erneuerbare-Energien-Anlagen
Art. 21
Pflicht zur Beteiligung
(1) "Vorhabentrager von
1. genehmigungsbedirftigen Windenergieanlagen mit einer Gesamthdhe von mehr als 50 m und
2. Photovoltaik-Freiflachenanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 5 000 Kilowatt
sind zur Beteiligung nach Art. 23 verpflichtet. 2Vorhabentrager ist, wer beabsichtigt, Windenergie- oder Photovol-
taik-Freiflachenanlagen zu errichten und, soweit erforderlich, die Genehmigung beantragt, sowie dessen Rechts-
nachfolger; nach Inbetriebnahme der Anlagen ist Vorhabentréger der Betreiber der Anlagen sowie dessen Rechts-

nachfolger.

(2) Die Pflicht zur Beteiligung gilt nicht fir
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1. Anlagen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als unselbststandiger Teil eines im bauplanungs-
rechtlichen AuRenbereich privilegierten Betriebes genehmigungsfahig sind,

2. Anlagen, die in einem Abstand von héchstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet errichtet
werden und bei denen der erzeugte Strom Uberwiegend zur Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industrie-
gebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist,

3. Windenergieanlagen, die weit Uberwiegend der Entwicklung oder Erprobung wesentlicher technischer Neu-
erungen dienen,

4. Anlagen, fir die kein Gebot in einem Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur abgegeben oder kein
Zuschlag erteilt wurde,

5. besondere Solaranlagen nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023),

6. Anlagen von Burgerenergiegesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 15 EEG 2023, wobei es auf die Einhaltung der
Voraussetzungen nach § 3 Nr. 15 Buchst. ¢ EEG 2023 nicht ankommt,

7. Anlagen, die am 31. Dezember 2025 bereits genehmigt, rechtmaRig in Betrieb genommen wurden oder deren
Errichtung unter Beifligung der vollstdndigen Antragsunterlagen bereits beantragt wurde,

8. Anlagen, deren Zulassigkeit durch vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Sinne von § 12 BauGB bestimmt
wird, wenn bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft getreten
ist, oder

9. den Fall eines vollstdndigen Austauschs von Windenergieanlagen bei einem Repowering im Sinne von § 16b
Abs. 2 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, wenn bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 die Ge-
nehmigung zum vollstandigen Austausch erteilt wurde oder der Austausch unter Beifliigung der vollstadndigen
Unterlagen beantragt wurde.

Art. 22

Beteiligungsberechtigte

(1) Beteiligungsberechtigt sind alle Gemeinden in Bayern im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2
EEG 2023 (beteiligungsberechtigte Gemeinde).

(2) 'Befinden sich die Anlagen auf einem gemeindefreien Gebiet, gilt fir die Anwendung der Art. 21, 23 und 25
auch der Landkreis, dem das gemeindefreie Gebiet nach Art. 7 der Landkreisordnung (LKrO) zugeteilt ist, als be-
teiligungsberechtigt. 2Art. 26 gilt entsprechend.

Art. 23
Gemeindebeteiligung
(1) 'Der Vorhabentrager hat die beteiligungsberechtigten Gemeinden angemessen an dem Vorhaben zu be-
teiligen. 2Die Beteiligung hat mit Inbetriebnahme der ersten Anlage des Vorhabens zu erfolgen und ist mindestens
20 Jahre, langstens jedoch bis zur endglltigen Auf3erbetriebnahme der Anlage zu leisten.
(2) 'Als angemessen gilt eine Beteiligung nach Abs. 1, die sich wertmafig an der Ausgleichsabgabe orientiert;

Vorhabentrager und Gemeinden kénnen eine Direktzahlung oder auch andere Beteiligungsmodelle vereinbaren.
2Als angemessene Beteiligung nach Abs. 1 gilt auch, wenn eine Beteiligung nach § 6 EEG 2023 in Héhe von ins-
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gesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde flr die tatsachlich eingespeiste Strommenge angeboten wird.

Art. 24
Blrgerbeteiligung

(1) Der Vorhabentréger soll auch den Einwohnerinnen und Einwohnern der beteiligungsberechtigten Gemeinden
ein Angebot zur Beteiligung an dem Vorhaben unterbreiten.

(2) Hierfur kdnnen insbesondere folgende Méglichkeiten der Beteiligung vorgesehen werden:
1. eine Beteiligung an der Projektgesellschaft des Vorhabens,

2. die finanzielle, gesellschaftsrechtliche oder anderweitige Beteiligung von Blrgerenergiegesellschaften bezie-
hungsweise Genossenschaften,

3. das Angebot Giber den Kauf einer oder mehrerer Anlagen oder Anlagenteile,
4. die finanzielle Beteiligung tUber Anlageprodukte,

5. vergunstigte lokale Stromtarife oder Sparprodukte,

6. die Finanzierung gemeinnutziger Stiftungen oder Vereine oder

7. die Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur fiir Elektromobilitat.

Art. 25
Ausgleichsabgabe

(1) 'Solange der Vorhabentrager seinen Verpflichtungen nach Art. 23 Abs. 1 und 2 nicht oder nicht in vollem
Umfang nachkommt, kann dieser durch Bescheid der jeweiligen beteiligungsberechtigten Gemeinde zur Zahlung
einer Ausgleichsabgabe verpflichtet werden. 2Ein Bescheid kann friihestens nach Inbetriebnahme der ersten An-
lage des Vorhabens erlassen werden.

(2) 'Die Ausgleichsabgabe betragt insgesamt hochstens 0,3 Cent pro Kilowattstunde fiir die tatsachlich einge-
speiste Strommenge. 2Der Bemessungszeitraum fir die Zahlung der Ausgleichsabgabe beginnt ab dem Zeitpunkt,
ab dem der Vorhabentrager seinen Verpflichtungen nach Art. 23 Abs. 1 und 2 nicht oder nicht in vollem Umfang
nachkommt. °Er endet mit dem Zeitpunkt, ab dem der Vorhabentrager seinen Verpflichtungen nach Art. 23 Abs. 1
und 2 in vollem Umfang nachkommt, spatestens jedoch nach 20 Jahren ab Inbetriebnahme der ersten Anlage des
Vorhabens. “Die Aufteilung der Ausgleichsabgabe erfolgt anhand des Verhaltnisses der Anteile der Gemeindege-
biete an der Gesamtfldche des Umkreises nach § 6 Abs. 2 EEG 2023; fiir Photovoltaik-Freiflachenanlagen gilt dies
entsprechend. 5Bei mehreren beteiligungsberechtigten Gemeinden kann auf die Festsetzung einer Ausgleichsab-
gabe anteilig nach Satz 4 durch einzelne beteiligungsberechtigte Gemeinden verzichtet werden. éDer Vorhaben-
trager hat die zum Erlass eines Bescheides nach Satz 1 erforderlichen Auskuinfte zu erteilen.

Art. 26
Mittelverwendung

Die Gemeinden haben die Mittel nach den Art. 23 und 25 zur Steigerung der Akzeptanz fiir Windenergie- und
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Photovoltaik-Freiflachenanlagen bei ihren Einwohnerinnen und Einwohnern einzusetzen.”
3. Der bisherige Teil 4 wird Teil 5.

4. Der bisherige Art. 21 wird Art. 27.

§2

Anderung der
Zustandigkeitsverordnung

In § 42 Abs. 2 Satz 1 der Zusténdigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBI. S. 184, BayRS 2015-1-1-V),
die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBI. S. 570) und durch die Verordnung vom 25. No-
vember 2025 (GVBI. S. 579) geandert worden ist, werden die Worter ,Bayerischen Gesetzes Uber wirtschafts- und
vergaberechtliche Vorschriften“ durch die Worter ,Bayerischen Gesetzes Uber wirtschafts-, energiewirtschafts- und
vergaberechtliche Vorschriften* ersetzt.

§3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Wassergesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften?

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen Wassergesetzes

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBI. S. 66, 130, BayRS 753-1-U), das zuletzt
durch § 9 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. InArt. 2 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe ,Art. 3 durch die Angabe ,Art. 3 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.
2. Art. 4 wird wie folgt geadndert:
a) In der Uberschrift wird die Angabe ,Abs. 5* durch die Angabe ,Abs. 4* ersetzt.
b) Satz 4 wird aufgehoben.
3. Nach Art. 15 werden die folgenden Art. 15a und 15b eingeflgt:
JArt. 15a

Dauer der Befristung
(Zu § 14 Abs. 2 und § 15 WHG)

Die Dauer der Befristung einer Erlaubnis oder Bewilligung soll fir den Iangstmdglichen angemessenen Zeitraum
entsprechend den Umstanden des Einzelfalls festgelegt werden und grundsétzlich zehn Jahre nicht unterschreiten.
Art. 15b

Fortsetzung der Benutzung nach
Ablauf der Befristung

(1) Die Uber eine befristete Erlaubnis oder Bewilligung zugelassene Benutzung eines Gewassers darf nach
Ablauf der Frist nach Malgabe der bisherigen Erlaubnis oder Bewilligung bis zur Entscheidung uber den Antrag
auf Neuerteilung langstens fiinf Jahre fortgesetzt werden, wenn und soweit

1. der Antrag auf Neuerteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung spatestens neun Monate vor Ablauf der Frist bei
der zusténdigen Wasserbehdrde mit fiir die wasserrechtliche Beurteilung hinreichenden Unterlagen gestellt

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023
zur Anderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Férderung
von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates (ABI. L, 2023/2413, 31.10.2023).
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wurde und

2. Belange des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere schadliche Gewéasserveranderungen zu verhindern oder

die Gewasserunterhaltung oder den Gewé&sserausbau nicht zu erschweren, nicht entgegenstehen.

(2) Uber Entschadigungsanspriiche, die durch die Fortsetzung der Benutzung ausgeldst werden, entscheidet
die zustandige Wasserbehdrde im Verfahren, fir das ein Antrag nach Abs. 1 gestellt wurde.”

Dem Art. 18 wird folgender Abs. 4 angefiigt:
,(4) 'Die Ausubung des Gemeingebrauchs erfolgt auf eigene Gefahr. 2Dies gilt insbesondere fir typische, sich
aus dem Gewasser und seinen Ufern ergebende Gefahren. *Durch die Ausiibung des Gemeingebrauchs werden,

vorbehaltlich anderer Rechtsvorschriften, keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der zum
Gewasserunterhalt Verpflichteten begriindet.”

Art. 20 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Der Wortlaut wird Satz 1.
bb) Folgender Satz 2 wird angefugt:

»2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Antragsteller vor Ablauf der Entscheidungsfrist gegeniiber der
Behdrde in Textform auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet hat.”

b) Abs. 6 wird wie folgt geadndert:
aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Angabe ,bis 4“ wird durch die Angabe ,bis 7“ ersetzt.
bb) Die folgenden Satze 2 und 3 werden angeflgt:

»2Auf diese Anlagen ist im Falle des Verfahrens mit Genehmigungsfiktion Art. 42a Abs. 2 Satz 3 und 4
BayVwVfG nicht anzuwenden. *Fir Abwasserwarmepumpen gilt abweichend von Art. 42a Abs. 2 Satz 1
BayVwVfG eine Frist von einem Monat.“

Nach Art. 30 wird folgender Art. 30a eingefligt:
LArt. 30a

Rechtsnachfolge
(Zu § 8 Abs. 4 WHG)

Der geplante Ubergang einer Erlaubnis oder Bewilligung zur Entnahme von Grundwasser ist der zusténdigen

Behdrde vorher in Textform anzuzeigen. ?Satz 1 gilt nicht fir die Entnahme von Grundwasser zu thermischen Zwe-
cken oder fiir Zwecke der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei sowie des Gartenbaus.”

Art. 31 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird die Angabe ,(Zu § 50 Abs. 5, abweichend von § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und zu § 51
Abs. 1 Satz 3, § 53 Abs. 4 WHG)" durch die Angabe ,(Zu § 6 Abs. 1 Nr. 4, §§ 12, 50 Abs. 5, abweichend von
§ 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG)" ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Wasserentnahmen zum Zweck der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung der Bevélkerung haben Vorrang

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 669

vor Wasserentnahmen fir andere Zwecke.”

8. Nach Art. 34 wird folgender Art. 34a eingefiigt:

JArt. 34a

Nutzung von Niederschlagswasser
(Zu § 55 Abs. 2 WHG)

Neben den in § 55 Abs. 2 WHG genannten Méglichkeiten zur Beseitigung von Niederschlagswasser ist auch

die nachhaltige Verwertung von Niederschlagswasser als Brauchwasser zuldssig, sofern wasserwirtschaftliche
und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.”

9. In Art. 39 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe ,, , insbesondere auch durch gemeindliche Vorschiisse nach
Art. 42 Abs. 2 Satz 2, gestrichen.

10. Art. 42 wird wie folgt geadndert:

a)

b)

Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»,(2) 'Ist der Freistaat Bayern als Unternehmer zum Ausbau eines Gewassers zum Zwecke des Hoch-
wasserschutzes verpflichtet, so erhebt er von den Gemeinden Beitrdge und Vorschisse in Hohe von 20 %
der Ausbaukosten. 2Satz 1 gilt nicht fir den Bau gesteuerter Flutpolder mit einem planmaRigen Wirkbereich
fur Hochwasserereignisse, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten, sowie fiir den Bau von
staatlichen Wasserspeichern, soweit diese Uberwiegend anderen Zwecken als dem Hochwasserschutz zu
dienen bestimmt sind. *Umlageféhige Kosten sind die im Zusammenhang mit dem Ausbau entstehenden
Aufwendungen. “Dies sind die Kosten fiir

1. die Planung,
2. den Grunderwerb,
3. die mit dem Ausbau in Zusammenhang stehenden Entschadigungszahlungen und

4. die nach Kostenberechnung des Unternehmers bei Eintritt der Bestandskraft des Planfeststellungsbe-
schlusses zu erwartenden Baukosten unter Berilicksichtigung der erwarteten Bauzeit und Preissteige-
rungen, die auf Basis des Mittelwertes der Steigerungen der vom Landesamt fur Statistik veréffentlichten
Baupreisindizes fir Strallenbau, Briicken im StralRenbau und Ortskanale der letzten zehn vollendeten
Kalenderjahre zu diesem Zeitpunkt ermittelt wurden,

nach Abzug der Allgemeinkosten. SErhalt zum Zeitpunkt nach Satz 4 Nr. 4 eine Gemeinde Stabilisierungshilfen
nach Art. 11 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (BayFAG) oder gehdrt sie zum finanzkraftschwéchsten
Zehntel ihrer jeweiligen GroRenklasse, ermittelt anhand der vom Landesamt fur Statistik veréffentlichten Daten,
kann abweichend von Satz 1 von der Erhebung von Beitrdgen und Vorschiissen ganz oder teilweise abgesehen
werden, soweit die Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig ware; § 163 der Abgabenordnung (AO)
gilt entsprechend. ®Beitrdge und Vorschiisse nach Satz 1 werden durch die Wasserwirtschaftsamter festgesetzt,
sofern diese nicht in einem 6&ffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt wurden.”

Abs. 4 wird aufgehoben.

11. Art. 43 wird wie folgt gedndert:

a)

Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 bis 4 eingefiigt:

»(2) 'Die Errichtung und der Betrieb von 6ffentlichen Hochwasserschutzanlagen sowie den dazugehorigen
Nebenanlagen liegen im lberragenden 6ffentlichen Interesse und dienen der &ffentlichen Sicherheit. 2Die
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b)

Hochwasservorsorge soll als vorrangiger Belang in die jeweils durchzufuhrenden Schutzglterabwagungen
eingebracht werden.

(3) 'Der Trager des Vorhabens hat fir maRnahmenbedingte Flutungen von fremden Grundstiicken in
Hochwasserriickhaltebecken die privatrechtliche Verfligungsbefugnis fiir diese Einstauflachen sicherzustellen.
2Bei der Ermittlung der Einstauflachen ist das Hochwasserstauziel maRgeblich. *Die Eigentiimer der Einstau-
flachen sind zu entschéadigen; fur Eintragungen von Dienstbarkeiten ist ein einmaliger Betrag in Geld zu leisten.
4Art. 57 Satz 2 ist nicht anwendbar. *Bestehende Vereinbarungen bleiben unberihrt.

(4) 'Wird ein Deich vom Freistaat Bayern zur Verbesserung des Uberregionalen Hochwasserschutzes
rickgebaut oder riickverlegt, sind die Eigentiimer der Grundstticke, die bislang durch den riickgebauten oder
rickverlegten Deich vor einem Hochwasserereignis geschiitzt waren, durch einen einmaligen Betrag in Geld
zu entschadigen. ?Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.”

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 5 und wird wie folgt gefasst:
,(5) Die Regierung ist Anhérungs- und Planfeststellungsbehérde nach § 68 Abs. 1 WHG sowie Plange-

nehmigungsbehérde nach § 68 Abs. 2 WHG fiir Hochwasserriickhaltebecken mit einem Rickhaltevolumen
von mehr als einer Million Kubikmeter.*

12. Art. 44 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Bei Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Hochwasserschutzeinrichtungen sind die Auswirkungen

der Klimaanderung angemessen zu berticksichtigen.*

13. Art. 46 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:

»,(4) 'Wird ein Plan Uber die Errichtung und den Betrieb eines Hochwasserriickhaltebeckens nach § 68
Abs. 3 WHG festgestellt, sind zugleich die durch das Hochwasserstauziel bestimmten Uberflutungsflachen als
Uberschwemmungsgebiet im Sinn des § 76 Abs. 2 Satz 1 WHG festzusetzen. 2Das Anhérungsverfahren nach
Art. 73 Abs. 3 wird durch das Anhérungsverfahren fiir die Feststellung des Plans ersetzt. *Bei Bekanntma-
chung und Auslegung des Plans ist auf die Rechtsfolge nach Satz 1 sowie die Mdglichkeit zur Stellungnahme
hierzu innerhalb der Einwendungsfrist nach Art. 73 Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG hinzuweisen.*

Die bisherigen Abs. 4 bis 7 werden die Abs. 5 bis 8.

14. Art. 47 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:
»(4) Bei Vorhaben des Hochwasserschutzes nach Art. 43 Abs. 5 ist die Bekanntmachung durch die
Anhdrungs- und Planfeststellungsbehdrde nach Art. 43 Abs. 5 spatestens zu bewirken, sobald und soweit das

Vorhaben als raumvertraglich beurteilt wurde.*

Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

15. Art. 53 wird wie folgt gefasst:

JArt. 53

Digitales bayernweites Wasserbuch
(Zu § 87 WHG)

(1) 'Die nach Art. 63 zustandigen Behdrden flihren jeweils fur ihren Zustandigkeitsbereich von Amts wegen
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16.

17.

18.

das bayernweite digitale Wasserbuch in gemeinsamer Verantwortlichkeit im Sinne des Art. 26 der Verordnung (EU)
2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung — DSGVO). 2In das digitale Wasserbuch sind alle wasserrechtlichen
Rechtsakte und Anzeigen mit den jeweiligen Anlagen und zugehdrigen Planbeilagen einzutragen. *Bei rechtzeitig
angemeldeten behaupteten alten Rechten und Befugnissen tritt an die Stelle des Bescheids die Anmeldung.

(2) 'Die im Sinne von Art. 63 zustandigen Behdrden kénnen die Daten des Wasserbuchs im Rahmen ihrer
ortlichen Zustandigkeit soweit erforderlich fir die in Abs. 3 genannten Zwecke verarbeiten. 2Die im Sinne von
Art. 58 zustandigen Behdrden kdnnen diese Daten im Rahmen ihrer értlichen Zustandigkeit soweit erforderlich
auslesen und verwenden.

(3) Die Verarbeitung der Daten der Wasserbucher erfolgt zu folgenden Zwecken:

1. Grundlage fur wasserwirtschaftliche Planungen und Gewasserausbauvorhaben nach diesem Gesetz, dem
Wasserhaushaltsgesetz und sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften,

2. Grundlage fir einzelne Bewirtschaftungsmafinahmen nach diesem Gesetz, dem Wasserhaushaltsgesetz und
sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften,

3. Kenntnis Uber die Rechtsverhaltnisse an Gewassern, insbesondere in Bezug auf die Feststellung Beteiligter
in einem wasserrechtlichen Verfahren und die Ermittlung wasserrechtlicher Belange in sonstigen Verfahren,

4. Vollzug des Teils 5 und des Kapitels 5 WHG,

5. Vollzug des Teils 7 und des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG),
6. wissenschaftliche Forschung sowie

7. Erfullung von Informations- und Berichtspflichten.

(4) 'Das Staatsministerium regelt in der Rechtsverordnung nach Art. 69 Abs. 6, wie das Wasserbuch einzu-
richten und zu fiihren ist. 2Es kann insbesondere die Pflichten der Verantwortlichen fiir die Datenverarbeitung im
Sinne des Art. 26 DSGVO festlegen und bestimmen, welche in analoger Form vorhandenen Inhalte zur Begren-
zung des Aufwands von einer Uberfiihrung in die digitale Form ausgenommen werden. 3Ein Berechtigungs- und

Zugriffskonzept sowie Vorgaben zum Léschen sind vorzusehen.

(5) Entstehung, Ab&nderung und Untergang eintragungsfahiger Rechtsverhaltnisse bleiben durch die Eintragung
in das Wasserbuch unberthrt.”

Art. 58 wird wie folgt geéndert:

a) InAbs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Kreisverwaltungsbehérden” die Angabe ,, , soweit in diesem Gesetz
nichts Abweichendes bestimmt ist“ eingefuigt.

b) Folgender Abs. 3 wird angeflgt:

»,(3) 'Die Kreisverwaltungsbehdrden liberwachen die Erfiillung der nach dem Abwasserabgabengesetz
und der in Teil 7 Abschnitt 3 und 4 begriindeten Verpflichtungen. 2Sie kénnen hierzu Anordnungen fiir den
Einzelfall erlassen.”

Art. 59 wird wie folgt geéndert:
a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe ,6ffentliche® gestrichen.

b) In Satz 4 wird nach der Angabe ,Kostengesetz® die Angabe ,(KG)“ eingefiigt.

In Art. 60 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,des Abwasserabgabengesetzes” durch die Angabe ,AbwAG* ersetzt und
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19.

20.

21.

die Angabe ,Kleinklaranlagen“ wird durch die Angabe ,Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbaugréi3e bis
zu 50 Einwohnerwerten (Kleinklaranlagen)* ersetzt.

In Art. 60a Abs. 2 wird die Angabe ,schriftlich“ durch die Angabe ,in Textform* ersetzt.

In Art. 61 Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Gesetz" die Angabe ,(Zulassung)” eingefiigt.

Art. 63 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

d)

e)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe ,des Wasserhaushaltsgesetzes,“ die Angabe ,des Abwasserabgaben-
gesetzes,” eingeflgt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefiigt:

»~Sie sind zustandige Behorde im Sinn dieser Gesetze.”
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefuigt:

»(2) 'Fir die Erteilung von Zulassungen flr die Errichtung, den Betrieb und die Modernisierung folgender
Anlagen zur Nutzung von Wasserkraft, auch soweit sie Nebeneinrichtungen betreffen, die in einem rdumlichen
und betrieblichen Zusammenhang stehen, ist die Regierung zustandig:

1. Anlagen ab einer installierten Leistung von 1 100 kW,

2. Pumpspeicherkraftwerke ab einer installierten Leistung von 1 100 kW,

3. Anlagen innerhalb eines Aus- und Einleitungssystems, wenn sich dieses System Uber mehr als den
ortlichen Zustandigkeitsbereich einer Kreisverwaltungsbehérde erstreckt und eine Anlage innerhalb des
Systems Uber eine installierte Leistung ab 1 100 kW verfugt oder

4. Anlagen an grenzbildenden Gewasserstrecken zu einem anderen Land oder einem auswartigen Staat
sowie Anlagen, die den ordnungsgemafien Wasserhaushalt auf dem Gebiet eines anderen Landes oder

eines auswartigen Staates wesentlich beeinflussen kdnnen.

’Die Regierungen sind fir den Vollzug der Zulassungen nach Satz 1 und die Gewasseraufsicht an Anlagen
nach Satz 1 zustandig.”

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.
Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingeflgt:
»(4) Entscheidungen nach Art. 94 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b in Verbindung mit § 163 AO bedurfen
1. bei Betragen von lber 10 000 € bis 50 000 € des Einvernehmens der Regierung,
2. bei Betragen von tUber 50 000 € bis 200 000 € des Einvernehmens des Staatsministeriums und

3. bei Betragen von uber 200 000 € oder in Fallen von grundséatzlicher Bedeutung des Einvernehmens des
Staatsministeriums und des Staatsministeriums der Finanzen und fir Heimat.“

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5 und folgender Satz 4 wird angefugt:
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22.

23.

24.

25.

»'Die Satze 1 bis 3 gelten fur Entscheidungen nach dem Abwasserabgabengesetz und Teil 7 Abschnitt 3 und 4
entsprechend.”

f)  Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden die Abs. 6 und 7.

g) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 8 und nach der Angabe ,Abs. 2“ wird die Angabe ,oder § 70a Abs. 2 Satz 1*
eingefiigt.

Nach Art. 63 wird folgender Art. 63a eingeflgt:
JArt. 63a
Zustandigkeit der Staatsoberkasse

'Der kassenmaRige Vollzug der jeweiligen Erhebung der Wassernutzungsgebiihr, des Wasserentnahmeentgelts
und der Abwasserabgabe obliegt der Staatsoberkasse Bayern in Landshut. 2Zum kassenmaBigen Vollzug gehéren
die Annahme und Buchung der Zahlungen, die Festsetzung und Anforderung der Zinsen und Sdumniszuschlage,
die Mahnung und die Einleitung des Vollstreckungsverfahrens.®

Art. 64 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,2Fur die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung gelten die fiir das immissionsschutzrechtliche Geneh-
migungsverfahren maRgeblichen Verfahrensvorschriften zur Beteiligung der Behérden und der Offentlichkeit
entsprechend.”

In Art. 67 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,Art* die Angabe ,, , Form* eingefligt.
Art. 69 wird wie folgt gefasst:
LArt. 69

Verfahrensbestimmungen
(Abweichend von § 18 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 70 Abs. 1 WHG)

(1) Verfahren nach diesem Gesetz sind als digitale Verwaltungsverfahren durchzufihren.

(2) 'Soweit das Wasserhaushaltsgesetz auf Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes verweist,
finden die entsprechenden Regelungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung. 2Fir das
Bewilligungsverfahren, das Verfahren fir eine Erlaubnis nach § 15 WHG und das Verfahren fur eine Genehmigung
nach Art. 35 gelten die Art. 72 bis 78 BayVwVfG entsprechend. *Sieht das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz
eine 6ffentliche oder ortsiibliche Bekanntmachung sowie die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht vor, werden
diese dadurch bewirkt, dass der Inhalt der Bekanntmachung und die Dokumente auf der Internetseite der nach
Art. 63 Abs. 1 und 2 zustandigen Behdrde zugénglich gemacht werden; auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm
eine leicht zu erreichende Zugangsmaglichkeit zur Verfligung gestellt. “Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann
die zustandige Behorde einen Erérterungstermin durchfiihren. *Besteht eine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung, muss das Verfahren den Anforderungen des Gesetzes liber die Umweltvertraglich-
keitsprifung entsprechen. Sind Privatrechte streitig, kann den Beteiligten aufgegeben werden, eine Entscheidung
des ordentlichen Gerichts herbeizuflhren.

(3) Die zustandige Behdrde kann in Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren und Verfahren nach
Abs. 2 Satz 2 auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Tragers des Vorhabens und auf dessen Kosten einen Dritten
(Projektmanager) mit der Vorbereitung und Durchfiihrung insbesondere folgender Verfahrensschritte beauftragen:

1. der Erstellung von Verfahrensleitplanen unter Bestimmung von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen,

2. der Fristenkontrolle,
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10.

der Koordinierung von erforderlichen Sachverstédndigengutachten,

dem Qualitdtsmanagement der Antrdge und Unterlagen der Vorhabentrager,
der Koordinierung der Enteignungs- und Entschadigungsverfahren nach Art. 57,
dem Entwurf eines Anhérungsberichtes,

der ersten Auswertung der eingereichten Stellungnahmen,

der organisatorischen Vorbereitung eines Erérterungstermins,

der Leitung des Erdrterungstermins und

dem Entwurf von Entscheidungen.

(4) 'Die zusténdige Behorde soll im Falle der Beauftragung eines Projektmanagers mit diesem vereinbaren,

dass die Zahlungspflicht unmittelbar zwischen Vorhabentrager und Projektmanager entsteht und eine Abrechnung
zwischen diesen erfolgt. 2Der Projektmanager ist verpflichtet, die Abrechnungsunterlagen ebenfalls der zustandigen
Behdrde zu lbermitteln. *Die zustandige Behoérde prift, ob die vom Projektmanager abgerechneten Leistungen dem
jeweiligen Auftrag entsprechen, und teilt dem Vorhabentrager das Ergebnis dieser Priifung unverziglich mit. “Die
Tatigkeit des Projektmanagers ist bei der Entscheidung nach dem Kostengesetz angemessen zu beriicksichtigen.

(5) Die Entscheidung Uber die Zulassung des Vorhabens trifft allein die zustandige Behorde.

(6) 'Das Staatsministerium hat durch Rechtsverordnung ndhere Regelungen zur digitalen Durchfiihrung der

Verfahren nach diesem Gesetz zu erlassen. 2In der Rechtsverordnung sind insbesondere Regelungen zu folgenden
Bereichen vorzusehen:

zur digitalen Einreichung von Antréagen, Anzeigen oder Erklarungen sowie zur Vornahme sonstiger Verfahrens-
handlungen im jeweiligen wasserrechtlichen Verfahren,

zur Authentifizierung von

a) Beteiligen, Bevollmachtigen, Beistanden, Empfangsbevolimachtigen sowie weiteren Personen, die in
wasserrechtlichen Verfahren eine Funktion wahrnehmen,

b) Behdrden, Tragern 6ffentlicher Belange, Sachverstandigen, Gebietskdrperschaften und Kérperschafen
des offentlichen Rechts,

c) Verbanden, Vereinigungen und Organisationen und

d) Betroffenen, Einwendern und der Offentlichkeit,

jeweils entsprechend ihres jeweiligen Mitwirkungs- oder Beteiligungsrechts,

zur Vorgabe der ausschlieBlich digital vorzunehmenden Verfahrenshandlungen,

zur digitalen Umsetzung einzelner Verfahrensschritte im jeweiligen wasserrechtlichen Verfahren, wie insbe-
sondere die Durchfilhrung einer Offentlichkeitsbeteiligung, die Vorbereitung eines Erérterungstermins oder

sonstiger Besprechungen,

zur rein digitalen Durchfiihrung aller wasserrechtlicher Verfahren einschlief3lich Anzeigen, Informationen und
Erklarungen,

zur digitalen Erstellung, zum Erlass und zur Bekanntgabe von wasserrechtlichen Rechtsakten einschlief3lich
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26.

10.

11.

12.

der Zustellung,

zur digitalen Bearbeitung von Rechtsmitteln gegen wasserrechtliche Rechtsakte,

zum Inhalt und zur Fiihrung eines digitalen Wasserbuchs,

zur digitalen Archivierung der wasserrechtlichen Akten,

zur Erleichterung der Kontrolle und Uberpriifung wasserrechtlicher Rechtsakte mittels Digitalisierung,
zur verbindlichen Nutzung von Softwareprogrammen und

zum Zeitpunkt, ab dem die jeweiligen wasserrechtlichen Verfahren vollstéandig digital durchzufiihren sind.

3Satz 2 gilt entsprechend flr den Erlass von Rechtsverordnungen und die Aufstellung von Planen gemaf Art. 73.
‘Dabei kdnnen zur Digitalisierung wasserrechtlicher Verfahren insbesondere von den durch oder aufgrund dieses
Gesetzes bestehenden Verfahrens- und Formvorschriften Abweichungen vorgesehen werden.*

Art. 70 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geéndert:
aaa) In Nr. 6 wird die Angabe ,, . “ am Ende durch die Angabe ,, ; “ ersetzt.
bbb) Folgende Nr. 7 wird angefiigt:

.. Entnehmen von Wasser aus Gewassern erster und zweiter Ordnung fiir Zwecke des vorbeu-
genden Brandschutzes.”

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefiigt:
»2Satz 1 Nr. 1 Variante 1 und Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 finden auch Anwendung,
sofern zusétzlich zur thermischen Nutzung oder der Einleitung des in Kleinklaranlagen behandelten
Schmutzwassers eine erlaubnisfreie Benutzung des Gewassers Uber dieselbe Benutzungsanlage
erfolgt.”

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

dd) Die folgenden Séatze 4 und 5 werden angefugt:
»*Satz 3 findet keine Anwendung, wenn der Antragsteller vor Ablauf der Entscheidungsfrist gegeniber der
Behdrde in Textform auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet hat. °Art. 42a Abs. 2 Satz 3 und 4
BayVwVfG findet in den Fallen von Satz 1 Nr. 1 keine Anwendung.*

Abs. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 Nr. 5 wird nach der Angabe ,Abs. 1" die Angabe ,Satz 1* eingeflugt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geéndert:
aaa) In Nr. 1 wird nach der Angabe ,Abs. 1“ die Angabe ,Satz 1“ eingefiigt und nach der Angabe

Lerfullt wird die Angabe ,sind sowie im Fall des Abs. 1 Satz 2 durch die zuséatzliche erlaubnisfreie

Benutzung keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen*®
eingeflgt.
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bbb) In den Nrn. 2 und 3 wird nach der Angabe ,Abs. 1“ jeweils die Angabe ,Satz 1“ eingeflgt.
cc) In Satz 3 wird die Angabe ,Abs. 3* durch die Angabe ,,Abs. 5“ ersetzt.
dd) Die folgenden Séatze 4 und 5 werden angefugt:

LAWird im Fall von Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 nach Ablauf einer befristeten beschrankten Erlaubnis eine Wiederer-
teilung beantragt, ist ein Gutachten nach Satz 1 Nr. 5 entbehrlich, wenn der Behdérde eine Bestatigung
eines privaten Sachverstédndigen nach Art. 65 vorgelegt wird, aus der sich ergibt, dass die Anlage keine
wesentlichen Abweichungen vom Inhalt der urspriinglichen Erlaubnis aufweist. ’Im Fall von Satz 4 greift
der private Sachverstandige soweit méglich auf bestehende Unterlagen zurtick.”

27. Art. 73 Abs. 3 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 1 werden die folgenden Satze 2 bis 6 eingefligt:

.2Art. 69 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 3Das Verfahren nach Satz 1 ist nicht anwendbar, wenn der
Verordnungsentwurf entweder eine bestehende Rechtsverordnung @ndert und durch diese Anderung Belange
von Betroffenen nicht wesentlich beriihrt werden oder eine Rechtsverordnung aufhebt. “Der Beglnstigte ist
vorher anzuhéren. °Eine Verletzung der Vorschriften des Anhdrungsverfahrens nach Satz 1 ist unbeachtlich,
wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung das Ergebnis des Verfahrens nicht beeinflusst hat. °®Rechtsverord-
nungen nach Satz 1 kénnen durch ein erganzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern auch riickwirkend
in Kraft gesetzt werden.”

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 7.
28. Nach Teil 6 wird folgender Teil 7 eingefugt:
,Teil 7

Gewasserbenutzungsabgaben

Abschnitt 1

Wassernutzungsgebuihr

Art. 74
Gebuhrenpflicht und -schuldner

(1) 'Der Freistaat Bayern erhebt fir die der Wasserkraftnutzung dienenden Gewasserbenutzungen gemaf
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2, Nr. 2 oder Nr. 4 Alternative 2 WHG staatseigener Gewasser eine Nutzungsgebuhr,
wenn die mittlere Leistung 1 100 kW Ubersteigt. 2Bei Gewassern, die von den Bayerischen Staatsforsten verwaltet
werden, tritt an Stelle einer Nutzungsgeblihr ein durch privatrechtlichen Vertrag festzulegendes Entgelt.

(2) 'Eine Nutzungsgebiihr wird nicht erhoben, soweit dem Benutzer ein Recht auf unentgeltliche Nutzung des
Gewassers zusteht oder ein solches Recht auf Grund einer in die Zeit vor dem 1. Januar 1908 zuruickreichenden
tatsachlichen unentgeltlichen Nutzung anzunehmen ist oder soweit bestehende vertragliche Regelungen entge-
genstehen. ?Die Geblihrenfreiheit bleibt im Umfang der bisherigen Nutzung auch bestehen, wenn die der Nutzung
dienende Anlage geandert oder erneuert wird. *Es bleibt auch die auf den bisherigen Nutzungsumfang entfallende
Verbesserung des technischen Wirkungsgrades gebuhrenfrei.

(3) 'Die Gebthrenpflicht beginnt und endet mit der Wirksamkeit der Zulassung. 2Soweit keine Zulassung vor-
liegt, beginnt die Gebuhrenpflicht mit dem erstmaligen Beginn der Nutzung und endet mit dem Ende der Nutzung.
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(4) 'Die Nutzungsgebiihr schuldet der Benutzer, dem die Zulassung erteilt wurde. 2Geht die Zulassung auf
einen anderen Benutzer (ber, so hat dieser die Nutzungsgebiihr vom Beginn des auf den Ubergang folgenden
Kalenderjahres an zu zahlen. 3Er haftet jedoch gesamtschuldnerisch mit dem bisherigen Benutzer flr bereits fallig
gewordene Nutzungsgebuhren.

(5) Nutzen Mehrere gemeinschaftlich Gewasser ohne erforderliche Zulassung, so haften sie gesamtschuld-
nerisch fir die Nutzungsgebuhr.

Art. 75

Hoéhe der Geblihr, Berechnung,
Falligkeit

(1) Die Héhe der Gebiihr bemisst sich nach dem Nutzungsgebuhrenverzeichnis der Anlage 3.

(2) 'Die Nutzungsgebiihren werden fiir je ein Kalenderjahr als Jahresgebiihr berechnet. 2Beginnt oder endet
die Gebuhrenpflicht im Lauf eines Kalenderjahres, so wird ein Zwdlftel der Jahresgebuhr flr jeden angefangenen
Monat der Gebuhrenpflicht berechnet.

(3) Die Jahresgebiihr wird am 2. Januar jeden Jahres, Teiljahresgeblhren werden am letzten Tag des Monats
fallig, in dem die Gebuhrenpflicht begonnen hat.

Art. 76

Festsetzung

(1) Die Nutzungsgebuhr und die Zinsen nach Art. 95 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 werden von der Behdérde festgesetzt,
die fir die Zulassung der gebuhrenpflichtigen Nutzung zustandig ist.

(2) Wird der Gebuhrenbescheid gleichzeitig mit dem Erlaubnis- oder Bewilligungsbescheid erlassen, so soll

er mit diesem verbunden werden.
Art. 77
Gebuhrenerhebung

'Die Nutzungsgebuhr wird von der Dienststelle des Landesamts fiir Finanzen, in deren Zusténdigkeitsbereich
die Gewasserbenutzung stattfindet, erhoben. 2Die fir die Gebuhrenerhebung zustandige Behorde entscheidet
auch in den Fallen des Art. 95 Abs. 1. ®Die Zustandigkeiten der Finanzamter und der Behérden, die den Gebilhren-
bescheid erlassen haben, zur Anordnung und Durchfiihrung der Vollstreckung der Nutzungsgebiihren nach dem
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz bleiben unberthrt.

Abschnitt 2

Wasserentnahmeentgelt

Art. 78
Entgelt fir Wasserentnahmen, Ausnahmen

(1) Der Freistaat Bayern erhebt fur das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
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(Wasserentnahme) ein zweckgebundenes Wasserentnahmeentgelt.

(2) Zur Zahlung des Wasserentnahmeentgelts ist verpflichtet, wer im Zeitpunkt einer zulassungspflichtigen

Wasserentnahme die Zulassung innehat oder im Sinne des Abs. 1 Wasser ohne die erforderliche Zulassung ent-
nimmt (Entgeltpflichtiger).

10.

11.

12.

13.

(3) Ein Entgelt wird nicht erhoben fiir Wasserentnahmen
zur Gefahrenabwehr gemaf § 8 Abs. 2 WHG,

fir Ubungen und Erprobungen fiir Zwecke der Verteidigung oder der Abwehr von Gefahren fiir die éffentliche
Sicherheit gemaf § 8 Abs. 3 WHG,

im Rahmen von Boden- oder Grundwassersanierungen,

fur Mallnahmen zu Zwecken des Hochwasserschutzes im Sinn des Art. 39, des Trinkwasserschutzes, der
staatlichen Uberleitung von Wasser aus einem Gewasser in ein anderes oder ausschlieRlich der Okologie
sowie flr rein staatliche Zwecke,

die nur einmalig flr einen beantragten Zeitraum unter zwei Jahren durchgefiihrt werden,

fur zulassungsfreie Benutzungen des Grundwassers gemaf § 46 Abs. 1 WHG oder Art. 29 Abs. 1,

zur thermischen Nutzung, soweit das Wasser ohne weitere Beeintrachtigung der Wasserbeschaffenheit dem
Grundwasser, hilfsweise einem oberirdischen Gewasser, unmittelbar wieder zugeftihrt wird,

aus oberflachennahem Grundwasser, bei denen vorher Wasser aus oberirdischen Gewassern kiinstlich mittels
Versickerung diesem Grundwasser zu Zwecken der Reinigung zugefuhrt wurde, soweit die enthommene

Grundwassermenge die dem Grundwasser zugefiihrte Wassermenge nicht Gbersteigt,

aus staatlich anerkannten Heilquellen, soweit das Wasser nicht fir die gewerbliche Getrankeabfullung oder
Getrankeherstellung verwendet wird,

fir Zwecke der Fischerei,
fur Zwecke der erneuerbaren Energien,

durch Wasser- und Bodenverbande zum Zwecke der landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Bewéasserung
oder

soweit die Gesamtwassermenge nicht mehr als 5 000 m?® im Kalenderjahr je Entgeltpflichtigem (Freibetrag)
betragt.
Art. 79

Bemessungsgrundlage, Entgeltsatze,
Veranlagungszeitraum

(1) 'Das Wasserentnahmeentgelt bemisst sich nach der gestatteten Jahresmenge der Wasserentnahme. 2Ab-

weichend von Satz 1 ist die tatsdchlich enthommene Wassermenge im Kalenderjahr als Berechnungsgrundlage
heranzuziehen, wenn eine rechtzeitige Erklarung mit entsprechender Glaubhaftmachung bis spéatestens zum
1. Méarz des folgenden Kalenderjahres Uber eine durch das Staatsministerium bereitgestellte Online-Plattform
an die zustandige Behdrde erfolgt. *Hilfsweise kann die tatsachlich entnommene Wassermenge im Kalenderjahr
durch eine Versicherung an Eides Statt gegentber der zustéandigen Behorde innerhalb der Frist nach Satz 2 erklart
werden; Art. 27 BayVwV{G ist anwendbar. *Bei Wasserentnahmen zum Zwecke der 6ffentlichen Wasserversorgung
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reduziert sich die nach Satz 2 mitgeteilte tatsachlich entnommene Wassermenge um zwei Prozent. SErgibt sich die
Bemessungsgrundlage nicht aus einer behérdlichen Zulassung nach Satz 1 und kann sie auch nicht auf andere
Weise nachgewiesen werden, so kann die zustandige Behdrde die Mengen im Wege der Schatzung festsetzen.
5Vor einer Festsetzung des Entgelts auf Grund einer Schatzung hat die zusténdige Behdrde den Entgeltpflichtigen
anzuhdren.

(2) Das Wasserentnahmeentgelt betragt 10 Cent je Kubikmeter.

(3) "Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 2lm Falle der endgiiltigen Einstellung der Wasserentnahme
muss die entgeltverpflichtete Person auf die Befugnis aus dem zulassenden Bescheid durch schriftliche Erklarung
gegeniber der Kreisverwaltungsbehorde endgliltig verzichtet haben. *Die Wasserentnahme gilt friihestens mit
Zugang der Erklarung bei der Kreisverwaltungsbehorde als eingestellt. “Wird die Wasserentnahme auf Grund
eines Widerrufs oder der Riicknahme eines der Wasserentnahme zulassenden Bescheides eingestellt, so gilt die
Wasserentnahme friihestens mit Eintritt der Bestandskraft des Aufhebungsbescheides als eingestellt.

Art. 80
Festsetzung, Falligkeit
(1) 'Die Kreisverwaltungsbehorde setzt das Wasserentnahmeentgelt jahrlich durch Bescheid gegeniiber der
entgeltpflichtigen Person von Amts wegen fest (Festsetzungsbescheid). ?Die Festsetzungsfrist betragt vier Jahre
und beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Wasserentnahme vorgenommen wird. 3Anfechtungs-

klagen gegen den Festsetzungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Das Wasserentnahmeentgelt ist einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides fallig.

Art. 81
Zweckbindung

(1) 'Das Aufkommen aus dem Wasserentnahmeentgelt steht dem Freistaat Bayern zweckgebunden aus-
schlief3lich fur MalRnahmen des effektiven Wasser- und Trinkwasserschutzes sowie der nachhaltigen Wasserbe-
wirtschaftung zu. 2Insbesondere sollen der Aufwand fiir MaRnahmen des Trinkwasserschutzes und der langfristigen
Wassersicherheit in Bayern daraus gedeckt werden.

(2) 'Aus dem Aufkommen des Wasserentnahmeentgelts wird der mit dem Vollzug dieses Abschnittes entste-
hende Verwaltungsaufwand gedeckt. 2Das Nahere bestimmt der Haushaltsplan.

(3) 'Zur Deckung des Verwaltungsaufwands, der den Kreisverwaltungsbehdrden durch den Vollzug dieses Ab-
schnittes entsteht, erhalten die Landkreise und kreisfreien Gemeinden nach MalRgabe des Haushaltsplans aus dem
Aufkommen des Wasserentnahmeentgelts pauschale Zuweisungen. 2Die H6he der Zuweisung legt das Staatsmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und fiir Heimat nach Anhérung der in Betracht
kommenden kommunalen Spitzenverbande durch Rechtsverordnung fest. 3Sie kann insbesondere bestimmen,
dass sich die Zuweisung nach einem Anteil an den festgesetzten Abgaben oder der Zahl der Bescheide richtet.

Abschnitt 3

Abwasserabgabe

Unterabschnitt 1

Bewertungsgrundlagen
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Art. 82

Bewertung von Stickstoff
(Zu§ 3 Abs. 1,§ 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 AbwAG)

Bei einem Uberwachungswert fir Stickstoff gesamt, der nur bei einer Abwassertemperatur von zwdlf Grad
Celsius und groRRer im Ablauf des biologischen Reaktors der Abwasseranlage oder in der Zeit vom 1. Mai bis
31. Oktober einzuhalten ist, wird dieser Wert auch der Bewertung der Schadlichkeit von Abwassereinleitungen bei
niedrigeren Temperaturen oder wahrend der Ubrigen Zeit des Veranlagungsjahres zugrunde gelegt.

Unterabschnitt 2

Ermittlung der Schadlichkeit

Art. 83

Ermittlung auf Grund des Bescheids oder in sonstigen Fallen
(Zu den §§ 4 und 6 AbwAG)

Uberwachungswerte sind fiir die Konzentration in Milligramm je Liter, fir den Verdiinnungsfaktor in ganzen
Zahlen zu begrenzen oder zu erklaren. 2Die Jahresschmutzwassermenge ist auf Grund einer amtlichen Schatzung
festzusetzen. 3lm Bescheid soll auch die in einem bestimmten Zeitraum einzuhaltende Abwassermenge oder
Schadstofffracht festgesetzt werden.

Art. 84

Vorbelastung
(Zu § 4 Abs. 3 AbwAG)

Die Vorbelastung ist fur die Zeit nach der Antragstellung (§ 4 Abs. 3 Satz 1 AbwAG) zu bertcksichtigen.

Art. 85

Erklarung und Nachweis niedrigerer Werte
(Zu § 4 Abs. 5 AbwAG)

(1) 'Wird nach § 4 Abs. 5 AbwAG gegenliber der Kreisverwaltungsbehdrde erklart, dass eine niedrigere als die
nach Art. 83 festgesetzte Abwassermenge eingehalten wird, ist auch nachzuweisen, welche Schmutzwassermenge
sich fur den Erklarungszeitraum daraus ergibt. 2§ 4 Abs. 5 Satz 5 und 6 AbwAG gilt fir die Schmutzwassermenge
entsprechend.

(2) 'Die Einhaltung des niedriger erklarten Wertes ist durch Messungen im Rahmen der Eigeniiberwachung
nach den hierfur geltenden Bestimmungen nachzuweisen mit der MafRgabe, dass diese Messungen mindestens
vierzehntaglich und hdchstens taglich durchzufiihren sind. 2Ein nach Satz 1 durchgefiihrtes Messprogramm gilt als
behordlich zugelassen im Sinn von § 4 Abs. 5 Satz 5 AbwAG. *Der Nachweis ist spatestens drei Monate nach Ende
des nach § 4 Abs. 5 AbwAG erklarten Zeitraums dem Wasserwirtschaftsamt vorzulegen.

Art. 86

Abgabe fur Niederschlagswasser
(Zu § 7 Abs. 2 AbwAG)
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(1) Das Einleiten von Niederschlagswasser bleibt fir die jeweilige Einleitungsstelle abgabefrei, wenn es

1. aus einer Kanalisation stammt, in der kein durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen
Gebrauch in seinen Eigenschaften veréandertes behandlungsbedurftiges Wasser abgeleitet wird, und

2. die Anforderungen des die Einleitung gestattenden Bescheids fiir diese Einleitungsstelle erfilllt sind.

(2) 'Das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Kanalisation, die nicht die Anforderungen des Abs. 1
Nr. 1 erflllt (Mischsystem), bleibt fiir die jeweilige Einleitungsstelle abgabefrei, wenn

1. die Anforderungen des die Einleitung gestattenden Bescheids fiir diese Einleitungsstelle erfilllt sind,

2. die Ruckhalteeinrichtungen im Mischsystem des Tragers so bemessen sind, dass je Hektar an das Mischsystem
angeschlossene befestigte Flache insgesamt ein Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung von min-
destens 5 m® vorliegt und das in den Riickhalteeinrichtungen insgesamt zuriickgehaltene Mischwasser einer
Abwasserbehandlungsanlage zugefiihrt wird, welche die Anforderungen nach § 7a Abs. 1 und 2 WHG in der
am 28. Februar 2010 geltenden Fassung oder nach § 57 Abs. 1 und 2 WHG erfiillt und die Anforderungen des
die Einleitung gestattenden Bescheids an die Abwasserbehandlung einhélt, und

3. eine Abgabeerklarung gemaf Art. 91 Abs. 2 und 4 vorliegt.
28atz 1 Nr. 2 ist auf Anforderungen fiir Stickstoff gesamt wahrend einer nach § 57 Abs. 5 Satz 1 WHG oder der
Reinhalteordnung kommunales Abwasser (ROkAbw) eingerdumten Frist nicht anzuwenden. ®Die befestigte Flache,
das Speichervolumen und die jeweiligen an die Mischwasserbehandlung oder die Mischwasserentlastung ange-
schlossenen Einwohner sind vom Einleiter gegentber der Kreisverwaltungsbehoérde zu erklaren.

(3) Bei Berechnungen oder Schéatzungen ist von den Verhaltnissen am 30. Juni des Kalenderjahres, fur das
die Abgabe zu entrichten ist, auszugehen.

Art. 87

Abgabe fiir Kleineinleiter
(Zu § 8 AbWAG)

(1) Die Kleineinleitung von Schmutzwasser aus Haushaltungen und ahnlichem Schmutzwasser bleibt abga-
befrei, wenn

1. esin einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird und

2. der Schlamm einer dafiir geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zugefiihrt oder nach Abfallrecht beseitigt
oder verwertet oder nach MalRgabe der Klarschlammverordnung in der jeweils glltigen Fassung verwertet
wird; hierzu ist eine Bestatigung der Gemeinde vorzulegen.

(2) Bei der Berechnung oder Schatzung der Zahl der nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner
bleiben die Einwohner unberticksichtigt, deren Abwasser anderweitig rechtmaRig einer 6ffentlichen Abwasseranlage
zugefihrt wird oder die nach Abs. 1 abgabefrei sind oder deren Abwasser gemal § 2 Abs. 2 AbwAG im Rahmen
landbaulicher Bodenbehandlung in den Untergrund verbracht wird.

(3) Bei der Berechnung oder Schatzung der Zahl der nicht an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner ist
von den Verhéltnissen am 30. Juni des Kalenderjahres, fir das die Abgabe zu entrichten ist, auszugehen.

Unterabschnitt 3

Abgabepflicht
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Art. 88

Abgabepflicht fur Dritte, Abwalzbarkeit
(Zu § 9 Abs. 2 und 3 AbwAG)

(1) 'Die Gemeinden, in gemeindefreien Gebieten die Landkreise, sind an Stelle von Einleitern abgabepflichtig,
die weniger als 8 m® je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und ahnliches Schmutzwasser einleiten. 2Ist einer
Gemeinde oder einem Zweckverband nach Mallgabe des Gesetzes Uber die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) die Pflicht zur Abwasserbeseitigung fiir eine Gemeinde Ubertragen, so kann in der Zweckvereinbarung
oder in den Verbandssatzungen bestimmt werden, dass die beauftragte Gemeinde oder der Zweckverband an
Stelle der Einleiter nach Satz 1 abgabepflichtig ist. *Auf Antrag einer Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts kann
die Kreisverwaltungsbehdrde bestimmen, dass die Kérperschaft auch in anderen Féllen an Stelle eines Einleiters
abgabepflichtig ist. “Auf Antrag der Kdrperschaft ist diese Regelung fiir das auf die Antragstellung folgende Kalender-
jahr wieder aufzuheben.

(2) Wird das Wasser eines Gewassers in einer Flussklaranlage gereinigt, kann die Kreisverwaltungsbehdérde
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass in einem festzusetzenden Einzugsbereich der Klaranlage der Betreiber
der Flussklaranlage an Stelle der Abwassereinleiter abgabepflichtig ist.

(3) 'Korperschaften, die an Stelle von Einleitern abgabepflichtig sind, sollen zum Ausgleich firr die ihnen
entstehenden Aufwendungen eine Kommunalabgabe nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) von den Grund-
stlickseigentimern oder ahnlich zur Nutzung eines Grundstiicks dinglich Berechtigten, auf deren Grundstlick das
Abwasser anféllt, oder von den Abwassereinleitern erheben. 2Art. 2 KAG gilt entsprechend. *Der von den Korper-
schaften zu wahlende Abgabetatbestand darf nicht in einem offensichtlichen Missverhaltnis zur Menge und Schéd-
lichkeit des eingeleiteten Abwassers stehen.

(4) Sind Kérperschaften fir das Einleiten von Abwasser aus einer Straflenentwasserungsanlage abgabe-
pflichtig, kann die StralBenbaubehdrde die entstandenen Aufwendungen anteilig auf die Grundstlickseigentimer
oder ahnlich zur Nutzung eines Grundstlicks dinglich Berechtigten, deren Grundstlicke an die Stralenentwasse-
rungsanlage angeschlossen sind, durch Bescheid abwalzen.

Art. 89

Verdlinnung
(Zu § 9 Abs. 5 AbwAG)

'Eine Verdiinnung ist bei hauslichem und bei kommunalem Abwasser zulassig, wenn der geschatzte Verdiin-
nungsanteil im Jahresmittel ein Viertel des Abwasserabflusses bei Trockenwetter nicht libersteigt. 2Wird dieser Ver-
dinnungsanteil Gberschritten, ist bei der Entscheidung Uber die Ermafigung des Abgabesatzes ein entsprechend
der bestehenden Verdiinnung unter Berlcksichtigung der noch zuldssigen Verdinnung nach Satz 1 verringerter
Konzentrationswert (Anforderungswert) zugrunde zu legen.

Art. 90

Verrechnung von Abwasserabgaben
(Zu § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG)

(1) 'Entstandene Aufwendungen fiir die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen oder Einrichtungen, die
dazu dienen, die Voraussetzungen nach Art. 86 Abs. 1 oder Abs. 2 zu erflllen, kdnnen mit der Abgabe fiir Nieder-
schlagswassereinleitungen verrechnet werden, soweit eine Verrechnung nach § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG nicht
zulassig ist. 2§ 10 Abs. 3 AbwAG gilt im Ubrigen entsprechend.

(2) Mit geschuldeter Abgabe kann verrechnen, wer Aufwendungen erbracht hat.
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(3) 'Die entstandenen Aufwendungen werden auf Grund einer der Kreisverwaltungsbehdrde vorzulegenden
Erklarung mit der Abwasserabgabe verrechnet. 2Eine abgegebene Erklarung ist unverziiglich zu berichtigen, wenn
erkannt wird, dass die Erklarung unvollstdndig oder unrichtig ist oder dass sich der zugrunde liegende Sachverhalt
geandert hat und dass es dadurch zu einer Verkiirzung der Abgabe kommen kann oder bereits gekommen ist.

(4) Die Verminderung der Schadstofffracht nach § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG wird von der Kreisverwaltungsbe-
hérde geschatzt.

(5) 'Die Kreisverwaltungsbehoérde kann fiir die Nachpriifung die Vorlage von Sachverstandigengutachten und
von Bestatigungen von Wirtschaftspriifern verlangen. 2Das Ergebnis der Nachpriifung ist gegenliber dem Abgabe-
pflichtigen durch Bescheid festzustellen.

Unterabschnitt 4

Festsetzung und Erhebung der Abgabe

Art. 91

Erfassung der Abgabepflichtigen, Erklarungspflicht
(Zu § 11 AbwAG)

(1) 'Wird die Abgabe nicht auf Grund des Bescheids nach § 4 Abs. 1 bis 3 AbwAG ermittelt, hat der Abgabe-
pflichtige die fur die Entscheidung erforderlichen Angaben zu machen und die dazugehdrigen Unterlagen der
zustandigen Behorde vorzulegen (Abgabeerklarung). 2Ist nach dem Abwasserabgabengesetz oder diesem Gesetz
eine Schatzung oder eine Entscheidung Uber die ErmaRigung des Abgabensatzes vorgesehen, so hat der Abgabe-
pflichtige auch hierfir die erforderlichen Angaben zu machen.

(2) Die Abgabeerklarung ist aufier im Fall des § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG fir jedes Kalenderjahr spatestens zum
31. Mérz des folgenden Jahres vorzulegen.

(3) Ist eine abgabepflichtige Abwassereinleitung durch Bescheid einer anderen als der nach Art. 63 Abs. 1
zustandigen Behorde zugelassen, insbesondere durch eine Planfeststellungs- oder Bergbehdrde nach § 19 WHG,
so hat diese Behdrde der nach Art. 63 Abs. 1 zustandigen Behoérde eine Ausfertigung des Bescheids zum Erlass
des Abgabenbescheids zu Ubersenden.

(4) Erklarungen oder Anzeigen nach dem Abwasserabgabengesetz oder diesem Abschnitt sind Uber eine
durch das Staatsministerium eingefiihrte Datenbank abzugeben.

Art. 92

Festsetzung der Abgabe, Falligkeit,
Abgabebescheid

(1) Die Abgabe wird von Amts wegen festgesetzt.

(2) "Ist die Abgabe auf Grund des Bescheids nach § 4 AbwAG zu ermitteln, so kdnnen die auf die einzelnen
Kalenderjahre entfallenden Abgaben insoweit im Voraus fir die Geltungsdauer des Bescheids festgesetzt werden.
2Festsetzungen der Abgabe stehen unter dem Vorbehalt einer Anderung, wenn nachtréglich andere Werte fiir die
Jahresschmutzwassermenge oder fir den Verdiinnungsanteil festgestellt oder die gesetzlichen Grundlagen fur die
Festlegungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 AbwAG geéndert werden. ®Die Art. 48 bis 51 BayVwVfG bleiben im Ubrigen
unberihrt.

(3) 'Die Abgabe ist am 20. Februar fiir das vorausgegangene Kalenderjahr, friihestens einen Monat nach
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Zustellung des Abgabebescheids fallig. 2Kann bis zum 20. Dezember fiir das laufende Kalenderjahr kein Abgabe-
bescheid erlassen werden, soll eine Vorauszahlung bis zur H6he des zu erwartenden Jahresbetrags festgesetzt
werden. ®Hat der Abgabepflichtige bis 20. Dezember weder einen Abgabebescheid noch einen Vorauszahlungs-
bescheid erhalten, ist eine Vorauszahlung in Vorjahreshdhe zu entrichten. “Fir die Vorauszahlung gilt Satz 1 ent-
sprechend.

(4) 'Entscheidungen nach dem Abwasserabgabengesetz und diesem Abschnitt sollen elektronisch erlassen
werden. 2Ist eine elektronische Entscheidung nicht mdéglich oder nicht zumutbar, so ist die Entscheidung schriftlich
zu erlassen.

Unterabschnitt 5

Verwendung der Abwasserabgabe

Art. 93

Verwendung, Verwaltungsaufwand,
Beirat
(Zu § 13 AbwAG)

(1) 'Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe einschlieflich von Riickfliissen aus Darlehen und deren Ver-
zinsung ist im Rahmen der Zweckbindung des § 13 AbwAG und nach MaRRgabe des Haushaltsplans bevorzugt zu
verwenden

1. fir Schwerpunkte der Sanierung der Gewasser,

2. in Gebieten, deren Struktur zur Verbesserung und Erhaltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig
gestarkt werden soll,

3. fur Unternehmen von regionalen oder sektoralen Gruppen, bei denen ohne Zuwendungen erheblich nachtei-
lige wirtschaftliche Entwicklungen eintreten wirden,

4. fur den Bau von Modellanlagen zur Behandlung von Abwasser oder
5. flr Abwasseranlagen, an die erheblich tiber dem Durchschnitt liegende Anforderungen gestellt werden.

2Fir Aufwendungen, die nach § 10 Abs. 3 und 4 AbwAG oder nach Art. 90 mit geschuldeter Abgabe verrechnet
werden, diirfen keine staatlichen Zuwendungen gewahrt werden. *Werden Aufwendungen fiir Anlagen, die das
Abwasser vorhandener Einleitungen einer Abwasserbehandlungsanlage zuflihren (Zuflhrungsanlagen), ganz
oder teilweise nach § 10 Abs. 4 AbwAG mit geschuldeter Abwasserabgabe verrechnet, dirfen fir diese Zufih-
rungsanlagen insgesamt keine staatlichen Zuwendungen zugesagt oder bewilligt werden, wenn die Verrechnung
nach dem 1. Januar 2007 erklart wird. *Erteilte Zuwendungs- und Bewilligungsbescheide sind zu widerrufen.

(2) '"Aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe wird der mit dem Vollzug des Abwasserabgabengesetzes und
dieses Abschnittes entstehende Verwaltungsaufwand gedeckt. 2Das Nahere bestimmt der Haushaltsplan.

(3) 'Zur Deckung des Verwaltungsaufwands, der den Kreisverwaltungsbehérden durch den Vollzug des
Abwasserabgabengesetzes und dieses Gesetzes entsteht, erhalten die Landkreise und kreisfreien Gemeinden
aus den Mitteln nach Abs. 2 pauschale Zuweisungen. 2Die Hohe der Zuweisung legt das Staatsministerium im
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat nach Anhérung der kommunalen Spitzen-
verbande durch Rechtsverordnung fest. 3Sie kann insbesondere bestimmen, dass sich die Zuweisung nach einem
Anteil an den festgesetzten Abgaben oder der Zahl der Bescheide richtet.

(4) Zur Deckung des Verwaltungsaufwands, der bei der Abwéalzung der Abgabe nach Art. 88 Abs. 3 entsteht,
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und fiir die Félle, in denen ein Ausgleich der Abgabeschuld nach Art. 88 Abs. 3 nicht erlangt werden kann, ist von
der Abgabeschuld der Gemeinden, Landkreise und Zweckverbande im Jahr eine Pauschale von 51 Cent je
Einwohner, fur den die Abgabe zu entrichten ist, abzusetzen.

(5) 'Fir die MalRnahmen nach Abs. 1 ist auf der Grundlage des Haushaltsplans ein Programm aufzustellen.
2Hierbei wirkt beratend ein Beirat mit, der aus sechs Vertretern der Abgabepflichtigen besteht. 3Von den Beirats-
mitgliedern werden eines
1. vom Bayerischen Gemeindetag,

2. vom Bayerischen Stadtetag,

3. vom Bayerischen Landkreistag,

4. vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag,

5. vom Landesverband der Bayerischen Industrie,

6. vom Bayerischen Handwerkstag

benannt. “Es kdnnen jeweils auch Stellvertreter benannt werden. ®Die Mitgliedschaft im Beirat ist ehrenamtlich.
5Den Mitgliedern kann aus den Mitteln fiir den Verwaltungsaufwand (Abs. 2) eine Aufwandsentschadigung gewahrt
werden. "Die Geschéftsordnung des Beirats und die Aufwandsentschadigung regelt das Staatsministerium.

Abschnitt 4

Anwendung der Abgabenordnung

Art. 94
Festsetzungsverfahren

(1) Die folgenden Bestimmungen der Abgabenordnung sind in ihrer jeweils geltenden Fassung flr das jeweilige
Festsetzungsverfahren flir das Wasserentnahmeentgelt oder die Abwasserabgabe entsprechend anzuwenden:

1. aus dem Ersten Teil — Einleitende Vorschriften —
a) Uber die steuerlichen Begriffsbestimmungen:
§ 3 Abs. 4 sowie die §§ 4, 5 und 7 bis 15 AO,
b) Uber die Haftungsbeschrankung fir Amtstrager:
§ 32 A0,
2. aus dem Zweiten Teil — Steuerschuldrecht —
a) uber die Steuerpflichtigen:
die §§ 33 bis 36 AO,
b) Uber das Steuerschuldverhaltnis:

die §§ 37, 42, 44 bis 49 AO,
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Abs.
Abs.

c) Uber die Haftung:
die §§ 69 bis 71, 73 bis 75 und 77 AO,
aus dem Dritten Teil — Allgemeine Verfahrensvorschriften —
a) Uber die Beweismittel:
§ 92 AO,
b) Uber den Beweis durch Auskiinfte und Sachverstandigengutachten:
die §§ 93, 94, 95 Abs. 1 Satz 1 und § 96 AO,
c) uber den Beweis durch Urkunden und Augenschein:
die §§ 98 und 99 AO,
d) Uber die Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte:
die §§ 101 bis 106 AO,
aus dem Vierten Teil — Durchfiihrung der Besteuerung —
a) uber die Steuererklarung:
die §§ 152 und 153 AO,
b) Uber die Steuerfestsetzung:
§ 155 Abs. 3 und 4, § 156 Abs. 2, § 157 Abs. 2 sowie die §§ 163 bis 166 AO,
c) Uber die Festsetzungsverjahrung:
die §§ 169 bis 171 AO mit der Ma3gabe, dass in § 171 Abs. 3a Satz 3 AO an Stelle der Bezugnahme
»8 100 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1, § 101 der Finanzgerichtsordnung“ die Bezug-
nahme ,§ 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung* tritt, sowie § 174 Abs. 1 bis 3
AO und
d) Uber die Haftung:
die §§ 191 und 192 AO.
(2) Unbeschadet einer vorherigen Festsetzungsverjahrung erléschen Anspriiche nach Art. 90 Abs. 1 und § 10
3 und 4 AbwAG ein Jahr nach dem Tag der tatsachlichen Inbetriebnahme, wenn sie nicht zuvor gemaR Art. 91
4 gegenulber der zustandigen Behdrde geltend gemacht werden.
(3) Bei der Anwendung der in Abs. 1 bezeichneten Vorschriften tritt jeweils an Stelle

der Finanzbehdrde oder des Finanzamts die Kreisverwaltungsbehérde,

der Angabe ,der obersten Finanzbehdrde der Kérperschaft, die die Steuer verwaltet® die Angabe ,dem Staats-
ministerium®,

der Angabe ,Steuer(n)“ — allein oder in Wortzusammensetzungen — bei dem Wasserentnahmeentgelt die
Angabe ,Entgelt(e)“ und bei der Abwasserabgabe die Angabe ,Abgabe(n)*,
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der Angabe ,Besteuerung® bei dem Wasserentnahmeentgelt die Angabe ,Heranziehung zu Entgelten und bei
der Abwasserabgabe die Angabe ,Heranziehung zu Abgaben®,

des Finanzgerichts das Verwaltungsgericht und
der Angabe ,§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes” die Angabe ,Art. 15 des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetzes*.
Art. 95
Erhebungsverfahren

(1) Die folgenden Bestimmungen des Fiinften Teils der Abgabenordnung sind in ihrer jeweils geltenden Fas-

sung flr das jeweilige Erhebungsverfahren fir die Wassernutzungsgebtihr, das Wasserentnahmeentgelt oder die
Abwasserabgabe entsprechend anzuwenden:

1.

Uber die Stundung und den Erlass:

die §§ 222 und 227 AO,

Uber die Zahlungsverjahrung:

die §§ 228 bis 232 AO,

Uber die Verzinsung von hinterzogenen Steuern und Uber die Erhebung von Stundungszinsen:

§ 234 Abs. 1 und 2 sowie § 235 Abs. 1 bis 3 AO,

Uber die Entrichtung von Zinsen auf Erstattungsbetrage:

§ 236 Abs. 1 bis 3 und 5 AO mit der MalRgabe, dass in § 236 Abs. 3 AO an Stelle der Bezugnahme
,§ 137 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung“ die Bezugnahme ,§ 155 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung*
tritt,

Uber die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung:

§ 237 Abs. 1, 2 und 4 AO mit der MalRgabe, dass an Stelle der Angabe ,Einspruch(s)“ — allein oder in Wort-
zusammensetzungen — die Angabe ,Widerspruch(s)“ tritt sowie in § 237 Abs. 4 AO an die Stelle der Angabe
»und 3 gelten“ die Angabe ,gilt* tritt,

Uber die Hohe der Verzinsung:

die §§ 238 und 239 AO,

Uber Sdumniszuschlage:

§ 240 Abs. 1, 3 und 4 AO,

Uber die Sicherheitsleistung:

die §§ 241 bis 248 AO.

(2) Bei der Anwendung der in Abs. 1 bezeichneten Vorschriften tritt jeweils an Stelle

der Finanzbehdrden die Kreisverwaltungsbehdrde,
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

2. der Angabe ,Steuer(n)“ — allein oder in Wortzusammensetzungen — bei der Wassernutzungsgebuhr die Angabe
,Gebuhr(en)‘, bei dem Wasserentnahmeentgelt die Angabe ,Entgelt(e)* und bei der Abwasserabgabe die
Angabe ,Abgabe(n)“ und

3. derAngabe ,Besteuerung” bei dem Wasserentnahmeentgelt die Angabe ,,Heranziehung zu Entgelten® und bei
der Abwasserabgabe die Angabe ,Heranziehung zu Abgaben®.

Art. 96

Anwendung von Straf- und Bu3geldvorschriften

(1) Fur die Hinterziehung von Wassernutzungsgebihren oder Wasserentnahmeentgelten gelten die Strafvor-
schriften des § 370 Abs. 1, 2 und 4, des § 371 und des § 376 AO entsprechend.

(2) Fur die Verkurzung von Wassernutzungsgebuihren oder Wasserentnahmeentgelten gilt die Bu3geldvor-
schrift des § 378 AO entsprechend.

(3) Bei der Anwendung der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Vorschriften tritt jeweils an Stelle
1. der Finanzbehérden die Kreisverwaltungsbehérde und

2. der Angabe ,Steuer(n)“ — allein oder in Wortzusammensetzungen — bei der Wassernutzungsgebuhr die Angabe
,Gebuhr(en)“ und bei dem Wasserentnahmeentgelt die Angabe ,Entgelt(e)".

Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.
Der bisherige Art. 74 wird Art. 97 und Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt geandert:
a) Dem Buchst. d wird die Angabe ,,),“ angeflgt.
b) Nach Buchst. d wird folgender Buchst. e eingefiigt:
,€) zur abwasserabgabenrechtlichen Anordnung (Art. 58 Abs. 3)*.
Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.
Der bisherige Art. 75 wird Art. 98.
Der bisherige Art. 76 wird Art. 99 und wie folgt gefasst:
JArt. 99
Einschrankung von Grundrechten
Auf Grund dieses Gesetzes kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes
und Art. 106 Abs. 3 der Verfassung) und das Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 des Grundgesetzes, Art. 103 der
Verfassung) eingeschrankt werden.”
Nach Art. 99 wird folgender Art. 100 eingefiigt:
SArt. 100
Ubergangsregelungen

(1) '"Far Verwaltungsverfahren im Anwendungsbereich des Art. 63 Abs. 2 Satz 1, bei denen bis zum Ablauf
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35.

36.

des 31. Dezember 2025 die Vollstandigkeit der Antragsunterlagen nach § 11a Abs. 5 Satz 1 WHG bestétigt wurde,
bleiben die Kreisverwaltungsbehorden zustandig. 2Solange die Zusténdigkeit einer Kreisverwaltungsbehérde nach
Satz 1 fortdauert, bleibt sie auch fur die Aufgaben nach Art. 63 Abs. 2 Satz 2 zustandig.

(2) 'Bis zur vollstandigen Inbetriebnahme der in Art. 79 Abs. 1 Satz 2 genannten Datenbank kann die Abgabe
von Erklarungen der tatsachlich entnommenen Jahreswassermenge mit entsprechenden Nachweisen auch nach
den allgemeinen Regelungen erfolgen. 2Das Staatsministerium gibt die vollstandige Inbetriebnahme der Daten-
bank nach Satz 1 in der Rechtsverordnung nach Art. 69 Abs. 6 bekannt.

(3) 'Abweichend von Art. 79 Abs. 3 Satz 1 bemisst sich der Veranlagungszeitraum flr das erste Erhebungs-
jahr vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026. 2Im ersten Erhebungsjahr bemisst sich das Wasserentnahmeentgelt
nach der Halfte der gestatteten Jahresmenge der Wasserentnahme. *Abweichend von Art. 79 Abs. 1 Satz 2 ist
die tatsachlich entnommene Wassermenge im Zeitraum nach Satz 1 als Berechnungsgrundlage heranzuziehen,
wenn eine entsprechende Erklarung geman Art. 79 Abs. 1 Satz 2 erfolgt. “Der Freibetrag nach Art. 78 Abs. 3 Nr. 13
betragt 2 500 m® im Veranlagungszeitraum nach Satz 1.

(4) Fur Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, die Veranlagungszeitrdume bis einschlief3lich des Jahres 2025
betreffen, ist die Verordnung Uber die Geblhren fur die Nutzung staatseigener Gewéasser (WNGebO) in der am
31. Dezember 2025 geltenden Fassung anzuwenden.

(5) "Fur Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, die Veranlagungszeitrdume bis einschlieRlich des Jahres 2025
betreffen, ist das Bayerische Gesetz zur Ausfilhrung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) in der am
31. Dezember 2025 geltenden Fassung anzuwenden. 2Ausgenommen von Satz 1 ist Art. 8a Satz 1 BayAbwAG in
der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung.

(6) Gemeinden konnen eine Anpassung vertraglich vor dem 1. Januar 2026 nach Art. 42 Abs. 2 vereinbarter
Leistungen verlangen, wenn die Ausfiihrung der jeweiligen Leistung vor diesem Datum noch nicht begonnen wurde
und sich nach Art. 42 Abs. 2 Satz 1 eine gunstigere Regelung ergibt.

(7) "Wer eine Benutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG ab dem 1. Januar 2026 ohne die erforderliche
Gestattung ausubt und bis spatestens zum 31. Dezember 2027 die Gestattung gemaf Art. 67 Abs. 2 Satz 1 bei
der zusténdigen Kreisverwaltungsbehdrde mit den fur die wasserrechtliche Beurteilung hinreichenden Unterlagen
beantragt und das daflir entsprechende Wasserentnahmeentgelt gemaf Art. 80 fristgerecht bezahlt, wird nicht
wegen Hinterziehung oder wegen Verkiirzung von Wasserentnahmeentgelten bestraft und fiir die Anwendung des
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG gilt die Benutzung gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG mit Wirkung fiir die Vergangenheit als
erlaubt. 2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Benutzung im Zeitpunkt der Antragstellung ganz oder zum Teil
bereits von den in Art. 58 Abs. 1 genannten Behdrden oder Strafverfolgungsbehdrden entdeckt war und die die
Benutzung auslibende Person dies wusste oder bei verstandiger Wirdigung der Sachlage damit rechnen musste.

(8) 'Fur die Anwendung des § 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG gilt die Benutzung gemaR § 9 Abs. 1 WHG mit Wirkung
fur die Vergangenheit als erlaubt, wenn bis spatestens zum 31. Dezember 2027 fur die Benutzung ein Antrag
gemaR Art. 67 Abs. 2 Satz 1 mit den fur die wasserrechtliche Beurteilung hinreichenden Unterlagen bei der zu-
stéandigen Kreisverwaltungsbehérde eingeht und dem Antrag nach dem im Zeitpunkt der Benutzung geltenden
Recht hatte stattgegeben werden diirfen. 2Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Benutzung im Zeitpunkt der
Antragstellung ganz oder zum Teil bereits von den in Art. 58 Abs. 1 genannten Behdrden entdeckt war und die die
Benutzung austbende Person dies wusste oder bei verstandiger Wirdigung der Sachlage damit rechnen musste.”

Der bisherige Art. 77 wird Art. 101.
Anlage 2 wird wie folgt geandert:

a) InNr. 1 wird in der Spalte ,Aufgabe“ die Angabe ,des Abwasserabgabengesetzes* durch die Angabe ,AbwAG*
ersetzt.

b) Inden Nrn. 1.1 und 1.3 wird in der Spalte ,Haufigkeit* die Angabe ,1x halbjahrlich“ jeweils durch die Angabe
»2X jahrlich” ersetzt.
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37. Die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Anlage 3 wird angeflgt.

§2

Anderung des
Bayerischen Gesetzes zur Ausfiihrung des
Wasserverbandsgesetzes

Art. 1 des Bayerischen Gesetzes zur Ausfuhrung des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG) vom 10. August
1994 (GVBI. S. 760, BayRS 753-5-U), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBI. S. 608) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geadndert:

a)

b)

c)

In Satz 1 wird die Angabe ,Nrn.“ durch die Angabe ,Nr.“ ersetzt.
Satz 2 wird wie folgt gefasst:

..Satz 1 findet fiir die Zwecke der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus keine Anwendung auf die
Beschaffung und Bereitstellung von Betriebswasser

1. aus Oberflachengewassern,

2. aus oberflachennahem Grundwasser, soweit fur die Versorgung des Verbandsgebiets weder auf Nieder-
schlagswasser noch auf Oberflachengewasser zuriickgegriffen werden kann,

solange eine gewasserschonende Entnahme mdglich ist und der Bedarf der 6ffentlichen Trinkwasserversor-
gung vorrangig gedeckt wird.”

Die folgenden Sé&tze 3 bis 5 werden angefugt:

. Ist eine Gemeinde Verbandsmitglied, findet Satz 1 zudem auf die Beschaffung und Bereitstellung von Be-
triebswasser zur Bewasserung von 6ffentlichen Grinflachen und éffentlichen Sportplatzen keine Anwendung.
4Satz 1 findet keine Anwendung zum Zweck des gezielten Wasserriickhalts in der Flache. ®*Satz 1 findet ferner
keine Anwendung auf die Unterhaltung von Gewéassern zum Zweck des Moorbodenschutzes.*

2. InAbs. 2 Satz 2 wird die Angabe ,{ibrigen gilt Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe ,Ubrigen gilt Abs. 1“ ersetzt.

§3

Anderung des
Bayerischen Immissionsschutzgesetzes

Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes (BaylmSchG) vom 10. Dezember 2019 (GVBI. S. 686,
BayRS 2129-1-1-U), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geéndert worden ist, wird
wie folgt geédndert:

1. In Satz 3 wird die Angabe ,§ 10 Abs. 5a BImSchG*" durch die Angabe ,§ 10a Abs. 2 BImSchG* und die Angabe
»§ 23b Abs. 3a BImSchG* durch die Angabe ,§ 23b Abs. 4a BImSchG* ersetzt.

2. Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingeflgt:

»"Die Genehmigungsbehdrden nehmen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren die Auf-
gaben der zentralen Kontaktstelle im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1735 sowie der zentralen
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Anlaufstelle im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1252 wahr.*

3. Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

§4

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

In Art. 65 Abs. 3 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August

2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254)
geandert worden ist, wird die Angabe ,Abs. 6 durch die Angabe ,Abs. 8% ersetzt.

§5
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2025 treten auller Kraft:

1. das Bayerische Gesetz zur Ausfiihrung des Abwasserabgabengesetzes (BayAbwAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 2003 (GVBI. S. 730, BayRS 753-7-U), das zuletzt durch § 1 Abs. 326 der Verordnung
vom 26. Marz 2019 (GVBI. S. 98) geéndert worden ist, und

2. die Verordnung uber die Gebuhren fir die Nutzung staatseigener Gewasser (WNGebO) vom 7. November 1995
(GVBI. S. 766, BayRS 753-1-2-U), die zuletzt durch § 8 der Verordnung vom 30. August 2005 (GVBI. S. 468)
geandert worden ist.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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Anhang

(zu § 1 Nr. 37)

Anlage 3
(zu Art. 75 Abs. 1)

Nutzungsgebiihrenverzeichnis

Tarif- | Benutzungsart Nutzungsgebiihr

Nr.

1 Flusskraftwerke mit einer mittleren Leistung,

gemessen an der Turbinenwelle,

a) | uber 1100 bis 1 500 kW 3,5€ Jahresgebihr je kW
b) | Gber 1500 bis 1 900 kW 55€ mittlere Leistung

c) | uber 1900 kW 7€

2 Ausleitungskraftwerke Die Jahresgebuihr nach Tarif-Nr. 1 zuztglich 30 %
(Ausleitungszuschlag)

3 Pumpspeicherkraftwerke

3.1 Pumpspeicherung in Speicherbecken 25 % der Jahresgebulhr nach Tarif-Nr. 1

3.2 Pumpspeicherung in Kraftwerkstreppen Die Jahresgebuihr nach Tarif-Nr. 1 (Flusskraftwerke)
oder Nr. 2 (Ausleitungskraftwerke) zuzuglich
25 % der Gebuhren nach Tarif-Nr. 1
(Pumpspeicherzuschlag)

4 Kraftwerksneubauten Die Jahresgebuhren nach Tarif-Nrn. 1 bis 3
ermabigen sich fur die ersten zehn Betriebsjahre
um die Halfte (Anlaufzeit)

5 Kraftwerke an Gewassern, deren Ausbaustrecke Die Jahresgebuihren nach Tarif-Nrn. 1 bis 4

(Flussstrecke, die den Kraftanlagen zugeordnet ist) | entsprechend dem Eigentumsanteil des
nur zum Teil im Eigentum des Freistaates Bayern Freistaates Bayern an der Ausbaustrecke
steht
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7902-1-L
_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen Waldgesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Bayerische Waldgesetz (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBI. S. 313,

BayRS 7902-1-L), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geéndert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1.

Der Uberschrift des vierten Teils und der Uberschrift des Abschnitts | wird jeweils nach der Angabe ,Organisation*
die Angabe ,, , altrechtliche Waldkérperschaften” angefugt.

Nach Art. 29 werden die folgenden Art. 30 und 31 eingefligt:
JArt. 30
Aufgebotsverfahren

(1) 'Ein Mitglied einer altrechtlichen Waldkdrperschaft kann im Aufgebotsverfahren geman den §§ 433 bis 441
des Gesetzes Uber das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(FamFG) aus der altrechtlichen Waldkérperschaft und von allen mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechten aus-
geschlossen werden, wenn seine Identitat oder sein Aufenthaltsort unbekannt und nicht mit zumutbarem Aufwand
ermittelbar ist. 2Eine altrechtliche Waldkorperschaft ist ein Verband,

1. dessen Mitglieder als solche zur Nutzung an forstwirtschaftlichen Grundstiicken berechtigt sind,
2. der zur Zeit des Inkrafttretens des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB) bestand und

3. fur den gemaR Art. 164 des Einfihrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuche die zu diesem Zeitpunkt
geltenden landesrechtlichen Vorschriften fortgelten.

(2) 'Antragsberechtigt ist die altrechtliche Waldkorperschaft sowie jedes Mitglied. 2Antragsberechtigt ist auch
die untere Forstbehérde, wenn kein Mitglied der altrechtlichen Waldkdrperschaft bekannt ist oder die Durchfiihrung
des Aufgebotsverfahrens im 6ffentlichen Interesse zwingend erforderlich ist. *Die zur Begriindung des Antrags er-
forderlichen Tatsachen sind glaubhaft zu machen. “Der Antrag ist bei dem Amtsgericht zu stellen, in dessen Bezirk
die altrechtliche Waldkoérperschaft ihren Sitz hat, oder, sofern ein Sitz nicht ermittelbar ist, bei dem Amtsgericht, in
dessen Bezirk die Grundstlicke nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Uberwiegend liegen.

(3) 'Mit der Rechtskraft des AusschlieBungsbeschlusses verliert das Mitglied jegliche Berechtigung an der
altrechtlichen Waldkérperschaft und sein Nutzungsrecht an den forstwirtschaftlichen Grundstiicken wachst den
Ubrigen Mitgliedern zu. 2Richtet sich der AusschlieBungsbeschluss gegen das letzte verbliebene Mitglied, gilt die
altrechtliche Waldkdrperschaft mit seiner Rechtskraft als aufgeldst. 2Die Nutzungsrechte an den forstwirtschaftlichen
Grundstiicken erldschen, soweit nichts anderes bestimmt ist. “Mit der Auflésung der altrechtlichen Waldkorper-
schaft fallt deren Vermdgen an den Freistaat Bayern. °§ 46 BGB ist entsprechend anzuwenden.
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Art. 31

Errichtung einer Satzung durch eine
altrechtliche Waldkérperschaft

(1) 'Bestehen fiir eine altrechtliche Waldkérperschaft keine Regelungen (ber die Einberufung zur Mitglieder-
versammlung oder lasst sich der Inhalt solcher Regelungen trotz zumutbarer Anstrengungen nicht feststellen, so
kann jedes Mitglied zu einer Mitgliederversammilung laden mit dem Zweck der Errichtung oder Anderung einer
Satzung, die mindestens

1. die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist,
2. die Einberufung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung und die Vertretung von Mitgliedern sowie
3. die Vertretung der altrechtlichen Waldkérperschaft

regeln soll. 2Fir die Versammlung nach Satz 1 gilt § 32 Abs. 1, 2 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3 BGB entsprechend.
3Jedes Mitglied ist durch unmittelbare Benachrichtigung in Textform und mit einer Ladungsfrist von acht Wochen
zu laden, soweit seine Identitat und Kontaktdaten mit zumutbarem Aufwand ermittelbar sind. “Erganzend ist durch
eine im Staatsanzeiger mit gleicher Frist vor dem Versammlungstermin zu veroffentlichende Anzeige zu laden. SMit
der fristgerechten Veroéffentlichung der Anzeige gilt die Ladung gegenuber den nicht ermittelbaren Mitgliedern als
bewirkt. éIn den Ladungen nach den Séatzen 3 und 4 ist auf die Regelung in Abs. 2 Satz 3 hinzuweisen.

(2) 'Soweit keine Regelungen lber die Beschlussfassung bestehen oder sich der Inhalt solcher Regelungen
trotz zumutbarer Anstrengungen nicht feststellen Iasst, richtet sich die Beschlussfassung nach den Satzen 2 bis 7.
°Die Mitgliederversammlung nach Abs. 1 ist beschlussfahig, wenn nach ordnungsgemafier Ladung mindestens
die Halfte der Mitglieder teilnimmt. 3Wird das Quorum nicht erreicht, findet nach friihestens vier Wochen eine wei-
tere Mitgliederversammlung statt, die unabhangig von der Zahl der Erschienenen beschlussfahig ist und zu der
mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen zu laden ist. “Eine zusatzliche Ladung nach Abs.1 Satz 4 ist dabei nicht
erforderlich, sofern in der Ladung nach Abs. 1 bereits auf den Termin der weiteren Mitgliederversammlung und
auf den Verzicht auf eine erneute Ladung nach Abs. 1 Satz 4 hingewiesen wurde. 5Zu einem Beschluss, der eine
Errichtung oder eine Anderung der Satzung enthalt, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen
erforderlich. ¢Bei der Abstimmung zur Errichtung oder Anderung einer Satzung hat jedes Mitglied eine Stimme.
"Mitglieder kénnen sich in der Mitgliederversammlung durch einen Bevollméachtigten vertreten lassen.”

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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800-21-1-A

_Gesetz
zur Anderung des
Gesetzes zur Ausfiihrung des Berufsbildungsgesetzes und des
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Das Gesetz zur Ausfiihrung des Berufsbildungsgesetzes und des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
(AGBBIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1993 (GVBI. S. 754, BayRS 800-21-1-A), das
zuletzt durch § 1 Abs. 96 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:
1. Art. 1 wird wie folgt gedndert:

a) InAbs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,,und“ durch die Angabe ,, , “ ersetzt und nach der Angabe ,der Berufsaus-
bildungsvorbereitung (§ 1 Abs. 2 BBiG)" wird die Angabe ,und der Feststellung einer individuellen beruflichen
Handlungsféhigkeit (§ 1 Abs. 6 BBiG)“ eingefugt.

b) InAbs. 4 wird die Angabe ,Berufsausbildung und“ durch die Angabe ,Berufsausbildung,“ ersetzt und nach der
Angabe ,Berufsausbildungsvorbereitung® wird die Angabe ,und der Feststellung der individuellen beruflichen

Handlungsfahigkeit* eingefiigt.

c) InAbs. 5 wird nach der Angabe ,Berufsausbildung” die Angabe ,, , der Feststellung der individuellen beruflichen
Handlungsfahigkeit* eingefiigt.

d) Folgender Abs. 6 wird angeflgt:

»(6) Fur Angelegenheiten der Feststellung der individuellen beruflichen Handlungsfahigkeit gilt Art. 8
Abs. 2 des Bayerischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BayBQFG) entsprechend.”

2. Art. 2 wird wie folgt geadndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
aa) Nach Buchst. a wird folgender Buchst. b eingefiigt:
,.0) die Genehmigung der Regelungen fir das Verfahren zur Feststellung und Bescheinigung der in-
dividuell erworbenen beruflichen Handlungsfahigkeit (§ 50c Abs. 4 BBiG und § 41c Abs. 4 der

Handwerksordnung);*.

bb) Der bisherige Buchst. b wird Buchst. ¢ und nach der Angabe ,§ 62 Abs. 3* wird die Angabe ,,, § 76 Abs. 1°
und nach der Angabe ,§ 34 Abs. 9 wird die Angabe ,, , § 41a Abs. 1“ eingefugt.

cc) Der bisherige Buchst. ¢ wird Buchst. d.
dd) Die bisherigen Buchst. d und e werden die Buchst. e und f.

ee) Der bisherige Buchst. f wird Buchst. g und nach der Angabe ,§ 71 Abs. 9 BBiG" wird die Angabe ,,, auch
bei zustandigen Stellen nach § 75b BBiG" eingeflgt.
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b) InAbs. 2 werden die Angabe ,In den Fallen des Abs. 1 Buchst. a und b“ durch die Angabe ,In den Fallen des
Abs. 1 Buchst. a, b und c* und die Angabe ,im Fall des Abs. 1 Buchst. d* durch die Angabe ,im Fall des Abs. 1
Buchst. e“ ersetzt.
c) InAbs. 3 wird die Angabe ,Buchst. ¢ und d“ durch die Angabe ,Buchst. d und e* ersetzt.
3. Art. 3 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Buchst. a wird die Angabe ,und 42g der Handwerksordnung“ durch die Angabe ,und 42| der Handwerks-
ordnung® ersetzt.

b) In Buchst. d wird die Angabe ,§ 42q der Handwerksordnung“ durch die Angabe ,§ 42v der Handwerksord-
nung"“ ersetzt.

4. InArt. 4 Satz 1 wird die Angabe ,und § 72" durch die Angabe ,, , §§ 72 und 75b*“ ersetzt.

5. InArt. 5Abs. 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,§ 73 Abs. 2“ die Angabe ,und § 75b" eingeflgt.

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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86-7-A/G
_Gesetz
zur Anderung des
Gesetzes zur Ausfiihrung der Sozialgesetze

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Das Gesetz zur Ausfuhrung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBI. S. 942, BayRS 86-7-A/G),

das zuletzt durch § 1 Abs. 99 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) und durch Art. 9 des Gesetzes vom
21. Juni 2024 (GVBI. S. 114) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Art. 16 wird wie folgt gedndert:
a) InAbs. 2 Satz 2 Nr. 5 wird die Angabe ,das Verfahren“ durch die Angabe ,Naheres* ersetzt.
b) InAbs. 3 Halbsatz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder* ersetzt.
In Art. 17 Abs. 3 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder” ersetzt.
Art. 19 wird wie folgt gedndert:
a) Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In den Nrn. 2 und 8 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder” ersetzt.

bb) In Nr. 9 werden die Angabe ,, . lhre“ durch die Angabe , ; ihre“ und die Angabe , . “ am Ende durch die
Angabe , , “ ersetzt.

cc) Folgende Nr. 10 wird angeflgt:

,10.  Vertreter selbstorganisierter Zusammenschlisse nach § 4a SGB VIIl, soweit die Satzung dies im
Hinblick auf § 71 Abs. 2 SGB VIII bestimmt.*

b) InAbs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 sowie Abs. 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder ersetzt.

In Art. 24 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe ,Jugendarbeit” die Angabe ,sowie fur die Wahrnehmung der Aufgaben
nach § 9a SGB VIII* eingefugt.

In Art. 26 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder” ersetzt.
Art. 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird wie folgt gefasst:

»7. je ein Mitglied aus dem Bereich der Katholischen und Evangelischen Kirche, das von der zusténdigen Stelle
der jeweiligen Kirche benannt wird, und ein Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinden, das von dem Landes-
verband der Israelitischen Kultusgemeinden benannt wird,*.

In Art. 34 Abs. 2 Satz 2, Art. 35 Satz 1 und 2 Nr. 1, 2, 4 und 6, Art. 36 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Art. 37
Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 Satz 1 und 2, Art. 40 Satz 1, Art. 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe
,bzw.“ durch die Angabe ,oder” ersetzt.
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8. Die Uberschrift des Art. 57 wird wie folgt gefasst:
JArt. 57

Zustandigkeiten des
Jugendamtes®.

9. InArt. 61 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,Erlaubnis® durch die Angabe ,Anerkennung"“ ersetzt.

10. In Art. 66 Nr. 2 wird jeweils die Angabe ,bzw.“ durch die Angabe ,oder” ersetzt.

11. In Art. 66¢ wird die Angabe ,Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung und ihrer Angehdrigen in Bayern e. V. (LAGH)“ durch die Angabe ,Landesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe von Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung und ihrer Angehdrigen in Bayern e.V.

(LAGS)* ersetzt.

12. In Art. 87 Abs. 3 sowie Art. 93 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,LAGH" durch die Angabe ,LAGS" ersetzt.

§2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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91-1-B, 2132-1-B, 2130-3-B

_Gesetz
zur Anderung des
Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften

vom 23. Dezember 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung des
Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes

Das Bayerische Strallen- und Wegegesetz (BayStrWG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 91-1-B)

verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 101 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)
geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In der Uberschrift des ersten Teils wird die Angabe ,Erster Teil* durch die Angabe ,Teil 1* ersetzt.
Art. 3 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

JArt. 3

Einteilung der Stral3en,
Stral3en- und Bestandsverzeichnisse®.

b) Abs. 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Nr. 3 wird die Angabe ,nach Art. 46“ gestrichen.
bb) In Nr. 4 wird die Angabe ,nach Art. 53 gestrichen.
c) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) 'Fir die Staatsstrallen und die KreisstralRen sind von der obersten Straenbaubehérde Stralen-
verzeichnisse, fiur die Gemeindestraflen und die sonstigen 6ffentlichen StralRen von der Stralenbaubehdrde
Bestandsverzeichnisse zu fiihren. 2In die Verzeichnisse sind alle Straen gemaR ihrer StralBenklasse, deren
Bezeichnung, der Widmungsinhalt, der Trager der Stralenbaulast, die etwa vorhandenen Ortsdurchfahrten
sowie die Lange der Strallen mit Anfangs- und Endpunkt aufzunehmen. ®Bei Staatsstralen und Kreisstralen
bestimmt die oberste StraRenbaubehdrde die Bezeichnung, bei Gemeindestralen und sonstigen 6ffentlichen
Stral3en die Stralenbaubehodrde.”

d) Die folgenden Abs. 3 und 4 werden angefigt:

,(3) Wer ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann die Verzeichnisse nach Abs. 2 einsehen und
einfache oder beglaubigte Auszlige erhalten.

(4) 'Wird eine Eintragung nach Art. 67 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung im
Bestandsverzeichnis unanfechtbar, gilt eine nach Art. 6 Abs. 3 erforderliche Zustimmung als erteilt und die
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Widmung als verfugt. 2Wurde eine Gemeindestralle oder sonstige 6ffentliche Stralle nicht bei Erstanlage nach
Satz 1 in die Bestandsverzeichnisse aufgenommen, gilt sie nicht als 6ffentliche StraRe. *Die Mdglichkeit einer
spateren Widmung nach Art. 6 Abs. 3 bleibt hiervon unberihrt.”

3. Art. 10 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
»(2) 'Die StralRenbaubehoérde kann bestimmte Aufgaben, die ihr aufgrund von Abs. 1 anstelle der Bauauf-
sichtsbehorde obliegen, in entsprechender Anwendung der aufgrund des Art. 80 Abs. 2 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) erlassenen Rechtsverordnung auf Priifingenieure und Priifamter Gbertragen. 2im Ubrigen kann sie

Prifsachverstandige heranziehen. 3Art. 62 Abs. 1 Satz 4 BayBO gilt entsprechend.”

4. In Art. 13 Abs. 5 wird nach der Angabe ,nach Art. 67 Abs. 3 und 4“ die Angabe ,in der am 31. Dezember 2025
geltenden Fassung*“ eingeflgt.

5. In Art. 18 Abs. 2a Satz 3 wird nach der Angabe ,Staatsministerium® die Angabe ,fir Wohnen, Bau und Verkehr
(Staatsministerium)“ eingefugt.

6. Die Uberschrift des Art. 23 wird wie folgt gefasst:
JArt. 23

Anbauverbote an
Strallen”.

7. Art. 24 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
JArt. 24

Anbaubeschrankungen an
StralRen”.

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefugt:

,(3) 'Das im Fall der Abs. 1 und 2 erforderliche Einvernehmen gilt nach Ablauf einer Frist von zwei Mo-
naten nach Eingang aller fur die stralenrechtliche Prifung erforderlichen Unterlagen bei der zustédndigen
StralBenbaubehdrde als erteilt. 2Die Frist beginnt nicht, wenn die Unterlagen unvollsténdig sind und die fiir das
Einvernehmen zustandige Strallenbaubehdrde dies innerhalb von zehn Arbeitstagen nach deren Eingang
der Genehmigungsbehdrde schriftlich oder elektronisch mitteilt. 3Im Fall der Erganzung oder Anderung der
Unterlagen beginnt die Frist nach Satz 1 neu zu laufen. *Die Frist zur Erteilung des Einvernehmens kann von
der StralRenbaubehérde um einen Monat verldngert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Angele-
genheit erforderlich ist. °Die Fristverlangerung ist zu begriinden und der Genehmigungsbehdérde rechtzeitig
vor Fristablauf mitzuteilen.”

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs. 4 und 5.
8. Nach Art. 24 wird folgender Art. 25 eingefiigt:
JArt. 25

Anlagen flr Erneuerbare
Energien

(1) 'Art. 24 gilt nicht fir Windenergieanlagen, wenn nur deren Rotor in die Anbaubeschréankungszone hinein-
ragt. 2Die fur die Erteilung der Genehmigung oder fir die Anzeige zustdndige Behorde hat die Stellungnahme der
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10.

1.

12.

StraRenbaubehdrde einzuholen. *Bedarf es keiner Genehmigung oder Anzeige der Anlage, hat der Vorhabentrager
die StralRenbaubehdrde um eine Stellungnahme zu dem Vorhaben zu ersuchen.

(2) 'Die Art. 23 und 24 gelten nicht fir Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. 2Die
Straflenbaubehorde ist im Genehmigungsverfahren fir eine Anlage nach Satz 1 anzuhdren, wenn eine solche
Anlage in der Anbaubeschrankungszone gemaR Art. 24 Abs. 1 Satz 1 errichtet oder erheblich geéndert werden
soll. *Bedarf eine Anlage nach Satz 1 keiner Genehmigung, hat der Vorhabentrager das Vorhaben vor Baubeginn
bei der StraRenbaubehdérde anzuzeigen.*

Art. 27b Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) 'Die Festlegung eines Planungsgebiets ist durch die Regierung bekanntzumachen. ?Planungsgebiete
sind auBerdem in Karten einzutragen, die auf der Internetseite der Regierung wahrend der Geltungsdauer der
Festlegung veroffentlicht werden. *Auf Verlangen eines Betroffenen stellt ihm die Regierung eine leicht zu errei-

chende Zugangsmdglichkeit zur Verfiigung.*

In Art. 34 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe ,die der Trager“ durch die Angabe ,die dem Trager* und die Angabe
»,machen mul* wird durch die Angabe ,entstehen” ersetzt.

Art. 36 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.
b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefigt:
.(2a) 'Eine wesentliche Anderung im Sinne von Abs. 2 liegt insbesondere nicht vor, wenn die Mainahme
1. im Zuge des Wiederaufbaus nach einer Naturkatastrophe erforderlich ist, um die Strafe vor Naturer-
eignissen zu schitzen, und in einem rdumlich begrenzten Korridor entlang des Trassenverlaufs erfolgt
oder
2. ein unselbstandiger Teil einer Ausbaumaflinahme ist, eine durchgehende Lange von hdchstens 1 500 m
hat und deren vorgezogene Durchfiihrung zur unterhaltungsbedingten Erneuerung eines Briickenbau-
werks erforderlich ist.
2Als unselbsténdiger Teil einer Ausbaumalinahme im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 gilt eine Anderung solcher
StralRen, die im Vorgriff auf den Ausbau einer Strecke durchgefihrt werden soll und keine unmittelbare ver-
kehrliche Kapazitdtserweiterung bewirkt. *Der Trager des Vorhabens kann die Feststellung des Plans nach
Abs. 1 Satz 1 beantragen.”
c) InAbs. 5 wird die Angabe ,Abs. 2“ durch die Angabe ,Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.
Art. 38 wird wie folgt geéndert:
a) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
»,(4) 'Die Anhérungsbehdrde kann auf eine Erdrterung im Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG verzichten.
280ll ein im Internet verdffentlichter oder ausgelegter Plan geéndert werden, so soll von einer Erérterung im
Sinne des Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG abgesehen werden.*
b) Die Abs. 6 und 7 werden wie folgt gefasst:
»(6) "Abweichend von Art. 73 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 2 sowie Art. 74 Abs. 4 Satz 2, Abs. 5 Satz 2
und Abs. 6 Satz 2 BayVwV{G erfolgt die Bekanntmachung durch die Anhérungsbehérde. 2Die Bekanntmachung

erfolgt zusatzlich in ortlichen Tageszeitungen, in deren Verbreitungsgebiet sich das Vorhaben voraussichtlich
auswirken wird.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

c)

d)

(7) 'Die Auslegung nach Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 4 Satz 2 BayVwVfG erfolgt durch die Anho-
rungsbehorde. 2Die Verdéffentlichung auf der Internetseite der Anhérungsbehdrde hat innerhalb von einer
Woche nach der ersten Aufforderung geman Art. 73 Abs. 2 BayVwVfG zu erfolgen. *Abweichend von Art. 73
Abs. 6 Satz 3 bis 5 BayVwVfG soll die Benachrichtigung der Behérden, des Trégers des Vorhabens und der-
jenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, tber den Erérterungstermin
durch Bekanntmachung der Anhérungsbehdrde erfolgen. “Diese erfolgt auch durch die Bekanntmachung
in ortlichen Tageszeitungen, in deren Verbreitungsgebiet sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken
wird.®

Nach Abs. 7 wird folgender Abs. 7a eingefligt:

,(7a) 'Die Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses kann abweichend von Art. 74 Abs. 4 Satz 1
BayVwVfG durch o&ffentliche Bekanntmachung gemag Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG erfolgen. 2Die Abs. 6 und 7
Satz 1 und 3 sowie Art. 74 Abs. 5 Satz 3 BayVwVfG gelten entsprechend.”

Die Abs. 8 und 9 werden durch die folgenden Abs. 8 bis 11 ersetzt:
»(8) Die Anhdérungsbehérde soll

1. vondem Trager des Vorhabens verlangen, den Plan ausschlieRlich oder ergédnzend in einem verkehrsiib-
lichen elektronischen Format einzureichen;

2. den Behorden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben beriihrt wird, den Plan ausschlief3lich elekt-
ronisch zuganglich machen;

3. von den Behdrden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben beriihrt wird, verlangen, ihre Stellung-
nahmen nach Art. 73 Abs. 2 und 3a BayVwVfG sowie nach § 17 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (UVPG) elektronisch zu Gbermitteln.

(9) 'Einwendungen und Stellungnahmen sind gegeniiber der Anhérungsbehorde abzugeben. 2Sie sollen
elektronisch Gibermittelt werden. *Eine schriftliche Ubermittlung ist ebenfalls méglich. 4In der Bekanntmachung
ist darauf hinzuweisen.

(10) Soweit Stellungnahmen, Einwendungen oder sonstige Erklarungen elektronisch bermittelt werden
kdnnen oder der Plan oder sonstige Unterlagen in einem elektronischen Format veréffentlicht oder zuganglich
gemacht werden, hat die Anhérungsbehdrde die technische Ausgestaltung zu bestimmen.

(11) "Ist fUr ein Vorhaben ein Verwaltungsverfahren mit Umweltvertraglichkeitspriifung vorgeschrieben,
gelten fur das Anhérungsverfahren und das Beteiligungsverfahren die §§ 17 bis 19, 21 und 27 UVPG entspre-
chend. ?2Dabei sind die Maltgaben der Abs. 4 bis 10 zu beachten.”

In Art. 39 Abs. 2 wird nach der Angabe ,BundesfernstraRengesetz” die Angabe ,(FStrG)" eingefligt.

In der Uberschrift des zweiten Teils wird die Angabe ,Zweiter Teil* durch die Angabe ,Teil 2“ ersetzt.

In der Uberschrift des dritten Teils wird die Angabe ,Dritter Teil* durch die Angabe ,Teil 3“ ersetzt.

In der Uberschrift des vierten Teils wird die Angabe ,Vierter Teil* durch die Angabe ,Teil 4“ ersetzt.

In der Uberschrift des fiinften Teils wird die Angabe ,Fiinfter Teil* durch die Angabe ,Teil 5* ersetzt.

In der Uberschrift des sechsten Teils wird die Angabe ,Sechster Teil* durch die Angabe ,Teil 6* ersetzt.

Art. 67 wird aufgehoben.

Die Art. 68 und 69 werden die Art. 67 und 68.
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§2

Weitere Anderung des
Bayerischen StraBen- und Wegegesetzes

Das Bayerische Strallen- und Wegegesetz (BayStrWG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS

91-1-B) veroffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes gedndert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

Dem Art. 58 wird folgender Abs. 6 angefiigt:

,(6) Die Landesbaudirektion Bayern bernimmt anstelle der in Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 benannten Behdrden
zentral die Aufgabe als die im stralRenverkehrsrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren fiir eine iber-
mafige Strallenbenutzung gemal § 29 Abs. 3 der StralRenverkehrs-Ordnung (StVO) nach Art. 21 Satz 2 zu betei-
ligende Behorde.*

Dem Art. 62a wird folgender Abs. 6 angefugt:
,(6) Die Landesbaudirektion Bayern Ubernimmt anstelle der in Abs. 1 Satz 2 Buchst. a benannten Behdrden

zentral die Aufgabe als die im stralRenverkehrsrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren fiir eine iber-
mafige StraRenbenutzung gemal § 29 Abs. 3 StVO nach § 8 Abs. 6 Satz 2 FStrG zu beteiligende Behdérde.*

§3

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588,

BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 254) geéndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1.

In Art. 81 Abs. 5 wird nach der Angabe ,Bauvorschriften“ die Angabe ,nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6* eingefiigt.”
Nach Art. 82b wird folgender Art. 82c eingeflgt:
JArt. 82c
Bau-Turbo

(1) "Ist zu einem Vorhaben die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB erforderlich, fordert die Bauauf-
sichtsbehérde die Gemeinde unverziiglich zur Entscheidung Uber ihre Zustimmung auf. ?In diesem Fall endet die
Frist zur Entscheidung nach Art. 68 Abs. 2 friihestens einen Monat nach dem Eingang der Entscheidung der Gemein-
de bei der Bauaufsichtsbehérde oder dem Ablauf der Frist nach § 36a Abs. 1 Satz 4 oder § 36a Abs. 2 Satz 2 BauGB.

(2) 'Abs. 1 gilt fur Vorhaben, zu denen die Zustimmung der Gemeinde nach § 246e Abs. 1 und 2 BauGB in
Verbindung mit § 36a BauGB erforderlich ist, entsprechend. 2In den Fallen des § 246e Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3
BauGB kann die Bauaufsichtsbehérde den Lauf der Frist des Art. 68 Abs. 2 aufheben, wenn die Wahrung der Frist

auch bei sachgerechter Beschleunigung nicht méglich erscheint.

(3) Die Bauaufsichtsbehérde informiert den Bauherrn unverziiglich (iber eintretende Anderungen nach den
Abs. 1und 2.

Dem Art. 83 werden die folgenden Abs. 8a und 8b angeflgt:

»(8a) Auf Vorhaben nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 18, die vor dem 1. Januar 2026 gemaf Art. 57 Abs. 7 angezeigt
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worden sind, findet Art. 81 Abs. 5 in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter Anwendung.

(8b) Art. 82c findet keine Anwendung auf Bauantrage, die vor dem 1. Januar 2026 eingereicht worden sind.*

§4

Anderung der
Zustandigkeitsverordnung im Bauwesen

Nach § 2 der Zustéandigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994 (GVBI. S. 573, BayRS 2130-3-B),
die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 18. Juni 2025 (GVBI. S. 229) geéndert worden ist, wird folgender § 2a
eingeflgt:

»§ 2a
Zustandigkeit fiir
AuBenbereichsvorhaben zur Herstellung oder Lagerung von
Produkten zur Landesverteidigung

Zustandige Behdrden fur die Entscheidung Uber die Zulassigkeit von Vorhaben nach § 37a Abs. 1 BauGB sind ab-
weichend von § 37a Abs. 2 Satz 1 BauGB die unteren Bauaufsichtsbehérden, soweit nicht bereits nach Art. 73 BayBO
die Regierung zustandig ist.”

§5

Inkrafttreten

'Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2027 in Kraft.

Miinchen, den 23. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 705

02-12-U

Bekanntmachung
des Abkommens zur Anderung des
Abkommens liber die Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik

vom 27. November 2025

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluss vom 25. November 2025 (Drs. 19/9013) dem im Zeitraum
vom 28. August 2024 bis 12. Mai 2025 unterzeichneten Abkommen zur Anderung des Abkommens iiber die Zentralstelle
der Lander fur Sicherheitstechnik zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend bekannt gemacht.

Miinchen, den 27. November 2025

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. Florian Herrmann

Abkommen
zur Anderung des
Abkommens liber die Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik

Das Land Baden-Wirttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,
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das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thiringen

— nachstehend ,Lander” genannt —

schliefen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgebenden Kérperschaften, nachstehendes
Abkommen zur Anderung des Abkommens (ber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik:

§1
Anderung des
Abkommens liber die Zentralstelle der Lander fiir

Sicherheitstechnik

Das Abkommen Uber die Zentralstelle der Lander fiir Sicherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt
durch Abkommen vom 20. Juli 2015 geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geadndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
»(1) 'Die Tatigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmen

1. des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und des besonderen Produktsicherheitsrechts in den folgenden
Bereichen:

a)  Aerosolpackungen,

b)  umweltbelastende Gerduschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geréaten
und Maschinen,

c) Maschinen,

d)  Spielzeug,

e) Sportboote und Wassermotorrader,
f) einfache Druckbehélter,

g) Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen,

h)  Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
auf dem Markt,

i) Aufzlge und Sicherheitsbauteile fir Aufziige,

j)  Druckgeréate,
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b)

c)

d)

k)  persdnliche Schutzausrustungen und

I)  Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe,
2. des Gefahrgutbeférderungsgesetzes und der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen,
3. des Sprengstoffrechts,

4. der Abkommen der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union mit Drittstaaten Gber die
gegenseitige Anerkennung von Konformitatsbewertungen,

5. des Gesetzes Uber Uberwachungsbedurftige Anlagen und der auf diesem Gesetz beruhenden Rechts-
verordnungen sowie

6. der Rohrfernleitungsverordnung,

in der jeweils glltigen Fassung, den in der Bundesrepublik Deutschland erreichten Stand der Produkt- und
Anlagensicherheit sowie des Arbeitsschutzes zu halten und zu verbessern, auch im Hinblick auf den sicheren
Transport gefahrlicher Guter. 2Die Tatigkeit der ZLS im Rahmen der Abkommen der Européischen Gemein-
schaft oder der Europaischen Union mit Drittstaaten Uber die gegenseitige Anerkennung von Konformitats-
bewertungen hat dartber hinaus zum Ziel, inlandischen Prif- und Zertifizierungsstellen die Méglichkeit zu
er6ffnen, nach dem Recht der Drittstaaten zu prifen.”

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»,(2) 'Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Lander im Bereich der Befugniserteilung, Anerkennung, Zulassung,
Notifizierung und Benennung sowie der Uberwachung und Aufsicht von

1. Konformitatsbewertungsstellen und GS-Stellen nach dem Produktsicherheitsrecht, soweit die unter
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Bereiche betroffen sind,

2. benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,
3. benannten Stellen und zugelassenen Priifstellen nach der Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung,
4. Prifstellen fir Rohrfernleitungsanlagen nach der Rohrfernleitungsverordnung sowie

5. Prifstellen als zugelassene Uberwachungsstellen nach dem Gesetz Uber Uberwachungsbediirftige
Anlagen sowie der auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen.

2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch folgende Aufgaben:
1. Erarbeitung von Anforderungen, die an die in Satz 1 genannten Stellen zu stellen sind,
2. Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzelfall,

3. Erarbeitung von Leitlinien fur die Anforderungen sowie Anerkennung von Regelwerken, die bei der Prifung,
Inspektion und Zertifizierung zu beachten sind.*

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,Gemeinschaft* die Wérter ,oder der Europaischen Union® ein-
geflgt.

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,(4) 'Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufgaben der Marktiberwachungsbehdrden der Léander insbe-
sondere im Sinne von Artikel 13, Artikel 30, Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/1020
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e)

f)

9)

h)

des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Gber Markttiberwachung und die Konformité&t
von Produkten sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und
(EU) Nr. 305/2011 (ABI. L 169 vom 25.06.2019, S. 1) im Rahmen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3
genannten Bereiche. 2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere folgende Aufgaben:

1. zentraler Ansprechpartner fiir oberste Marktiiberwachungsbehérden anderer Mitgliedstaaten,

2. zentraler Ansprechpartner flr die Generalzolldirektion fiir alle Fragen der Marktiberwachung,

3. Bereitstellung der fur die Marktiiberwachung erforderlichen Normen,

4. Koordinierung von formellen Einwanden der Lander gegen harmonisierte Normen,

5. Ansprechpartner fir die Produktinfostellen der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung,

6. Koordinierung der Gerateuntersuchungsstellen der Lander und Geschéftsstelle des Arbeitskreises der
Gerateuntersuchungsstellen der Lander,

7. Koordinierung und Unterstiitzung der Marktiiberwachung bei der Uberwachung des Online-Handels,

8. Erarbeitung von Marktiberwachungsauftragen aufgrund von RAPEX/Safety-Gate-Meldungen oder
sonstigen Informationen,

9. Unterstiitzung der Marktiiberwachungsbehérden der Lander bei Vollzugs- und Amtshilfefragen,

10. Koordinierung von organisatorischen ICSMS-Anfragen und technische Unterstutzung fir die Marktiber-
wachungsbehdrden der Lander.”

In Absatz 5 werden nach dem Wort ,vollzieht* die Worter ,in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten
Bereichen® eingefugt und die Wérter ,im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes* werden durch
die Wérter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktuberwa-
chungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den
diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020 angefuhrten
Harmonisierungsrechtsvorschriften, jeweils* ersetzt.

In Absatz 6 werden nach dem Wort ,vollzieht” die Worter ,in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3
genannten Bereichen® eingeflgt und die Wérter ,im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgesetzes*
werden durch die Wérter ,nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 Absatz 2 des
Marktuberwachungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020
und nach den diesen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in Anhang | der Verordnung (EU) 2019/1020
angefuhrten Harmonisierungsvorschriften, jeweils” ersetzt.

Absatz 7 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 werden die Woérter ,vom Bundesrat benannten EG-Richtlinienvertreter® durch die Wérter
,Beauftragten des Bundesrates in Beratungsgremien der EU (Richtlinienvertreter) in den in Absatz 1

Satz 1 Nummer 1 und 3 genannten Bereichen® ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort ,Richtlinien“ die Wérter ,und Verordnungen der Europaischen Gemein-
schaft oder der Européischen Union® eingefiigt.

Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
»(8) Die Lander werden ermachtigt, durch Verwaltungsabkommen mit einstimmiger Zustimmung des

Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche Aufgaben in den in Absatz 1 genannten Bereichen zu Uber-
tragen.”
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Artikel 3 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort ,Beirat” die Wérter ,geman Artikel 4 Absatz 6“ eingefligt und die
Worter ,ab dem Haushalt 1993 gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
,(3) Die Landeranteile werden gemaR dem jeweils gultigen Konigsteiner Schlussel errechnet.”
c) InAbsatz 4 Satz 1 wird das Wort ,Juni“ durch das Wort ,September* ersetzt.
d) Absatz 5 wird aufgehoben.
Artikel 4 wird wie folgt gefasst:
JArtikel 4
Beirat
(1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur Mitwirkung der Lander wird ein Beirat eingerichtet.

(2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied sowie eine Stellvertretung und entsendet das Mitglied oder
die Stellvertretung in den Beirat.

(3) 'Der Beirat gibt sich eine Geschaftsordnung. 2Die Geschaftsordnung und deren Anderung sind mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der Lander zu beschlief3en.

(4) 'Der Beirat ist Gber die Tatigkeit der ZLS zu informieren. 2Zu diesem Zweck erstellt die ZLS spatestens bis
zum 31. Méarz des laufenden Jahres einen Jahresbericht Gber das Vorjahr. *Auf Verlangen des Beirats oder eines
seiner Mitglieder sind dem Beirat oder dem einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfiigung zu stellen oder
Akteneinsicht zu gewahren.

(5) 'Der Beirat erarbeitet Richtlinien fir die Tatigkeit der ZLS. ?Die ZLS legt diese Richtlinien ihrer Tatigkeit
zugrunde.

(6) 'Der Beirat berat den von der ZLS erstellten Haushaltsentwurf vor und gibt eine Empfehlung ab. 2Zur
Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der Lander ist eine einstimmige Empfehlung notwendig.

(7) "Jedes Land hat eine Stimme. 2Der Beirat ist beschlussfahig, wenn in der Sitzung mindestens die Halfte der
Lander durch ein ordentliches Mitglied oder die Stellvertretung vertreten ist. *Der Beirat fasst seine Beschllisse mit
der Mehrheit von zwei Dritteln aller anwesenden Lander, wenn in diesem Abkommen nichts Anderes geregelt ist.

(8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rederecht, soweit sie in fachspezifischen Belangen berthrt
sind.

(9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch samtliche Lander ist méglich, wenn nicht mehr als drei Lander
widersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.

(10) 'Der Beirat wahlt aus seiner Mitte ein Mitglied, das fiir die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz fiihrt. 2Eben-
falls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die die Stellvertretung wahrnimmt.

(11) 'Der Beirat tritt mindestens einmal jahrlich zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag von min-
destens drei Landern muss er zu einer auRerordentlichen Sitzung zusammentreten. *Das vorsitzfihrende Mitglied

beruft die Sitzungen ein und leitet sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt.*

In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und die Worter ,erstmals zum 31. Dezember 1995“ gestrichen.
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§2
Weitere Anderung des
Abkommens liber die Zentralstelle der Lander fiir

Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens Uber die Zentralstelle der Lander flir Sicherheitstechnik vom 16. Dezem-
ber 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkommens geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingeflgt:
+4. Prifstellen fur Tanks nach der Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt,”.

2. Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6.

§3
Inkrafttreten

'Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Verkiindung in den Landern in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt

§ 2 am 1. Januar 2026 in Kraft.

Fir das Land Baden-Wirttemberg:
Stuttgart, den 13.11.2024

Fir den Freistaat Bayern:
Miinchen, den 19.11.2024

Fur das Land Berlin:
Berlin, den 26.03.2025

Fir das Land Brandenburg:
Potsdam, den 12.11.2024

Fur die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 04.11.2024

Fir die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, den 03.12.2024

Fur das Land Hessen:
Wiesbaden, den 28.08.2024

TheklaWalker
Ministerin flr
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

ThorstenGlauber
Der Staatsminister fir
Umwelt und Verbraucherschutz

KaiWegner
Regierender Birgermeister

UrsulaNonnemacher
Ministerin

ClaudiaBernhard
Senatorin flr
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

AnnaGallina
Senatorin flr
Justiz und Verbraucherschutz

Heike Hofmann
Hessische Ministerin fir
Arbeit, Integration, Jugend und Soziales
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Fir das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 17.12.2024

Fur das Land Niedersachsen:
Hannover, den 09.10.2024

Fur das Land Nordrhein-Westfalen:
Dusseldorf, den 12.05.2025

Fur das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 29.10.2024

Fur das Saarland:
Saarbrticken, den 05.11.2024

Fur den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 22.01.2025

Fur das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 23.12.2024

Fir das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 13.11.2024

Fir den Freistaat Thuringen:
Erfurt, den 02.12.2024

StefanieDrese
Ministerin flr
Soziales, Gesundheit und Sport

Dr.Andreas P hilippi
Minister fiir
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Karl-Josef Laumann
Minister fiir
Arbeit, Gesundheit und Soziales

KatinEder
Ministerin flr
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitat

Dr.MagnusJung
Minister fiir
Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit

Michael Kretschmer
Ministerprasident

PetaGrimm-Benne
Ministerin flr
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Aminata Touré

Ministerin flr

Soziales, Jugend, Familie, Senioren,
Integration und Gleichstellung (MSJFSIG)
des Landes Schleswig-Holstein

Heike Werner
Ministerin
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02-33-S

Bekanntmachung
uber das Inkrafttreten des
Sechsten Staatsvertrags zur Anderung
medienrechtlicher Staatsvertrage
(Sechster Medienanderungsstaatsvertrag)

vom 1. Dezember 2025

Der im Zeitraum vom 14. Marz 2025 bis 26. Marz 2025 unterzeichnete und im Gesetz- und Verordnungsblatt vom
14. August 2025 (GVBI. S. 396) bekannt gemachte Sechste Staatsvertrag zur Anderung medienrechtlicher Staatsver-
trage (Sechster Medienanderungsstaatsvertrag) ist nach seinem Art. 3 Abs. 2 Satz 1 am 1. Dezember 2025 in Kraft

getreten.

Miinchen, den 1. Dezember 2025

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FlorianHerrmann
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02-33-S

Bekanntmachung
uber das Inkrafttreten des
Siebten Staatsvertrags zur Anderung
medienrechtlicher Staatsvertrage —
Reform des offentlich-rechtlichen Rundfunks
(Reformstaatsvertrag)

vom 1. Dezember 2025

Der im Zeitraum vom 14. Marz 2025 bis 26. Marz 2025 unterzeichnete und im Gesetz- und Verordnungsblatt vom
14. August 2025 (GVBI. S. 350) bekannt gemachte Siebte Staatsvertrag zur Anderung medienrechtlicher Staatsver-
trage — Reform des offentlich-rechtlichen Rundfunks (Reformstaatsvertrag) ist nach seinem Art. 6 Abs. 2 Satz 1 am
1. Dezember 2025 in Kraft getreten.

Miinchen, den 1. Dezember 2025

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. FlorianHerrmann
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206-1-1-D

Verordnung
zur Anderung der
Bayerischen Digitalverordnung

vom 12. Dezember 2025

Auf Grund

— des § 110aAbs. 1a Satz 1 und 2, Abs. 1d Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten
(OWIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S. 602), das zuletzt durch Art. 12 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 319) geandert worden ist, und

— desArt. 57 Abs. 10 des Bayerischen Digitalgesetzes (BayDiG) vom 22. Juli 2022 (GVBI. S. 374, BayRS 206-1-D),
das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 599) geandert worden ist,

verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§1

Anderung der
Bayerischen Digitalverordnung

Die Bayerische Digitalverordnung (BayDiV) vom 11. Juli 2023 (GVBI. S. 464, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch
Verordnung vom 26. Marz 2025 (GVBI. S. 86) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1. In § 5 Satz 1 wird die Angabe ,§ 1 Abs. 2“ durch die Angabe ,§ 2 Abs. 1" ersetzt.
2. Nach Teil 5 wird folgender Teil 6 eingefugt:
»1eil 6

Elektronische BuRgeldaktenfihrung bei
Verwaltungsbehdrden

§12
Elektronische BuRgeldaktenfihrung

(1) 'Die Regelungen der §§ 13 bis 15 sind anzuwenden auf verpflichtend elektronisch gefiihrte BuRgeldakten
der Verwaltungsbehérden einschliel3lich der Vollstreckungsbehérden sowie der Behérden des Polizeidienstes,
soweit diese Aufgaben im BuBgeldverfahren als BuRgeldbehdrde wahrnehmen. 2Bul3geldbehorde ist die fiir die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustédndige Verwaltungsbehdrde. 3Die Regelungen gelten
nicht, soweit Staatsanwaltschaften und Gerichte als BuRgeldbehdrden tatig werden.

(2) "Abweichend von § 110a Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) werden
BuRgeldakten einer Verwaltungsbehorde bis einschlieBlich 31. Dezember 2026 in Papierform angelegt sowie von
anderer Stelle bis einschlieRlich 31. Dezember 2026 Ubermittelte elektronische Akten in Papierform gefihrt oder
weitergeflhrt, soweit die einzelne betroffene Verwaltungsbehdrde dies fir ihre Verfahren anzeigt und dies durch
Verwaltungsvorschrift der Regierung, die &ffentlich bekanntzumachen ist, angeordnet wird. 2Die Anzeige erfolgt in
Textform an die Regierung, in deren Bezirk die Verwaltungsbehdrde ihren Sitz hat. *Die betroffenen Verwaltungs-
behoérden sind unverziiglich im Amtsblatt der Regierung bekanntzumachen.
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§13

Struktur und Format
elektronischer Bul3geldakten

(1) 'In der elektronischen BuRgeldakte werden zur Akte gebrachte elektronische Dokumente einschlieRlich
zugehoriger Signaturdateien sowie sonstige zur Akte gebrachte Dateien und Informationen gespeichert. 2Elektro-
nische Empfangsbekenntnisse sowie elektronische Formulare, die als strukturierte maschinenlesbare Datensatze
Ubermittelt worden sind (§ 110b OWiG) werden als Datensatze in der elektronischen Bufigeldakte gespeichert.

(2) 'Die nach Abs. 1 in der elektronischen BuRgeldakte gespeicherten Inhalte missen jederzeit zusatzlich als
elektronisches Dokumentim Format PDF/A wiedergegeben werden kénnen. 2Die in der elektronischen BulRgeldakte
gespeicherten Inhalte sollen als einzelne elektronische Dokumente im Format PDF/A wiedergegeben werden kénnen.
3Die Gesamtheit der Dokumente bildet das Reprasentat der Akte. *Das Reprasentat muss den gesamten zur
Akte gebrachten Inhalt mit Ausnahme der nur fur die Datenverarbeitung notwendigen Struktur-, Definitions- und
Schemadateien wiedergeben. 5Soweit die Wiedergabe eines Inhalts technisch nicht mdglich ist oder einen unver-
haltnismaRigen Aufwand erfordert, ist ein entsprechender Hinweis in das Reprasentat aufzunehmen. 6An die Stelle
von Signaturdateien treten Vermerke Uber das Ergebnis der Signaturpriifung. "Das Reprasentat muss druckbar,
kopierbar und, soweit technisch mdglich, durchsuchbar sein. 8Die Seiten des Reprasentats sind so zu nummerieren,
dass sie eindeutig zitiert werden kénnen.

(3) Bei der elektronischen BuRRgeldaktenflihrung sollen alle Daten vorgehalten werden, die erforderlich sind,
um den fiir die Ubermittlung von elektronischen Akten vorgesehenen strukturierten maschinenlesbaren Datensatz
im Dateiformat XML nach § 6 der BuRgeldaktentbermittiungsverordnung (BuRAktUbV) in der jeweils geltenden
Fassung zu erzeugen und die Bearbeitung zu unterstitzen.

(4) Far den Umgang mit Dokumenten und Aktenteilen, die nach der Verschlusssachenanweisung des Bundes
oder der Lander eingestuft sind, gilt § 110a Abs. 1b OWIG.
§ 14

Bearbeitung der
elektronischen BuRgeldakte

(1) Elektronische Dokumente sowie sonstige Dateien und Informationen gelten als zur Akte genommen, wenn
sie bewusst und dauerhaft in der elektronischen BuRgeldakte gespeichert worden sind.

(2) 'Es ist sicherzustellen, dass in der elektronischen BuRgeldakte alle Bearbeitungsvorgadnge nachvollzogen
werden kdnnen. 2Es ist insbesondere sicherzustellen, dass nachvollzogen werden kann, welche Stelle die Bul3-
geldakte zu welchem Zeitpunkt bearbeitet hat.

(3) 'Es ist sicherzustellen, dass die elektronische BuRgeldakte nur von der jeweils lese- und schreibberechtigten

Stelle eingesehen und bearbeitet werden kann. 2Dies gilt auch, wenn die Lese- und Schreibrechte nur teilweise auf
eine andere Stelle tibergehen.

§15
Ersatzmafinahmen
'Im Fall vorubergehender technischer Stérungen der elektronischen BuR3geldaktenfiihrung kann durch die
BuRgeldbehorde angeordnet werden, dass bei der BuRgeldbehdrde voriibergehend eine Ersatzakte in Papierform

geflhrt wird. 2Diese ist in die elektronische Form zu libertragen, sobald die Stérung behoben ist.”

Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
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4. Der bisherige § 12 wird § 16.
5. Der bisherige § 13 wird § 17 und Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) § 12 Abs. 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 aul3er Kraft.*

§2

Weitere Anderung der
Bayerischen Digitalverordnung

Die Bayerische Digitalverordnung (BayDiV) vom 11. Juli 2023 (GVBI. S. 464, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch
§ 1 dieser Verordnung geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In § 12 Abs. 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.

2. § 17 wird wie folgt gedndert:
a) In der Uberschrift wird die Angabe ,, , AuRerkrafttreten” gestrichen.
b) InAbs. 1 wird die Angabe ,(1)“ gestrichen.

c) Abs. 2 wird aufgehoben.

§3
Inkrafttreten

'Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Marz 2027 in Kraft.

Miinchen, den 12. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2130-16-B, 2330-4-B

Verordnung
zur Anderung der
Gebietsbestimmungsverordnung Bau und der
Durchfiihrungsverordnung Wohnungsrecht

vom 16. Dezember 2025
Auf Grund des § 172 Abs. 1 Satz 4 und des § 250 Abs. 1 Satz 3 und 6 sowie Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Art. 1 des
Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) geandert worden ist, in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des

Zustandigkeitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBI. S. 246, BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geédndert worden ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§1

Anderung der
Gebietsbestimmungsverordnung Bau

In § 3 Satz 3 der Gebietsbestimmungsverordnung Bau (GBestV-Bau) vom 6. September 2022 (GVBI. S. 578, BayRS

2130-16-B), die durch Verordnung vom 25. April 2023 (GVBI. S. 206) geéndert worden ist, wird die Angabe ,2025“
durch die Angabe ,2026“ ersetzt.

§2

Anderung der
Durchfiihrungsverordnung Wohnungsrecht

In § 6 Satz 2 der Durchfiihrungsverordnung Wohnungsrecht (DVWoR) vom 8. Mai 2007 (GVBI. S. 326, BayRS
2330-4-B), die zuletzt durch Verordnung vom 23. Januar 2024 (GVBI. S. 31) geandert worden ist, wird die Angabe
,2025" durch die Angabe ,2028" ersetzt.

§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2025 in Kraft.

Miinchen, den 16. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der

Die Begriindung der Verordnung ist im Bayerischen Ministerialblatt vom 17. Dezember 2025 (BayMBI. 2025 Nr. 553)
bekannt gemacht.
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400-6-J

Verordnung
zur Festlegung des
Anwendungsbereichs
bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften
(Mieterschutzverordnung — MiSchuV)

vom 16. Dezember 2025

Auf Grund des § 556d Abs. 2 Satz 1, des § 558 Abs. 3 Satz 3 und des § 577a Abs. 2 Satz 2 des Birgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI. | S. 42, 2909; 2003 | S. 738),
das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 163) geéndert worden ist, verordnet die
Bayerische Staatsregierung:

§1

Anwendungsbereich
bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften

'Die in der Anlage aufgefiihrten Gemeinden werden als Gebiete bestimmt, in denen die ausreichende Versorgung
der Bevdlkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen im Sinne des § 556d Abs. 2 Satz 2, des § 558
Abs. 3 Satz 2 und des § 577a Abs. 2 Satz 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) besonders geféhrdet ist. 2Die Frist
nach § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 577a Abs. 1 und 1a BGB betragt zehn Jahre.
§2

Inkrafttreten; AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2029 aul3er Kraft.

Miinchen, den 16. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der

Die Begriindung der Verordnung ist im Bayerischen Ministerialblatt vom 17. Dezember 2025 (BayMBI. 2025 Nr. 558)
bekannt gemacht.
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Ortlicher Anwendungsbereich der
bundesrechtlichen Mieterschutzvorschriften
§ 556d, § 558 Abs. 3 Satz 2 und § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB

Anlage
(zu§1)

Nr. Gemeinde

1. Regierungsbezirk Oberbayern
1.1 Kreisfreie Stadte
1.1.1 Ingolstadt

1.1.2 Minchen

1.1.3 Rosenheim

1.2 Landkreis Altotting
1.2.1 Burghausen

1.2.2 Kirchweidach

123 Stammham

1.3 Landkreis Bad Tolz-Wolfratshausen
1.3.1 Bad Heilbrunn

1.3.2 Bad Télz

1.3.3 Benediktbeuern
1.34 Bichl

1.3.5 Dietramszell

1.3.6 Egling

1.3.7 Gaifdach

1.3.8 Geretsried

1.3.9 Greiling

1.3.10 Icking

1.3.11 Jachenau

1.3.12 Kochel a.See

1.3.13 Lenggries

1.3.14 Minsing

1.3.15 Reichersbeuern
1.3.16 Sachsenkam

1.3.17 Wackersberg

1.3.18 Wolfratshausen

1.4 Landkreis Berchtesgadener Land
1.4.1 Ainring

1.4.2 Bad Reichenhall
143 Freilassing
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Nr. Gemeinde

1.5 Landkreis Dachau
1.5.1 Bergkirchen

15.2 Dachau

1.5.3 Haimhausen

154 Hebertshausen
155 Karlsfeld

1.5.6 Markt Indersdorf
157 Odelzhausen
15.8 Petershausen
1.5.9 Pfaffenhofen a.d.Glonn
1.5.10 Rohrmoos

1.5.11 Sulzemoos
1.5.12 Vierkirchen

1.6 Landkreis Ebersberg
1.6.1 Anzing

1.6.2 ARling

1.6.3 Baiern

1.6.4 Bruck

1.6.5 Ebersberg

1.6.6 Egmating

1.6.7 Emmering

1.6.8 Forstinning

1.6.9 Frauenneuharting
1.6.10 Glonn

1.6.11 Grafing b.Miinchen
1.6.12 Hohenlinden
1.6.13 Kirchseeon

1.6.14 Markt Schwaben
1.6.15 Moosach

1.6.16 Oberpframmern
1.6.17 Pliening

1.6.18 Poing

1.6.19 Steinhoring

1.6.20 Vaterstetten

1.6.21 Zorneding

1.7 Landkreis Erding
1.71 Berglern

1.7.2 Buch a.Buchrain
1.7.3 Dorfen

1.7.4 Eitting

1.75 Erding

1.7.6 Finsing
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Nr. Gemeinde

1.7.7 Forstern

1.7.8 Langenpreising
1.7.9 Lengdorf

1.7.10 Oberding

1.7.11 Ottenhofen
1.7.12 Pastetten

1.7.13 Taufkirchen (Vils)
1.8 Landkreis Freising
1.8.1 Allershausen
1.8.2 Au i.d.Hallertau
1.8.3 Eching

1.8.4 Fahrenzhausen
1.8.5 Freising

1.8.6 Haag a.d.Amper
1.8.7 Hallbergmoos
1.8.8 Langenbach

1.8.9 Marzling

1.8.10 Moosburg a.d.Isar
1.8.11 Neufahrn b.Freising
1.8.12 Paunzhausen
1.8.13 Zolling

1.9 Landkreis Fiirstenfeldbruck
1.9.1 Adelshofen

1.9.2 Alling

1.9.3 Egenhofen

1.9.4 Eichenau

1.9.5 Emmering

1.9.6 Farstenfeldbruck
197 Germering

1.9.8 Grafrath

1.9.9 Grobenzell

1.9.10 Hattenhofen
1.9.11 Jesenwang

1.9.12 Kottgeisering
1.9.13 Landsberied
1.9.14 Maisach

1.9.15 Mammendorf
1.9.16 Moorenweis
1.9.17 Oberschweinbach
1.9.18 Olching

1.9.19 Puchheim

1.9.20 Schongeising
1.9.21 Turkenfeld
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Nr. Gemeinde

1.10 Landkreis Garmisch-Partenkirchen
1.10.1 Ettal

1.10.2 Farchant

1.10.3 Garmisch-Partenkirchen
1.10.4 Mittenwald

1.10.5 Murnau a.Staffelsee
1.10.6 Oberammergau

1.10.7 Seehausen a.Staffelsee
1.10.8 Uffing a.Staffelsee
1.10.9 Unterammergau

1.1 Landkreis Landsberg am Lech
1.11.1 Dieflen am Ammersee
1.11.2 Eching am Ammersee
1.11.3 Eresing

1.11.4 Greifenberg

1.11.5 Kaufering

1.11.6 Landsberg am Lech
1.11.7 Penzing

1.11.8 Schondorf am Ammersee
1.12 Landkreis Miesbach
1.12.1 Fischbachau

1.12.2 Gmund a.Tegernsee
1.12.3 Hausham

1.12.4 Holzkirchen

1.12.5 Irschenberg

1.12.6 Kreuth

1.12.7 Miesbach

1.12.8 Otterfing

1.12.9 Tegernsee

1.12.10 Valley

1.12.11 Waakirchen

1.12.12 Warngau

1.12.13 Weyarn

1.13 Landkreis Miihldorf a.Inn
1.13.1 Muhldorf a.Inn

1.14 Landkreis Miinchen
1.141 Aschheim

1.14.2 Aying

1.14.3 Baierbrunn

1.14.4 Brunnthal
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1.14.5 Feldkirchen
1.14.6 Garching b.Miinchen
1.14.7 Gréafelfing
1.14.8 Grasbrunn
1.14.9 Grinwald
1.14.10 Haar
1.14.11 Hohenkirchen-Siegertsbrunn
1.14.12 Hohenbrunn
1.14.13 Ismaning
1.14.14 Kirchheim b.Miinchen
1.14.15 Neubiberg
1.14.16 Neuried
1.14.17 Oberhaching
1.14.18 Oberschleilheim
1.14.19 Ottobrunn
1.14.20 Planegg
1.14.21 Pullach i.lsartal
1.14.22 Putzbrunn
1.14.23 Sauerlach
1.14.24 Schaftlarn
1.14.25 Straf3lach-Dingharting
1.14.26 Taufkirchen
1.14.27 Unterféhring
1.14.28 Unterhaching
1.14.29 Unterschleitheim
1.15 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
1.151 Neuburg a.d.Donau
1.16 Landkreis Pfaffenhofen a.d.llm
1.16.1 Manching

.16.2 Pfaffenhofen a.d.llm
1.17 Landkreis Rosenheim
1.17.1 Bad Aibling
1.17.2 Bad Endorf
1.17.3 Bad Feilnbach
1.17.4 Bernau a.Chiemsee
1.17.5 Brannenburg
1.17.6 Bruckmuhl
1.17.7 Feldkirchen-Westerham
1.17.8 Grof3karolinenfeld
1.17.9 Halfing
1.17.10 Kiefersfelden
1.17.11 Kolbermoor
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1.17.12 Neubeuern

1.17.13 Oberaudorf
1.17.14 Prien a.Chiemsee
1.17.15 Prutting

1.17.16 Raubling

11717 Riedering

1.17.18 Rimsting

1.17.19 Rohrdorf

1.17.20 Samerberg

1.17.21 Schonstett

1.17.22 Stephanskirchen
1.17.23 Tuntenhausen
1.17.24 Wasserburg a.Inn
1.18 Landkreis Starnberg
1.18.1 Andechs

1.18.2 Berg

1.18.3 Feldafing

1.18.4 Gauting

1.18.5 Gilching

1.18.6 Herrsching a.Ammersee
1.18.7 Inning a.Ammersee
1.18.8 Krailling

1.18.9 Pocking

1.18.10 Seefeld

1.18.11 Starnberg

1.18.12 Tutzing

1.18.13 Welling

1.18.14 Woérthsee

1.19 Landkreis Traunstein

1.19.1 Traunreut

1.19.2 Traunstein

1.19.3 Trostberg

1.20 Landkreis Weilheim-Schongau
1.20.1 Bernried

1.20.2 Penzberg

1.20.3 Weilheim i.OB

2, Regierungsbezirk Niederbayern
21 Kreisfreie Stadt
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211 Landshut

2.2 Landkreis Kehlheim

2.2.1 Mainburg

23 Landkreis Landshut

2.3.1 Altdorf

2.3.2 Ergolding

24 Landkreis Rottal-Inn

241 Reut

3. Regierungsbezirk Oberpfalz
31 Kreisfreie Stadt

3.1.1 Regensburg

3.2 Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
3.2.1 Neumarkt i.d.OPf.

3.3 Landkreis Regensburg

3.3.1 Neutraubling

4, Regierungsbezirk Oberfranken
41 Kreisfreie Stadte

411 Bamberg

4.1.2 Bayreuth

5. Regierungsbezirk Mittelfranken
51 Kreisfreie Stadte

51.1 Erlangen

51.2 Firth

5.1.3 Nirnberg

514 Schwabach

5.2 Landkreis Ansbach

5.2.1 Weidenbach
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5.3 Landkreis Erlangen-Hochstadt
5.3.1 Adelsdorf

5.3.2 Baiersdorf

5.3.3 Bubenreuth

5.34 Buckenhof

5.3.5 Eckenthal

5.3.6 Hemhofen

5.3.7 Herzogenaurach

5.3.8 HeRdorf

5.3.9 Mohrendorf

5.3.10 Roéttenbach

5.3.11 Uttenreuth

5.4 Landkreis Fiirth

541 Oberasbach

54.2 Stein

54.3 Zirndorf

5.5 Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim
5.5.1 Weigenheim

5.6 Landkreis Niirnberger Land
5.6.1 Feucht

5.6.2 Réthenbach a.d.Pegnitz
5.6.3 Schwaig b.Nlrnberg

5.7 Landkreis Roth

5.71 Wendelstein

6. Regierungsbezirk Unterfranken
6.1 Kreisfreie Stadte

6.1.1 Aschaffenburg

6.1.2 Wiirzburg

6.2 Landkreis Aschaffenburg
6.2.1 Kahl a.Main

6.2.2 Kleinostheim

6.2.3 Stockstadt a.Main
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7. Regierungsbezirk Schwaben
71 Kreisfreie Stadte

711 Augsburg

71.2 Kempten (Allgau)

713 Memmingen

7.2 Landkreis Aichach-Friedberg
7.21 Aichach

722 Friedberg

7.2.3 Kissing

724 Mering

7.3 Landkreis Augsburg

7.3.1 Diedorf

7.3.2 Kleinaitingen

7.3.3 Klosterlechfeld

7.34 Konigsbrunn

7.3.5 Neusal

7.3.6 Stadtbergen

7.4 Landkreis Dillingen a.d.Donau
7.4.1 Zusamaltheim

7.5 Landkreis Giinzburg

7.5.1 Gunzburg

752 Leipheim

7.6 Landkreis Lindau (Bodensee)
7.6.1 Bodolz

7.6.2 Lindau (Bodensee)

7.6.3 Nonnenhorn

7.6.4 Wasserburg (Bodensee)

7.6.5 Weilensberg

7.7 Landkreis Neu-Ulm

7.71 Neu-Ulm

7.7.2 Senden

7.7.3 Véhringen

7.8 Landkreis Oberallgau

7.8.1 Bolsterlang
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7.8.2 Immenstadt i.Allgau
7.8.3 Sonthofen

7.9 Landkreis Ostallgéu
7.9.1 Flssen

79.2 Buchloe

7.10 Landkreis Unterallgau
7.10.1 Memmingerberg
7.10.2 Mindelheim

7.10.3 Trunkelsberg
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9210-2-1/B, 103-2-V

Verordnung
zur Anderung der
Verordnung liber Zustandigkeiten im Verkehrswesen und der
Delegationsverordnung

vom 16. Dezember 2025

Auf Grund des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Zusténdigkeitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBI. S. 246,
BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geandert worden ist,
verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§1
Anderung der
Verordnung uiber
Zustandigkeiten im Verkehrswesen

Nach § 19a der Verordnung Uber Zustandigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 (GVBI.
S. 1025, BayRS 9210-2-1/B), die zuletzt durch Verordnung vom 29. August 2025 (GVBI. S. 523) und durch Verordnung
vom 11. September 2025 (GVBI. S. 535) gedndert worden ist, wird folgender 9. Abschnitt eingefligt:

,9. Abschnitt
Zustandigkeiten im Vollzug der

StralRenverkehr-Fernlenk-Verordnung
(StVFernLV)

§ 19b

Zustandigkeit der
Landesbaudirektion

Die Landesbaudirektion Bayern ist nach Landesrecht zustédndige Behdrde im Sinne des § 1 Abs. 2 StVFernLV.*

§2

Anderung der
Delegationsverordnung

Dem § 2 Nr. 8 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt
durch Art. 12a Abs. 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBI. S. 246) geéandert worden ist, werden die folgenden
Buchst. c und d angeflgt:

,C) der Straflenverkehr-Fernlenk-Verordnung (StVFernLV),

d) §1iAbs. 2 Satz 3 des StralBenverkehrsgesetzes (StVG),*.
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§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2026 in Kraft.

Miinchen, den 16. Dezember 2025

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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601-2-F

Berichtigung

In § 1 Nr. 3 Buchst. ¢ Doppelbuchst. bb der Verordnung zur Anderung der Steuer-Zustandigkeitsverordnung vom
5. November 2025 (GVBI. S. 586) muss es in Nr. 42 Spalte 3 Buchst. d Spalte 4 statt ,Waldsassen,” richtig ,Kronach,*
heilRen.

Miinchen, den 8. Dezember 2025
Bayerisches Staatsministerium

der Finanzen und fiir Heimat

Harald H G b n e r, Ministerialdirektor

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



732 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 733

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



734 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025 735

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Gotteswinter und FIBO Druck- und Verlags GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 22, 80807 Munchen.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Paul-Heyse-Str. 2—4, 80336 Miinchen
Tel. 0 89/29 01 42 - 59, vertrieb@bsz.de.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tUber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum néchsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: UniCredit Bank AG, IBAN: DE25 3022 0190 0036 9850 20

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



736 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2025

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Paul-Heyse-Str. 2—-4, 80336 Miinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/7035 vom 06.06.2025
	Plenarprotokoll Nr. 53 vom 24.06.2025
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/8729 des UV vom 30.10.2025
	Beschluss des Plenums 19/9013 vom 25.11.2025
	Plenarprotokoll Nr. 64 vom 25.11.2025
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 30.12.2025
	Inhaltsverzeichnis
	Gesetz 
zur Einführung des 
Bayerischen Sportgesetzes sowie 
zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften
	vom 23. Dezember 2025
	227-1-I, 611-7-2-F

	Gesetz 
zur Änderung des 
Gesetzes über den Bayerischen Maximiliansorden für 
Wissenschaft und Kunst
	vom 23. Dezember 2025
	1132-4-S

	Gesetz 
zum Schutz vor 
Drohnenüberflügen in Bayern
	vom 23. Dezember 2025
	2012-1-1-I

	Gesetz 
zur Änderung der 
Gemeindeordnung und 
weiterer Rechtsvorschriften
	vom 23. Dezember 2025

	Gesetz 
zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	2024-1-I

	Gesetz 
zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften
	vom 23. Dezember 2025

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Bodenschutzgesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	2129-4-1-U

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Landespflegegeldgesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	2170-9-G

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Archivgesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	2241-1-WK

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften
	vom 23. Dezember 2025

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Gesetzes über 
wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der 
Zuständigkeitsverordnung
	vom 23. Dezember 2025
	700-2-W, 2015-1-1-V

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Wassergesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften
	vom 23. Dezember 2025

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Waldgesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	7902-1-L

	Gesetz 
zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des Berufsbildungsgesetzes und des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
	vom 23. Dezember 2025
	800-21-1-A

	Gesetz 
zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze
	vom 23. Dezember 2025
	86-7-A/G

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften
	vom 23. Dezember 2025
	91-1-B, 2132-1-B, 2130-3-B

	Bekanntmachung 
des Abkommens zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik
	vom 27. November 2025
	02-12-U

	Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des 
Sechsten Staatsvertrags zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge 
(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)
	vom 1. Dezember 2025
	02-33-S

	Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des 
Siebten Staatsvertrags zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge – 
Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(Reformstaatsvertrag)
	vom 1. Dezember 2025
	02-33-S

	Verordnung 
zur Änderung der 
Bayerischen Digitalverordnung
	vom 12. Dezember 2025
	206-1-1-D

	Verordnung 
zur Änderung der 
Gebietsbestimmungsverordnung Bau und der 
Durchführungsverordnung Wohnungsrecht
	vom 16. Dezember 2025
	2130-16-B, 2330-4-B

	Verordnung 
zur Festlegung des 
Anwendungsbereichs 
bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften 
(Mieterschutzverordnung – MiSchuV)
	vom 16. Dezember 2025
	400-6-J

	Verordnung 
zur Änderung der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen und der 
Delegationsverordnung 
	vom 16. Dezember 2025
	9210-2-I/B, 103-2-V

	Berichtigung
	601-2-F

	Impressum




